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Als 1. I)unkt .der Tagesordnung g.el,angt der 
Bericht des AIUSischus'ses für sO':niale V.erwal
tung über die Regierungsvorlage (131 d. B.) 
zur Verhandlung: Bundesgesetz, betreffend 
Abänderung und Ergänzung des Gesetzes 
vorn 12. Juni 1945, St. G. Bi. Nr. 36, über vor
läufige Mlaßnahmen zur Entschädigung der 
Kriegsopfer (183 d. B.). 

furchtbaren Krieges ,eine der vordringlichsten 
Aufgaben nicht nur der Regiemug sondern 
aurh der Volksvertretung ist, wurde in die
sem Hanse schon wi'ederholt festgestellt. 
Schon die Provisorische Staatsregierung 
Dr. Re n ne r hat kurz nach ihr.ern Amts
antritt Vorsorge getroUen, um durch staat
liche Hilfe da,s Los dieser be.dauernswerten 
Menschen rasehest zu mildern. Das Gesetz 
vom 12. Juni 1945, 8t. G. BI. NI'. 36, regelt die 

Berichterstatte-r AJbg. Marchner: Hohes 1 Maßnahmen oor vorläufigen Entschädigung 
Haus! Daß die Fürsorge für die Opfer des der Kriegsopfer. Die Formulierung des da-
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maligen Gesetzes entspricht laber den heuti
gen Verhältnissen nicht mehr, so daß also 
:e,ine Novellierung dieses Gesetzes eine zwin
gende Notwendi~keit wurde. ·Wichtige, auch 
die,ses Hes,etz berühr'ende Gesetze sind inzwi
schen er,schienen, so unter anderen das Staats
bürgerschafts-Überleitungsgesetz, St. G. B1. 
Nr. 59, und das StaatsbürgerschaftgeSietz, o8t. G. 
BI. NI'. 60. Heide Gesetze wurden am 10. Juli 
1945 beschlossen. Durch diese beidenHesetze 
ist es einerseits· möglich, den Kreis derjenigen 
Personen genau zu umschreiben, die ein
deutig,en Anspruch auf ~{)ge:nannte Abschlalgs
zahlungen besitzen, anderseitss~nd durch 
diese Gesetze label' auch jene PeJ'isonen ein
d,eutig f,eststellbar, die von der Gewährung 
solcher Leisfungen ausgeschlossen bleiben 
müssen. na die Krieg,sopferfürsorge nicht nur 
finanzielle Unterstützungen sondern auch 
andere Fürsorgeleistungen umfaßt, ist eine 
Ergänzung des einleitenden Satzes im § 3 
eine unbedingte Notwendigkeit gewolden. 
Dem Worte; ~,Absch1agsZJahlungen" werden 
nunmehr die Worte "und sonstiger Entschä
digun~sleistungen" angefügt. Damit ist ein
mal klargestellt, daß Personen, die auf Ab
schlagszahlungen auf die nach den versor
gungsrechtlichen Be,stimmungen zu leistenden 
Vergütungen, wie Renten, Versehrtengelder 
und so weit.er, keinen Anspruch haben, ,auch 
von anderen Leistungen, welche die VersOf
gungsgesetze vorsehen, ausgeschlos·sen blei
ben müssen. 

Da zur Zeit der Erh~sslung des Fürsorge
gesetzes vom 12. Juni 1945 weder das Staats
bürgerschafts-überleitungsgesetz noch das 
Staatsbürgerschaftsgesetz bestanden (haben, 
mußte bezüglich des Anspruchsrechtes damals 
ein Ausweg .gesucht werden. Dieser wurde 
darin gefunden, daß im § 3, lit. a,seinerzeit 
bestimmt wurde, daß auf Hewährung 'von Ab
schlagszahlll'Ilgen nur Personen Anspruch 
haben, die am 13. März 1938 "Bundesbür:ger" 
österreichs gewesen sind. Artikel I, Punkt 2, 
dieser Vorlage, der dem § 3, lit. a,entspricht 
und der nunmehr eine neue Fassung er
hielt, schafft auch die'sbezüglich v,ölHge Klar
heit. Durch die Wiederherst.ellung des Staats~ 
bürger,schaftsrechtes haben nunmehr alle 
Kriegsopfer Anspruch auf Gewährung der 
Abschl3Jgszahlungen, die gemäß § 1 des 
Staatsbürgerschafts-überleitungsgesetzes am 
27. April 1945 österreichische Staatsbürg·er 
wlaren. 

Eine Einschränkung ist jedoch für jene 
Pef'sonen vorgesehen, die die österreich ische 
St,a,atsbürgerschaIt im Wege der Verleihung 
erhalten. Dies.e Einschränkung betrifft in der 
Hauptsache AusJänder, die um die österrei
chische Staatsbürgerschaft ansuchen und sie 
verliehen bekommen. Gemäß dem zur Durch-

führung des § 5, AbSiatz 2, des Staatisbürger
schafts.gesetzes ergangenen Erlasse des Bun
desmini,steriums für Inneres vorn 21. März 
1946, Zahl 43603-8/46, müssen sich Personen, 
die die österreichische Staatsbürgerschaft im 
Wege der Verleihrung anstreben, mittels Re
vers verpflichten, für sich und aUe PeI'lsonen1 

die ihnen in der Stwat'sbürgerschaft folgen, 
auf aUe Gehalts-,PenslionfY, Renten- oder 
sonstige, aus dem öffenUich-rechtlichen 
Dienstverhältnis ·entspringenden Ansprüche 
zu verzichten, die sich aus dem Titel des 
Staatsbürgerschaftsrechtes ergeben würden. 

Im § 3, lit. c, werden die sügen.annten Opfer 
der nationalen Bewegung und ihre Hinter
bliebenen sowie die nach den Bestimmungen 
über die Versorgung der ehemaligetIl Ange
hör~ge;n der Waffen-SS und deren Hinterblie
benen Versorgten von der Gewährung dieser 
Ahschlagszahlurrg ausdrücklich ausgenommen. 
Die.se Bestimmung des fr·üheren Gesetzes 
wurde in die Vor~age nicht mehr übernom
men. Sie wuroe de.shalb überflüss~g, da durch 
die K undmachungen der Provisorischen Staats
regierung vorn 12. Juni 1945, St. G. BI. Nr. 20, 
und vom 3. Oktober 1945, St. G. BI. Nr. 190, 
das Gesetz über die Versorgung der Kämp,fer 
[ür die nationale Erhebung vom 27. Februar 
1934 ausdrückLich aufgehoben wurde. Und 
denlJoch würde ein allgemeiner Ausschluß 
von Abschlagszahlungen aller nach den Be
stimmungetn über die Versorgung der ehe
maligen Angehörig:en der Waffen-SS und ihre 
Hinter,bliebenen versorgten Personen auch 
eine Härte bedeuten. Hierdurch wÜl'lde näm
lich eine Anzahl von Menschen betroffen, 
die vielfach gegen ihrenWillen aUif Grund der 
Notdienstv,erordnung vom 15. Oktober 1938, 
Deutsches ReichsgesetzbJ,att NI'. I, Seite 1441, 
zur .D.ienstleistung in der Polizei her.ange
zogen, in Kampfverbänden an der Front, in 
der Etappe oder in den besetzten Gehieten 
eingesetzt wurden lllI1:d hierbei Körperschäden 
erlitten haben, die b~i Soldat'en als Wehr
dienst beschädigung anzuerkennen wären. Es 
eflScheint somit nur recht und billig, den 
grundsät'zlichen Ausschluß von Entschädi
gUlugsleistungen für jene Pef!Sonen aufzu
heben, die auf Grund der Notdienstverord
nung zum PoHze'idienst oder sonstwie zum 
Militärdienst herangezogen wurden. 

Daß dieser Begünstigung keine Unwür
digen teilhaftig werden, dafürsorg·t die Be
,stimmung des dem § 3 neu eingefügten A,b
satz.es d. Im Artikel I, Punkt 4, dieser Vorlag,e, 
der den neuen Absatz d betrifft, wird nämlich 
der durch das am 26. Juni 1945 beschlossene 
Kriegsv.erbrechergesetz geänderten Rechtslage 
bei Ap.wendrung dieses Fürsorgeges,etzes 
Rechnung getragen. Nach dem Wortlaut die
ser Bestimmungen sind aUe Personen, die 
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wegen eines Kriegsverbrechens oder anderer 
nationalsozialistischer Untaten verurteilt 
wurden oder werden, von der 'Gewährung von 
Abschlagszahlungen ausgeschlossen. Selbst
verständlich gilt dies auch für die Hinterblie
benen solcher Personen. Für den oberfläch
lichen Betrachter mag d'iese Bestimlllung, so
weit sie die Hinterbliebenen betrifft, als Ul1-

mensehhche Härte erscheinen. Sehr geehrte 
Damen und Herren! Vergessen wir aber eines 
nicht: österreich und die ü,berwiegende Mehr
heit seines Volkes wollte diesen fluchwürdigen 
Krieg nicht. Heute weW dje ganze Welt, mit 
welchen Mitteln wir damals gezwungen wur
den, in dieSen Krieg einzutreten und Gut und 
Blut i'iir diesen verbreeherischell Wahnsinn 
der Geschichte zu opfern. Dieser Krieg hat 
unser Land und unser Volk buchstäblit'h an 
den Bettelstab gebracht, und dennoch werden, 
. ia müssen wir die Ptheht denjenigen gegen
über erfüllen, die sehuldlos durch diesen fluch
würdigen Krieg in Not und Elend gestürzt 
wurden. Aber nichts in der Welt kamn lIns 
verpflichten, die.ienigen fürsorglich zu be
treuen, die mitsch'lllcdig s,ind, daß so namen
loses Elend und Leid über uns hereil1ge
broehen ist. Das, was wir den unschuldigen 
Oprern dieses Krieges aus unseren Mitteln 
gewähren können, bedrückt uns ohnedies 
mehrfach. Diese Fürsorge belastet unseren 
armen, ausgebluteten Staat nicht nur finan
ziell beträchNich, sie belastet uns auch mora
lisch, weil wir wissen, daß das, was wir geben 
k,önnen, in den mei,sten Fällen viel zu wenig 
ist, um diesen Opfern des Krieges auch tat
sächlich alle materiellen Sorgen abzunehmen. 
Diese Kriegsopfer würden es nicht ver
stehen und es uns ,auch nicht vef'zeihen kön
nen, wenn wir von dem wenigen, das der 
St1aat für sie erübrigen kann, auf ihre Kosten 
denjenigen geben Würden, die den Verlust 
ihrer Gesundheit und v,ie1f.ach auch ihres 
Lebe-nsglückes mitverschuldet haben. Unsere 
Armut, nicht aber Haß und Rache - das ist 
der Grund, weshallb wir auf diesem Oebiete· 
der Fürsorge vorerst hart bleiben müssen. 

Schließlichbestimlllt die Vorlage noch, daß 
die VoHzugsklausel des § 5 des Gesetzes vom 
12. Juni 1945 als überholt gestrichen wird, da 
darin die Staatskanzlei (Abteilung Heerwesen) 
mit dem Vollzug de,s Gesetzes betraut war. 
Die neue F.assung bestimmt nunmehr, daß 
da,s Bundesministerium für soziale Ver'Wal
tung und das Bundesministerium für Finan
zen 'zum Vollzug dieses Gesetzes ermächtigt 
sind. 

Der Ausscbuß für soziale Verwaltung hat 
sich in seiner 8itzung ,am 16. Juli 1946 mit 
dieser Vorlage beschäftigt und einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat den An t rag 
zu unterbreitem (liest): 

"Der Natiollialrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzent
wurf (liH d. H.) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen." 

* 
Bei der A b s t i III m u n g wird -der Gesetz

entwurf in 'Z W e i t e rund d r i t t e r Lesung 
einstilllmig zum Be s chI u ß er hob e 11. 

Der 2. Punkt der Tagesordnung 1st der 
,Bericht des Ausschusseis für soziale Verwal
tung über die Regierungsvorlage (158 d. H.): 
Bundesgesetz,bebre:ffend Bdhilf,en ZUdell 

Unterstützungen nach dem Kleil1l'elltn'er
gesetz (Kldnrt'nhH'rgesi'tzno'\'eHe lH46) (200 
d. H.). 

Heri('htel'~taHel'i11 )[ikola: Hohes Haus! 
Ich habe über die Regienmg5vorlage 
159 d. B.: Bundesgesetz, betreHend Beihilfen . 
z'u den Unterstützungen nach dem Klein
rentnergesetz (Kleinrentnergesetznovelle 
1946), zu berichten. Die Nationalräte der 
Öste-rreichischen Volkspartei haben bereits 
in der Frühjahrsseission einen Antrag, be- ' 
tr,eHend die BesserstelLung deI; Kleinrent
ner, im Nationalrat eing'ebracht mit der 
Begründung, da13 durch die naHonalsozialisti
sche Herrschaft und die 'furchtbaren Folgen 
des zweiten Weltkrieges die Kleinrentner aber
mals schwers,t geschädigt wurden und in ihrer 
Existenz bedroht sind. Viele 'Von ihnen sind 
a,ußerdem nicht nur durch Bombenbe
schädigung und Plünderungen hart getroffen 
worden, sondern ihre ohnedies kleinen Ren
ten, auf welche s,ie nach d,em Kleinrentner
gesetz einen rechtlichen Anspruch hahen, 
s'ind dureh Umwandlung in :R,eichsmark im 
Jahre Um8 um ein Drittel g,ekürzt worden, 
so daß die niedersten Renten nunmehr 10 S 
ll10natlicih anstatt 15 S und die höchslten 
Renten 54 Sanstatt 80 S betragen. Demgegen
Liber stehen die damaligen Voranse1üagswerte 
vo.n 6000 Kronen bis üher 100.000 Kronen. 
Dazu kommt noch, daß der ReiohsZluschuß 
für die Kleinrentner nicht mehr best,eht und 
die gehobenen FürsoIigerentlen der -Gemein
den in einigen Bunldeis/ländern ehe/uso wie 
die MietbeihiUen nicht mehr ausbezahlt 
weriden. 

Der Gesetzentlwurf s·ileht nun im § 1, 
Punkt 1, vor, daß österre1ichischen Staats
bürg,ern mit dem Wolmsitz im Inlande, die 
auf Grund der Bestimmungen des Bundeis
gesetzes vom 18. Juli 1929 -in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1930 und der 
hiezu lerlrusis·enen Durchführungs,verordnungen 
im Bezug einer Kleinrentnerunterstützung 
stehen, Beihilfen im Ausmaße von 50 vom 
Hundert der bisher bezogenen Unterstützul1-
ge,n gewährt werden. In Punkt 2 des § 1 
heißt es, daß die ,Beihilfen rückwirkend vom 
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1. .Juli 1946 gewährt werden. Der § 2 besagt, I tont ZLl werden. Diese Tatsache ist der östef
daf5 die aus der Getwährung der Beihilfen l'eic,hischen Al:beitersohaft so sehr in Fleisch 
envaohrsenden Kosten der Bund trägt. Der § 3 und Blut übergegangen, daß darüber längere 
lautet (liest): nMit der Vollziehllng dieses Blln- Ausfüll rungen wohl nicht nötig s.ind. 

de~?esetz~s ist das ~ulld~.sministeriulll für Das Gesetz ii3t 'Hir die Arbeiter wichtig und 
sozIale verwaltung llll 'bnvernehmen mit au~ diesem Grunde l1lußes vor allen an
delJl Bundesministeriulll fiir Finanzen he- de;en noch in dieser Session verabschiedet 
traut.'· I werden. 

Lm Bundesvoransehlag ist da~ . Gesam.t.! D:as Gesetz entspricht einem Herzens
erfordernis mit 5,400.000 S beZIffert. DIe wunsch der Arbeiter nach einem .ausrei
finanzielle Auswirkung wUrde demnaclt ün ehenden Urlaub. Auch nach dem ersten Welt
Jahre rund 2,700.000 S betragen. Die vor-
ge~ehene Rückwirkung per 1. Juli 194G 
bedingt eine Mehrbelastnllg' VOll 1,350.000 S 
im lautenden Jahre. 

krieg haben die A~beiter die Forderung ge
stellt, durch gesetzliche Bestimmungen zu 
einem Urlaubsrecht zu kommen, während vor 
dem ersten Weltkrieg gesetzliche Ul'laubsbe

Zu bem2rken ist noch, daf3 durch diese Er- stimmungen für Arbeiter überhaupt nicht be
höhung wohl die größte Not etwas gemildert standen haben. Die Tatsache, daiS es damals 
wird, daß aber unbedingt in absehbarer Zeit dennoch Urlaube gegeben hat, ist -darauf zu
'.veitere Erhöhungen im Verhältni·s ZUlU An- rückzuführen,claß es den Arbeitern in eill
steig2n der LebellSltlittelpreise Plati', greifen ~elnen Industnien im Wege der ge'.ve·l'kschatt
,verdelI müssen. lichen Organisationen möglich gewesen ist, 

In die~em Zusammenhange mö('hte dl Kollekti:o,'verträge abzuschließen, ,die auch Be
llodl aUf einegl'oße Härte hin,veisell, die stimlllungen über Urtaube enthielten. Diese 
drnin he~tebt, daß -die Einko1l11llensgrcnze für Kollektivverträge waren vor allen anderen 
cli2 Zuerkennung der Kleinrentnerunterstüt- die Yorläufel' des Ges.etzes, das im .Jahre 1919 
:mngell, die naeh dem KleinreI1tnergesetz vom I in der ersten Repu~)lik yom ersten St.aats
Jahre 1829 mit 150 Sbemessen ,var, durch die :,;ekrelär für soz,iale Vef,vaHung, von Ferdi-
Umwandlung . ü: Hei~lJSn;.~rl.f( auf.l,{~O S Illane! Ha n u s c 11, g'e~chaffeJl ',\,urde'"HalJusch 
lu:!'abge::HLllkell 1St. Ihe hlllkolllmen:.,glenze war es, der erstmalIg das Gesetz ubel' Ar
wäl':; daher ,\ ieLlE'I'UIll auf 150 S l1lonatlieh, beitel'urlaube festlegte. um, wie er damals 
Zll c ['bÖI1Pfl, I sarrtp die Arbeitskraft des Arbeiters zu 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat srl~o;;en, l~ll1 ihm die Möglichkeit zu bieten, 
in seiner Sitzung vom 19. Juli Hl46 diese Jle- im Wege der Erholung neue Arbe,itskräfte zu 
gierungsvodage unverändert angenommen sammeln. Die Tretmühle der Arbeit mnß 
lind stellt den An t l' a g (liest): unterbrochen wertdE'l1 durch eine Urlaubs-

"Der Nationalrat wolle der Regierungs- pause und diesem Zwecke diente der da
vorlage (159 d. B.): Bundesgesetz, betreffend malige TI rlauh. 
Beihilfen zu den Unterstützungen nach dem lVIit der Eillkehr des Friedenszustandes in 
J{jeinren tnergesetz (Kleinrentnergesetzno- unserem heutigen österreich soll das Leben 
velle H14G) die yerfassung:';J;üH3ige Zu- der Ar'b'2itel' ll;ttürlieh wieder in geregelte 
stimlllung geben." Bahnen gelenkt ,yerdeu, und ,diese Reg'elung 
(Beifall bei den Parteigenoss"ll.) beinhaitet vor allem die Neui"chai'hlllg unserer 

* sozialpolitisC'hen Bestiml1lungen, wie zum Bei-

Bei der A b·s tim 111 U n g wird der Gesetz
entwur.f in ~z we i te rund Cd r i t t er Lesung 
einstimmi.O' zum B e sc h I 'u ß er hob e n. 

'" Punkt 3 der Tagesordnung l.autet: Bericht 
des Ausschusses für so.ziale Verwaltung übe,r 
die Regierungsvorlage (156 d. B.): Bundesge
setz, über den Urlaub von Arbeitern (Arhei
terurlaubsgcsetz) (204 d. B.). 

Berichterstatter Kl'isth: Hohes Haus! E,., 
obliegt mir die Aufgabe, Ihnen heute 
über ein Gesetz zu berichten, d.as der Aus
schuß für sozitale Verwaltung beraten und 
beschlossen hat. Es ist dies das Gesetz üb·?r 
den Arbeiterurlaub. 

spiel über die Arbeitszeit und über einen ge
regelten Urlaub, den Urlaub, den der Ar
beiter unbedingt notwendig braucht, um seine 
Gestwdheit zu erhalten und frische Arbeits
kräHe zu sammeln. Diesem U lll':5tm1d hat auch 
der Ausschuß für soziale Verwaltung Rech
nung getragen. Trotz heftiger, lange andau
ernder Beratungen ist es zu einer Einigung 
gekommen, so daß der Ausschuß für soziale 
Yerwaltuug heute eine Gesetzesvorlage vor
legen kann, die eine weitgehende Verbesse
fUllO' des alten Al'beiterurlaubsgeset,zes bein
halt~t Das Ausmaß der Urlaube wurde 
seltbstverständlich den Forderungen der Ar
beiter .angepaßt, die die Arbeiter erhoben, 

'Die Wichtigkeit des Arbe:iterurlaubes, und diese Forderungen gingen darauf hinaus, 
glaube ich, braucht nicht erst eingehendst be- eine Angleichung der alten Arbeiterurlaube 
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an die Bestimmungen für die Angestellten 
herbeizuführen. 

Der Arbeiterudaub umfaßte nach dem 
alten Gesetz bis zu einer füllifjährigen Dienst
zeit sechs Werktage und nach einer fünf
jährigen Dienstzeitzwö1f Werktage. Eine 
weitere Steigerung war ausgeschlossen. Diese 
Tatsaohe wurde von den Arbeitern als eine 
schwere Beeinträchtigung gegenüber den An
gestellten, ,als ein Unrecht empfunden, von 
dem sie meinten, daß es der Nationalrat be
seitigen müßte, und so ist es im Wege von 
Verhandlungen im Ausschuß für soziale Ver
w,altung dazu gekommen, daß nun in der 
Frage des Urlaubsausmaßes eine Erhöhung 
Platz greifen soll, die nach einer neunmona
tigen Hienstzeitbis einschließlich fünf J,ahren 
einen Urlaub von zwölf Werktagen, nach 
einer fünf- bis fünf'zehnjä,hri,gen Dienstzeit 
einen Urlaub von achtzehn Werktagen und 
nach einer mehr als fünfzehnjährigen Dienst
zeit einen Urlaub von vierundzwanzig Werk
tagen festsetzt. 

Das ist e.ine gewaltige Verbesserung ge
genüber dem früheren Zustand und vor allem 
anderen wird dadurch bewirkt, daß, wenn 
schon nicht eine völlige An,gleichungan den 
Ufl,aub der Angestellten erreicht, so doch 
mindestens eine ganz bedeutende Annähe
rungan das Angestelltenrecht erzielt wurde. 

Der Tat,sache, daß für die .Jugendlichen 
eine Forderung aufgestellt worden war, die 
die Regierungsvorlage auch enthielt, wonach 
sie einen Urlaub von 24 Werktagen bekom
men sollten, konnte im Ausschuß nicht ein
vernehmlich entsprochen werden, weil die 
Mehrheit des Ausschusses ein Urlaubsausmaß 
von 24 Werktagen ,für die Jugendlichen als 
zu weitgehend betrachtete. E-s wurd,e.er
klärt, für die Jugendlichen müsse ein drei
wöchiger Urlaub g,enügen, weil auf diese 
Art ein natürlicher Übergang in jene Zeit ge
schaffen sei, in der der jugendliche Arbeiter 
nach der Erreichung des 18. Lebensjahres in 
die Kategorie fällt, die dauernd einen um 
eine Woche kürzeren Urlaub hat. Die Tat
sache, daß auch inneflhalb der übrigen Ge
setzes:bestimmungen Änderungen erfolgten 
und eine dieser beispielsweise darin besteht, 
daß für die Bemessung der Udaubsd.auer 
Dienstzeiten,die keine längere Unterbre
chung als jeweils 60 Tage aufzuweisen haben, 
zus,ammeMurechnen sind und nicht als Un
terbrechung des Dienstverhältnisses zu gelten 
haben, hat insbesondere für die großen 
Massen der Saisona,rbeiterpl'aktischen Wert. 

In das Gesetz wurde auch die sehr weit
gehende Bestimmung aufgenommen, wonach 

,den Invaliden nach dem Opferfürsorgegesetz 
die in der Haft verbrachte Zeit für die Be-

rechnung des Urlaubs·ausmaßes run.zurechnen 
ist. Personen, die dem Opfer,für,sorgegesetz 
unterliegen, sollen also hesser gestellt werden 
und ihnen die in einer Haft verbrachte 
Zeit als Entschädigung angerechnet werden. 
Um die bisherigen Differenzen Ibezüglich der 
Bemessung der Urlaube einheitlich zu klären, 
wurde im Gesetz festgelegt, daß der Urlaub 
nach Werktagen zu ,gelten habe und daß die 
in den Urlaub fallenden Sonntage und gesetz
lichen Feiertage nicht eingerechnet werden 
dürfen. Der UrlaubsantriU hat auf einer ein
vernehmlichen Vereinbarung zwischen dem 
Dienstgeber und dem Dienstnehmer IXU be
ruhen. Diese Be::;timmungen wurden dem 
§ 4 der derzeitigen Fassung des Hausge
hHfengeset:zes entnommen. 

Die Frage der Urlaubsteilung war run
bestritten und wurde in der Form des Gesetz
entwurfes angenommen. Das Urlaubsentgelt 
war ebenfaUs unbestritten. Es wurden anStelle 
der Worte "zwölf Wochen" die Worte "dr,eizehn 
Wochen" gesetzt, dies deshalb, weil sehr viele 
Betriebe eine monatliche Lohnverrechnung 
durchführen und diese monatlichen Durch
rech'nungen von Akkord-, Stück- und Geding
löhnen nicht auf zwölf, sondern besser auf 
13 Wochen ,abgestellt werden. 

Die Frau Abg. Mo i k hat für die Heim
arbeiter, für die die Regelung des Urlaubs
entgeltes natürlich nicht leicht ist, im Wege 
eines Antrages verlangt, daß für die Heim
arbeiter als regelmäßiges Entgelt zwei Pro
zent des JahresdurchschniUsverdienstes für 
jede Urlaubswoche gelten soll, wenn der 
Heimarbeiter während des Jahres voll be
schäftigt war. Ist aber während des Urlaubs
jahres die Arbeit mindestens vier Wochen 
unterbrochen, so ist das Urlaubsentgelt nach 
dem Durchsc'hnittsverdienst der tatsächlichen 
Be.schMtigungszeitzu rechnen. Dieser Antrag 
wurde angenommen und in d.as Gesetz auf
genommen. 

Die Tatsache, daß der Heimarbeiter natür
lich besondere Entlohnungsverhältnisse hat, 
macht es selbstverständlich notwendig, für 
die Berechn.ung seines Urlaubsanspruches 
eine 'besondere Regelung aufzustellen. Djese 
Regelung gilt jedoch nur Ifür Heimarbeiter, 
die unter die Bestimmungen des Arbeiter
url.aubsgesetzes fallen, und das sind jene ge
werblichen Heimarbeiter, die unter die Ge
werbeordnung und daher auch unter dias Ar
beiterurlaubsgesetz fallen. 

Im § 7 wurde ·eine vollkommen neue 
Norm der Festsetzung von Abfindungen 
aufgenommen. Die Regierungsvorlage hat 
eine Abfindung vorgesehen und zwar aus 
dem eiIlJf,achen Grunde, damit die Arbeit
nehmer, die während des Jahres oder 
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während eines Urlaubsjahres entlassen 
werden, nicht um ihre durch ihre Ar
heiterworbenen Urlaubsansprüche kom
men, während es Tatsache ist, daß früher 
manche Unternehmer Arbeiter beim Heran
nahen der Erreichung der Urlaubsberechtigung 
entlassen und den Arbeiter dadurch um seinen 
Urlaub gebracht haben. Has ist natürlich die 
Ursache, war.um eLne derartige Sicherung in 
das Gesetz eingebaut weDden mußte, und es 
ist jetzt selbstverständlich, daß in diesem Ge
setz die Abfind'ung in der Form verankert 
werden mußte, d'aß dem Arbeiter im Falle 
einer vorzeitigen Entlassung für jede zurück
gelegte Arbeitswoc.he ein Zweiundfünfzigstel 
des Urlaubsentgeltes auszuzahlen ist. Wenn 
also ein Arbeiter 52 Schilling Lohn 'im der 
Woche hat und er wird nach 26 Arbeits
wochen, also vor Erreichung der neunmona
tigen Urlaubsfrist entlassen, dann steht ihm 
ein Anspruch 'auf 26 ZweiunMünfzigstel des 
Lohnes, den er ,für seinen Urlaubsanspruch 
für zwölf Werktage IZU erhalten hat, zu, die 
ihm der Unternehmer neben dem verdienten 
Lohn beim Austritte aus dem Betrieb zu 
zahlen hat. Diese Regelung 'wird nun erst
malig 'lllgemein in das Arbeiterurlaubsgesetz 
aufgenommen und bedeutet, wie gesagt, einen 
Schutz des Arbeiters, so daß künftighin nicht 
mehr der Anreiz besteht, das Dienstverhält
nis unmittelbar vor der Erwerbung des Ur
Jaubsanspruches zu lösen. 

In § 8 wird ,festgehalten, wie der Verlust 
von Ansprüchen zu handhaJben ist. Hier wur
de beantragt, den § 8 in folgender Form zu 
beschließen (liest): 

"Der Arbeiter verliert die Ansprüche auf 
Urlaub und Abfindung, wenn er ohne wich
tigen Grund vonzeitig austritt; er verliert 
den Anspruch auf' Urlaub, wenn ihn ein 
Verschulden an der vorzeitigen Entlassung 
trifft, jedoch blei'bt der Anspruch auf Ab
fijndung gew,ahrt," 

o,e1' Vorgang, daU b~ Lösung des A ['
beitsverhältnisses ohne Einhaltung einer 
vpreinbarten IKündigung', also bei Kontrakt
bruch, der Arbeiter den Anspruch auf 
Abfindung und Ur,l'aub nicht :hahen soU, 
i:;t ja allgemein gang und gäbe. Anders steht 
aber die Tatsache bezüglich des A,nspruches 
au,I Urlaub und Ahfindung, wenn der Ar
beiter 'aus eigenem Verscbrulden entlassen 
wird. Des Anspruches aal UrlaU/b wird der 
Arbeiter vedustig, den Anspruch auf Aibfi,n
dung verliert der Ar:beiter nicht. Dieser muß 
ihm unter rallen Umständen gewahrt bleiben. 
Der gleiehzeitige Verlust von Urlaubs- und 
Abfindungsans[H'üchell ist also nrur auf deu 
Fall des vorzeitigen Austrittes ohne wichtigen 
Gruud beschränkt, das heißt, wenn der Al'-

beiter aus einem unwichtigen Grund austritt, 
ohne die vorgeschriebene Kimdigungszeit 
eingehalten zu haben. In diesem Falle tritt 
der Verlust der Ansprüche auf Urlaub und 
Abfindung ein. 

Der Anspruch aUif Urlaub und Abfindung 
bleibt aber auch dann bestehen, wenn der 
Arbeiter aus einem wichtigen Grunae, zum 
tleispiel im Sinne de,s ~ ts;:: h der Gewerbe
ordnung austritt, das heißt, wenn ihn an dem 
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis kein Ver
schulden trifft. Es kommt beispielSIWeise 
wiederholt vor, daß Arbeiter inrolge ihrer 
schwindenden Arbeitskraft nicht mehr in der 
Lage sind, die ihnen übertragenen Arbeiten 
durchzuführen, und mit Rück81cht darauf, daß 
sie ihre Gesundheit durch die Arbeit nicht 
dauernd schädigen können, sind sie gelZwun
gen, aus dem Betrieb zu gehen. Dies kann 
lhnen nun nicht als eigenmächtiger Austritt, 
als Kontraktbruch angelastet werden, und ,sie 
haben in diesem Falle Anspruch auf Urlaub 
und auf Abfindung. Der Anspruch auf Urlaub 
und Abfindung bleibt ferner im Gegensatz 
zur bisherigen Regelung auch dann erhalten, 
wenn der Arbeiter gekündigt hat. Damit sind 
in dieser Hinsicht die Rechtswirkungen der 
Kündigung durch den Dienstnehmer denen 
der Kündigung durch den Arbeitgeber gleich
gestellt. 

In § 9 des ArbeiterurlaUibsgesetzes wird 
festgelegt, daß der Urlaub a:bsolut unabding
bar ist und daß alle diesbezüglichen Verein
barungen, die etwa mit einzelnen Arbeitern 
oder auf dem Wege von Verträgen geschlos
sen werden sollten, ungiUtig s.ind. 

In § 10 des Gesetzes wird vor allem der 
Pfändungsschut'z ausgesprochen; jedoch sind 
Alimentations- und Unterhaltsansprüche aus
genommen. Diese Verpflichtungen werden 
durch die Plfändungsklausel nicht berührt. 

In § 11 wurden die in der Regierungsvor
lage enthaltenen Strafbestimmungen über 
Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. M arg a
r e t ha gestrichen, und zwar wurde der An· 
trag mit einer Mehrheit von zwöllf zu elf 
Stimmen angenOimmen. Weiters spricht das 
Gesetz im § 11 von der Aufhebung- von Vor
schriften aus der reichs rechtlichen Gesetz
gebung. Diese Vorschriften über den Urlaub 
von Alibeitern treten mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft. Ebenso tritt das 
Al'beiterurlaubsgesetz vom 30. Juli 1919, 
St. G. BI. Nr. 395, mit dem Wirks'amkeits
beginn dieses Gesetzes ~ußer Kralft. 

Der Wirksamkeitsbeginn des Geset.zes war 
in der Regierungsvorlage so festgesetzt, daß 
das Gesetz an dem auf die Kundmachung 
-folgenden Monatsersten in Kr.aft tritt. Aus der 
Tatsache, daß heute der 25. Juli ist, ergibt 
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sich, daß das Gesetz kaum vor dem 1. August des Staates und des ganzen Volkes geleistete 
kundgemacht werden kann. Das würde be- AufbauarbEüt zum Ausdruck bringt, fUr die 
dingen, daß dieses Gesetz frühestens am Angestellten deshalb, weil sie darüber 1est-
1. September in Kraft treten könnte, das ist lieh gestimmt sein werden, daß die große 
also zu einem Zeitpunkt, wo die Frage des Kluft, die zwischen ihnen und den Arbeitern 
Arbeiterurlaubesschon äußerst brennend ge- in der Urlaubsfrage bestanden hat, nun end
worden ist. Aus; diesem ,Grunde wurde ün lieh überbrückt werden konnte. Ich kann wohl 
Ausschuß für soziale Verwaltung auf IGrund ohne Übertreibung und mit ruhigem Ge
eines Antrages beschloslsen, daß dieses Oesetz wissen versichern, daß die Anbeiterschaft 
mit dem Tage seiner Kundmachung in Kraft dem Nationalrat die GesetlZeswerdung damit 
treten und auf die,se We'ise selb~tverständlich danken wird, daß sie sich mit doppelter KrRift 
sofort wirksam werden soll. Das sind in kur- in den Dienst des Wiederau~baues öster
zen Worten die Eflklärungen, die :I.lI den reichs stellt. 
einzelnen Punkten notwendig sind. Der Ausschuß für soziale Verwalhmg hat 

Ich möchte daJbei noch auf eiine besondere die gegenständliche Vorlage mit den im Vor
Frage zu sprecl1en kommen, und das jst die, stehenden besprochenen Änderungen ange
der Wirksamkeit des Gesetzes tül' die Land- 110mmen und stellt somit den An t rag, der 
und }<orsmlibe'iter. Im ~ 1, Absat1z 2, ist da- Nationalrat wolle dem vom Aus'schuf3 vor.ge
von die Rede, daß die Land- und Forstar- legten Gesetzentwurf die vedassung~smäßige 
beitel' aus diesem Gesetz ausgenommen sind. Zustimmung erteüen. 
Mit RÜCKsicht auf den Umstand, daß die 
Frage des Urlaubes für Jugendliche einen 
SChönheits!ehler dieses GesetzesbUdet, und 
die Tatsache, daß die Land- und Forstarbeiter 
von diesem Gesetz ausgeschlossen sind, was 
einen weiteren Schönheitsfehler darstellt, hat 
der A'usscbußfür soziale Verwaltung der 
Meinung A<usdruck gegeben, daß ehestens ein 
Gesetz über den Urlaub und die Arbeitsver
hältnisse der Land- und Forstarbeiter ge
schaffen werden müßte. Da dies naf.ürlieh 
nur durch ein Grundsatzgesetz möglich ist, 
ist vor allem anderen diese Frage wieder ak
tuell geworden, und es wird an der Mehrheit 

. dieses Hauses liegen, diesen Wunsch des 
Ausschusses für soziale Verwaltung ehestens 
der Verwirklichung zuzuführen. 

Dieses Gesetz ist mit Recht als eine Wie
deraufbaumaßnahme der früher so muster
gültig gewesenen österreichischen Sozialpoli
tik zu werten'und wohl eines jener Gesetze, 
die tief in das Arheiterleben eingreifen, wenn 
es auch nicht alle Wünsche erfüllt, die von 
allen Kreisen der Arheiter gehegt wurden. 
Es wäre ein Unrecht zu behaupten, dieses 
Gesetz bedeute gegenüber dem früheren Ar
beiterurlaubs,gesetz keinen oder nur einen ge
ringen Fortschritt. Für die schwergeprüfte 
und unter den schwierigsten Verhältnissen 
arbeitende österreichische Arbeiterschaft ist 
es in hartem Ringen geschaffen worden. 
Mögen die Arbeiter dieser Tatsache einge
denk sein und auch ihrerseits der bisher 
unter den schwierigsten Verhältnissen erwie
senen Pflichttreue ,auch weiterhin nach
kommen. 

Der Beschluß des NatiOlIlalrates wird für 
die Arbeiter und auch Jür die Angestellten, 
dessen bin ich sicher,ein Festtag sein. Für 
die AIibeiter deshalb, weil dieses Gesetz die 
Anerkennung für die wirklich im Interesse 

Abg. ~chneebergel': Das Gesetz über den 
Arbeiterurlaub ist eines der wichtigsten 
sozialpolitischen Gesetze. Es hat den Z.weck, 
durch Festsetzung von entsprechenden Er
holungszeiten die Arbeitskraft ':OU schütizell 
und zu erhalten. Die Arbeitskraft hat durch 
den Raubbau währ,end der Kriegszeit und 
durch die schlechte Ernährung- der arbei
tenden Bevölkerung sdlwer gelitten. 

Die· Arheits.kra.ft ist das einzige, was der 
Arbeiter .besitzt, und in ihrer Gesamtheit 
sicher das wertvollste Gut des Staates. Wenn 
der Wiederaufbau in Österreich von Erfolg 
begleitet sein soll, dann ist der Erhaltung der 
Arbeitskr.aft die gr'Öf~te Aufmerksamkeit zu 
widmen. (Zusti!mmung bei den Sozialisten.) 
Darum ist die VerbesseJ'iung des Arbeiter
urlaubes nicht nur eine soziale, sondern eille 
sehr wichtige volkswirtschaftliche Maßnahme. 
(Erneute Zustimmung.) Diese allgemein an
erkannten Grundsätze gelten natürlich nicht 
nur für einen Teil, sondern für die gesamte 
Arbeiterschaft im Lande. Deshalb ist es auch 
tielf bedauerlich, d'äj3 die große Masse der Ar
beiter in der Land- .und Forst'wirtschaft von 
den Auswirkungen dieses Gesetzes ausge
schlossen ist. Dies um so mehr, als es für die 
Land- und Forstarheiter überhaupt kein 
oder nur ein sehr fragliches Urlauhsrecht I 

gibt. 
Die Ar'beit in d,er Land- und Forstwirt-

schaH ist bekanntlich nicht nur .eine wichtige, 
sblldern auch eine schwere Arbeit, wobei eine 
große Körperkraft aUlg,ewendet werden muß, 
Deshalb haben die Land- und Forstarbeiter 
das Recht, dieselben Urlaubs'bestimmungen 
zu fordern, wie sie für die übrig,e Arbeiter
schaH ,gelten. (Lebhafter Beifall bei den Par
teigenossen und den KOimmunisten.) Aus aH 
diesen Gründ,en hat schon der österreichische 
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Gewer,kschaftsbund bei den Vorberatungel1 Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
des GesetzentwuDfes und die Sozialistische sich das ganze Hohe Haus darin einig ist, daß 
Fraktion im Ausschuß 1ür ,soziale Verwaltung mit Zwangsmatinahmen gegen die Laudar
die Forderung erhO'ben, das ArbeIterurlaubs- beiter die Landflucht mcht behoben wird 
gesetz; wie es heute vom Nationalrat be- (Breifall bei den Sozialisten und Kommu
schlossen werden soll, als GrundsatzgesetL. Ilisten) uQ.d 'Qal~ Zwangsllla1~nahmen nichts 
zur Regelung des Urlaubes der Laud- unu anderes bedeuten, als öl ins Feuer gießen. 
Forstarbeiter gelten zu lassen. Obwohl wir - \Zustimmung bei den tlozialisten.) Die Land
das möchte ich dazu bemerken - prinzipiell arbeiter so wie die Hofhunde andie Kette zu 
nicht der Meinung sind, daU die Form der legen, wird jeden Menschen a'bsohrecken, eine 
Grulldsatzglesetzge:bung der zweckmäf~igste landwil'tschruftliche Arbeit zu übernehmen. 
und beste Weg ist, betrachten wir doch un- (Rute: Sehr richtig.) Jeder Heimkehr,er und 
se re Forderung und unseren Antrag als eine jeder junge Mensch wird es sich tausendmal 
Notlösung, weil es in der gegenwärtigen Si- überlegen, untier solchen Umständen sich bei 
tl1ation k,einen anderen We:g gibt. einer landwirtschaftlichen Arbeit anhängen 

Die österreich~sche Volks.partei hat sich zu lassen. Mit der Androhung solcher 
gegen unsere Forderung gewendet lInG Zwangsmaßnahmen allein wird schon ein 
wieder einmal - ich weW niCiht mehr zum grof~es Unheil angerichtet. Kein Landanbeiter 
wielvieltenmal - das Versprechen gegeben, wird Liebe zu seinem Beruf und zur Land
das Ul'lauhsrecht der Land- und Forstarbeiter wirtschaft empfinden, wenn er sich dort als 
durch ein eigenes Gesetz zu regeln. Ich muß halber Sträfling fühlen muß. (Zustimmung 
lhnen oUen -gestehen, wir haben zu diesen bei den Sozialisten.) Wir Sozialisten sehen 
Versprechungen kein Vertrauen auf Grund ein, daß es eine staatliche Len1kung des Ar
der jahre- und jahI'lzehntelalligen Erfah- heitsmarktes geben muß, aber wir ,sind da
mngen, die wir mit diesen Versprechungen gegen, daß durch solche Vorschriften gerade 
gemacht harben. Seit dem Jahre 1925 be- die Ärmsten unter der Arbeiterschaft an 
stimmt die österreichische Verfassung, daß ihrem sozialen Aufstieg behindert und wirt
der Bund ein Grundsatzgesetz zur Regelung schaftlich sCJhwer geschädigt werden. (Er
deI' Arbeitsverhältnisse in der Land- und neute Zustimmung bei den Sozialisten.) Erst 
ForstwirtschaH zu erlassen hat. Seit diesem muß der Staat dafür sorgen, daß es für die 
Zeitpunkt sind 21 JaJhre vergangen und - Arbeiter in der Land- und FODstwirtschaft die 
geschehen ist ,gar nichts. Unzählige Male gleichen Lohnbedingungen, die gleichen so
haben Minister, Parteiführer, landwirtschaft- zial- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
liehe Körperschaften das Vers.prechen gege- gibt wie für die ülbrige Al"beiterschaft, dann 
ben, ein solches Grundsatzgesetz herzustellen erst erwächst dem Staat das moralische 
lind im Nationalrat einzubringen. gs ist durch Recht, Vorschriften zu erlassen, die die Land-
20 Jahre nur bei den Versprechungen ge- arbeiter verpflichten, bei ihrem Befiuf zu 
blieben. Darum, meine Herren 'Von der öster- bleiben. (Lebhafter Bt'ifall bei den Sozialisten 
reichischen Volkspartei, müssen Sie verste- und Kommunisten.) 
hen, daß die Landarbeiter und die Forstal'- Wenn die Landflucht behO'ben werden soll" 
beiter kein Wort mehr von dieseltVerspre- dann müssen die Hauptursachen der Land
chungen glauben. (Zustimmung bei den So:da- flucht behoben werden. Die Hauptursachen 
listen.) der Landflucht aber sind bekannt: Das, ist 

Es ist daher verständlich, daß die Arbeiter die Zurücksetzung der Landarbeiter auf allen 
in der Land- und ForstwirtschaH l)ur Selbst- Gebieten des Lohn- und Arbeitsrechtes und in 
hilfe Igegriffen halben. Diese SerbsbhiHe be- der SO'zialversicherung. Das ist die wahre 
stand und besteht darin, daß sie eben ihren Ursache der Landflucht, und wir Sozialisten 
Beruf aufgeben, einen anderen Beruf wählen, bemühen uns bei jeder Gelegenheit, das Übel 
wo es bessere arbeits- und sozialrechtliche zu bekämpfen. Das haben wir auch bei der 
Bestimmungen gibt als lin der Land- und Behandlung des Arheif.erurlaubsgesetzes wie
Forstwirtschaft. Aber nun soll den Land- und der getan. Leider ohne Erfolg: die österrei
Forstarbeitern auch dieser Ausweg versperrt 'chische Volkspartei hat sich dagegen ausge
werden. na wird nun in der Presse der sPrQchen und die Landarbeiter auf zukünftige 
österreichischen Volkspartei ·darauf aurmerk- Gesetze 'vertröstet. Das Af!beiterurlaubs
sam gemacht, daß es ja VorschriHen gibt, um gesetz soll veraJbschiedet werden ohne Ein
die Landarbeiter zu zwingen, bei ihrem Beruf beziehung der Land- und rForstarbeiter, und 
zu bleiben, und es wird die Forderung erho- wenn, Hohes Haus, nun von mehreren Seiten 
ben, diese Vorschriften durchzuführen und die Frage gestellt wird, warum denn die ~o
so, wie es in dieser Zeitung so schön heißt, zialistische Partei, wenn es ihr mit dieser 
den Zuzug landwirtschaftlicher Arbeitskräfte Ford,erung ernst ist, im Nationalrat nicht die 
zu anderen Berufen zu stoppen. entsprechenden Anträge dazu stellt, dann 
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muß auch diese Frage in klarer und wahr
heitstreuer Weise Ibeantwortet werden. Die 

. österreichische Volkspartei hat ihre Zustim
nlurrg zu den Verbesserungen des Urlaubs
ausmaßes für die gewerbliche Arbeiterschaft 
davon abhängig gemacht, daß über das Ur
laubsrecht der Land- und Forstarbeiter bei 
diesem Gesetz keine Entscheidung getroffen 
wird. (Abg. lng. Raa b: Glatte Lüge! Merken 
Sie .sich das! - Geg.en,rufebei den Sozialisten. 
- Anhaltender Lärm. - Präsident Bö h m, 
der inzwischen den Vorsitz übernommen hat, 
gi:bt das Glockenzeichen.) Um die Verab
Ischiedung des IGesetzes nicht zu gefährden, 
hat die Sozialistische Partei davon Abstand 
genommen, und 'ich glaube, ·es werden auch 
die Landar,beiter verstehen (lebhafte Zwi
schenrufe und neuerliche Unruhe), wanUll 
die Sozialistische Partei diese Haltung ein
genommen hat. 

Daß diese Situation entstanden ist, .haben 
nicht wir zu verantworten, sondern ... (Abg. 
Ing. Raa b: Iihr,e Demagogie.!) ... diejenigen, 
die diese Situation herbeigeführt haben (Bei· 
fall bei den Sozialisten und Zwischenrufe bei 
der österreichischen Volkspartei. - Anhal
tende Unruhe), diejenigen, ,die zwar in der 
Presse und in der Öffentlichkeit immer wie
der vorgeben, die Interessen der Landar
beiter zu vertreten, aber im entscheidenden 
AlugellJblick die Interessen der Landarbeiter 
im Stich lassen. Das sind diejenigen, die bei 
anderen Anlässen ohne weiteres bereit sind, 
für die Forderung der Landarbeiter einzu
treten, aber wenn es heißt Farbe zu be
kennen, die· Interessen der Landarbeiter 
preisgeben. (Zustimilllung bei den Sozia
listen.) Und wenn es der österreichischen 
Volkspartei jetzt gelungen ist, diese Entschei
dung hinausZiuschieben, so erklären wir: Auf
geschoben ist nicht aufgehoben! (Beifall bei 
den Sozialisten.) Wenn das Parlament im 
Herbst wieder zusammentritt, dann wird die
se und noch andere Forderungen der Land
arbeiter wieder. auf der Tagesordnung 
stehen (Ruf: Jawohl, aber ohne Ihre De
magogie. Andauernde Zwischenrufe. 
- Glockenzeichen d,es ,Präsidenten B öhm), 
und es wird dann wirklich eine Entscheidung 
getroffen werden. Mit Versprechungen und 
leeren Bekenntnissen wird ,("sda nicht mehr 
abgehen. -

Es list nicht wahr, Hohes· Haus, daß die 
Arbeitgeber in der ,Land- und ForstwirtschaH 
samt und sonders ,goozial rÜcJkständig und 
einsichtslose Menschen sind. 'Der weitaus 
gflößte TeHunter ihnen hat Verständnis für 
die Forderungen der Arlbeiter und ist 'bereit, 
ihnenentgegenzulkommen. EIS! ist nur ein ,g.anlZ 
kleiner Kr/eis, der helltie nodh iimmer nicht 
verstellen will, daß auc11 die Landarheitel' 

gleichberechtigte Menschen sind. Mau könll!h~' 
s,ich über dlie,sen kleinen, Izahlenmäßilg unfbe
deutenden:t Kr,eis ohneweite'is hinwegsetzen, 
wenn eiS ihm nicht immer wieder gelingen 
wÜl'lde, eHe Melhrheit des P,arllamenteSi ent
scheidend 'zu beeinflußen und für seine Zielte 
zu g~e'wi'l1'fiten. Die Landarbeiter gönnen ihren 
Arbeitsbrüdern in der Industrie diesen so
zialenForts'chritt. Daß sie selbst aber Ida'von 
ausgeschIOiss,e'll sind, wird si1e s<icherlich mit 
Bitterlkeit erfüllen. Es ist 'vollständig klar, 
daß die Ausschaltung de-r IL'andarbeiter 'Vom 
verbesserten Urlaubsrecht ihre üblen Aus
wirkunge.n haben und die LandwirtschaH 
wieder Tausende, und zwar ihrer besten 
Arbeitskräfte kosten wird. Aber man 
komme uns nicht melhr mit dem -Gejammer 
über Landflucht und Aribeitermang'el auf idiem 
Lande. üiejenigen, die direkt oder indirekt 
mitschuldig Is,ind, daß die 'Landarbeiter noch 
immer die Zurüokges.etzte'll, d'1e Ausge
stoßenen sind, halben kein moralisches, Recht, 
sich Ülber d,ie Fo.lgen ihrer unsOizialen Politik 
zu beschweren. ('Lebhafter, la.nganhaltender 
Beifall bei den Sozialisten und. KOn1l1lU-

nisten.) , 

,A'bg. Elser: HOlhes Haus! Meine Damen und 
Herren! Es istk,eine ülbertre,itbu'llg, wenn man 
behauptet, daß seit Ider Wahl der Vo'lkslver
tretung kein .Qeset'zent1wunf ein 'so großes In
teresse derösterreiohischelI1 Aribeiterschaft 
erweckte wie die Regierungsvorlage über 
das Aribeiterur~aublSlgesetr.l. Dies·es 'Interesse 
ist Ikein Zuf'all ad,er nur lein :Produkt irgeilld
einer Agitation sondern ,entspringt ,der Not
wendi'gJkeit der glegenwärtigen 'Nachikri,egs.
verhältnisse, ,den Aus,wir:kungen d'es Kriege'S 
mit seiner lang,en Arheit'slzeit, dler uniZ'll
reichenden Emährullig. Der FaschismuS! war 
ehen nicht ,nur ,ein Räuber, ',ell" trieb auch 
einen unerlhörten Raublbau an .der ,WirtiS'chJaft 
und nicht 'zuletzt auch iander menschlichen 
ArbeitSikraft. Von diesen T'atsachen müsse·n 
wir ausgehen, wollen 'wie die soziale, rubel' 
auch die volkiSlwirtschiartliclhe Bedeutung des 
Urlaubsgesetzes richtig erkennen. ,Zwei Auf
gaben hat es zu el'mllen: erstens: di'e Verbes
serung der Urlaubsbestiml11ungen im österrei
chischen Arbeitsrecht und'·zweitens durch ver
längerte Erholull'gspausen die erschöpfte Ar
beitslkraft des Arbeitel1s 'Wieder herzustellen.' 
Das UrlaubsreClht der gew,el1blichen AI'beiter 
wurde !bekanntlich ,im Arbeiterurlaubsgesetz 
v()m Jahre 1919 gere1gelt. Diamals war dieses 
Geisetz ein, großer arbeitsrechtlicher und so
~ialer Fortschritt. ,Das 'Gesetz vom .Jahre 1919 
war 'auch der Ausgangspunkt weiterer 1gesetz
licher Urlaulbsreg1elunge'll für andere Ar
beÜlerschichten. Schon vor der GesetlZlwe'l'dung 
des ArbeHerurlaubsgeset'zes' 'VOlm 18. Juni 
1919 g1ab es in ös-tel'l'eiclhsehr viel'e TJrlaubs- . 
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bestimmungen. AUe diese Urlau!bsrechte der 
österreichischen Arbeiter vor 1919 waren das 
Ergebnis der mehr oder weniger schweren 
wirtseha:ft1ichen Kämpf,e. in österreich. Die 
österreiclüschell Gewerlkschaften, vor allem 
die freien Gewer'ksdhatften haben schon vor 
die'ser Zeit. eine vorbi1dliche .arlbeHsr;echtliche 
Arbeit geleistet. Es gab ,in vielen hUlldert'en 
lind taui:i'enden Betrieben Urlawbsrechte, die 
:Wlll Teil mit \ihren Spitzen an jene Urlaubs
ausmaße heranreichten, die wir heute ge-
:4f'bzlich verabschied€ll. -

Die Gewel'lkschaften 'ha'bel1 eiben gerade 
auf ,dem .aelbiet ·cLer Urlaubs,ausmaße und Er
holungspausen zur Schonung der Arbeits
kraft vOr'bildtliche Arbeit geleist'et. Es ist 
~eholl ~o, daf3 man meisteus IGeset:zeschafft, 
um das, 'was· i~Ul1l Teil RlChon vorhanden ist, 
in gesekliehe Form tZU kl'eiden. So isind also 
die Gewerkschaften nicht nur österreichs, 
sondel'll aller Länder !melhl' oder 'weniger die 
Vorkämpfer auf dem Oebiet des Sozial
lInd Arheitsrechtes; ja, sie sind nochmelhr, 
sie sind die Weiterlbildner des So~ial- und 
Arbeitsrechtes. Wir wissen, meine Damen 
und Herren, alles is,tin Bewegung, nichts 
bleibt ulllVerändert. Seitdem Jalme 1919 hat 
sich vieles geänd.ert und ,schließlich ,hat der 
zweite Weltkrieg mit SleÜlen Sehrec'ken, 
Leiden und .Lasten aBer Art Heue soziale 
Forderungen ·des arbeitenden Menschen aus
gelöst. Eine dieser Forderungen ist auch die 
Angleichullg der Arbeiterurlaubsrechte an die 
Urlaubsrechte der Angestellten- und Beamten
sehaft. Diese Forderun.gen sind auch vollauf 
berechtigt, denn niemand unter Ihnen, meine 
Damen und Herren, 'wird bestreiten, daß zum 
Beispiel ein BergJarheiter, ein HUttenal'lbeiter; 
ein Metallarheiter oder ein -B.auarbeiter -
um nur eillige wichtige Arbeiterschichten 
herauszugreifen - zum mindesten denselben 
körperlichen Verbrtauclh auf1weist wi'e ein An
gestellter, ein Beamter, mit einlem Wort, ein 
geistiger Arbeiter. naher 'süld auch die For
derungen der Arbeiter nach einer Anglei
ehung ihrer UrLaubsrechte an di,e der ,Ange
stielIten voUkOilnmen belgründet. Noch 'mehr, 
der Raublbau an der men.schlichen ,ArbeHs
krarft während des Krieges Ihat s.ich besonders 
in der Kriegswirtschaft -.ausgewirkt. Gerade 
in den Krieg·sbetrieben war d.er manuell 
tätige AI'Ibeit,er der Albnützung und Aus~ 
nützung seiner Arbeitsikraft gegenüber den 
Augoestellten lam meilsten aus,gesetzt; der An
gestellte hatte manchmal ,doch die Möglich· 
keit, 'SeilH:~ Ar'beits·kräfte zu schonen. Das soll 
nicht dahin ausigelegt werden, dlaß et'wa die 
große MaS\8J8 der Angestellten und Beamten 
nicht ebenfalls unter den .kriegswirtschaft
Hehen Verhältnissen gelitten hat. Aber 
der körperliche Verbrauch der Kräfte ist bei 

den manueUen Arbeitern gewiß noch mehr 
gegelben a.ls hei der großen Maslse der gei
stigell Arbeiter. 

Der Gesund'heitszustland der ArbeIter ist 
i III aHge.m~inen - das wislsen wir - sehr 
schlecht. EIS zei.g,en sich bedenkliche Erschöp
fungszustände, die nur ~ das ist siclherlich 
richtilg .und darf nicht verg.ess:en we·rden -
durch eine be'~s:ere Ernährung und längere 
EI'holungspla'llsen wirksam belkämpft werden 
können. 

:Ich möehte hi.er noch dar.auf verweislen, 
daß siich gerade auf dem Gelbiet der Arbeits
leistung manches 18tme Heldentum in 'den 
Betrieben abspi'elt, von dean die Außenwelt 
wenig Notiz nimmt. Ich habe, wie viele an
dere Redner aller Parteien, die bedauerliche 
Feststellung macheIl müssen, daß in der 
letzten Zeit infolge der Unterernährung und 
der Nachwil'kungen de~ Krieges nicht etwa 
bloß dubzende, sonder,n hunderte Ar'beiter 
und auch Anges.tellte und Belamte bei ihrem 
Schrauhstock oder im Büro vor Schwäche 
lind Ersclhöpfung zusammenlbrachen. Ein sol
ches stilles H eidentllllll erlelben wir in vielen 
Betriebelll. Es ist ,also nichts berechtigter, als 
wenll die große Schichte di.eser Arbeiter die 
Forderung nach einer V,erläll'gerun'g der Er
llolungspause erhelbt, damit sie ihre Arbeits
kraft wieder herzm;telile.n vermalg. 

Jch mö:~hte mir nun, HOlhe·s Haus, erlauben, 
zu den wiehtigslen.ßestinullungen des Urlaubs
gesetzes in rein sachlicher W.eise Stellung zu 
nehmen, denn das gesamte, uns hier vorlie
gende Ge::;etz ist ja nicht ,entstanden wie viele 
andere sozial.e Geset'ze auf dem Wege ige
walt::;amer Auseinander·setzung·en, s()ndern 
dieses Gesetz -- das will ich hier objektiv 
feststellen - rist das Ergebnis gemeinsamer 
Aribeit der drei politischen Parteien. Wenn wir' 
auch nicht in aUen Bestimmungen, die hier 
niedergelegt sind, ein volles Eiruverständnis 
aufwe'isell, die Grundgedanken des Gesetzes 
wu rcLen ,eü1Jve rnehmlich niedergelegt. 

Zu den einzelnen rBes.timmungen dieses 
Gesetzes hat bezüglich des Urlaubsrechtes der 
Land- und Forstarbeiterschon mein Kollege 
Sc h n e e b erg e r vieles hier gesagt. Es sei 
mir v,ergeben, wenn ich vielleiclht in einigen 
Sätzen manche:s ,wiederhole. An die '. Bpitze 
meiner Ausführungen über das Urla'l1bsrlecht 
der Lall'd- 'Und Forstarbeiter möchte ich nur 
eine Tatslache stellen. Jahr,zehnt.elang, ;meine 
Damen und Herren, Ikämpfen die Land- .und 
Forstarbeiter österreichs um ein dnheitlicthes 
und soziales AribeitsreClht. Das Sozialr.echt 
der Land- und Forstar:beiter konnte nur aU'f 
dem Weg der Bundesgeiset'Zlgehurug einheit
lich gestaltet wel,den. Seit 18. Juli 1928 haben 
di,e .österreichischen Land- und Forstarbeiter 
ein einheitliches Sozialrec'ht. Währ,eu,d dieses 
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Sozialrecht einheitlich gestaltet iist, b'Heb es 
lei,der bei der Aufslpaltuug des Aribeitsl"ec<htes. 
In di,elsles Arbeitsr.echt gehöre,ll' sel1bs,t:ve~ständ
lich auch ,diesle Uriauhsbestimmulligen, die 
den Ländergesetzgebungen üherlassen s~nd. 
Das Arbeitsrecht ist also gegenüber dem 
Sozialrechl nicht ·einheitlich. 

Meine Damen und He rr,en , ich gebe zu, 
daß die Vereinheitlichung des Sozialrechtes 
bei den land- ·und forstwirtschaItlichen Ar
beitern ,eine einfachere Sache ist als die Ver
einheitlichung des Arbeitsrechtes. nasl Sozial
recht, meine geschätzten Damen und Herren, 
wi:r:d auf den Produktions-, auf den Aribeits· 
proZleß nicht so unmitteilbar Einfluß nehmen, 
während das Arbeitsrecht auf den Produk
tions:vorgang, amI, den Arbeitsprozeß der 
Land-. und Forstwirtschaft unmittelbar Ein
fluß nimmt. Daher die Schwierigkeiten in der 
einheitlichen Fassung des Arbeitsrechtes bei 
den Land- und Forstarbeitern. 

Di'e Kommuni.stische Partei hat durch 
meine Person und die Sozialistische Partei 
hat ,durch ihren SprecJher bei der IBehand
lung des Urlaubsgesetzes ·ebenfalls gefordert, 
daß endlich einmal de-r Forderung nach der 
Vere1nheitlichung des Arlbeitsrechtes in der 
Volkslvertretung .genüge getan werde. Auch 
ich als Vertreter der Kommunistischen -Par
tei Ihabe den 'Standpun'kt vertreten, daß das 
Urlaubsausmaß der gewerblichen Arbeiter 
auch laul dil8 gr-oße, vorkswirt.sCJhaftlich so 
wichtige Schichte der Land-, 'beziehungsweise 
Forstarbeiter ~ übertragen werlden muß. 

Die Vertreter der Volkspartei haben auf 
die verschiedenen Eigenartlen und Besonder
heiten <der Agrarproduktion hingewies,ell. 
Nun gestatten Sie mir, daß icJh lauf :alle dieSle 
Angumente -eingehe-. Ich will vorweg er
klären, es· ist richtig, man kann d,en Arbeits
prozeß in .der Land- und ForSJtlWirts~h1lift nicht 
einfaCh mit dem Arbeitsp-rozeß der Jgewer~ 
lichen Betrie.be in eine Parallele ,ziehen. Ich 
kann meinen gewerbHchenBetrieb, wenn 
es schl1eß1ich nidh! landel'iS' geht, einfl8.ch 
sperren und auf 14 Tage lahmlegen, .joh kann 
aber die Agrarwirtscbaft n1icht lahiml8lgen. 
Daher sind aUe diese Argumente nicht ein
f;ach mit dem Hinweis aus der Welt :zu 
schaffen, dasse'ien soziale Reaktionäre, der 
Bauer wolle überhaupt kein 'Soziale,s Ver
ständnis laufbringen, sondern die Ver,schie
denheit und Besonderheit .der Agnarlproduk
Hon ist eine Tatsache, lind je mehr wir diese 
Tatsache anenkennen, desto eher wird es ge
lingen, einvernehmlich ein einheitliches Ar· 
beitsrecht ig,esetzge'beriSdh zu" verankern. 
(Beifall bei d.en Parteilgenossen.) 

,Ich werde hier ganz kur,z'die Wege weilsleu, 
die es ermöglichen, auch 'bei den Lland- und 
Forstarbeiterrt eine 'VölHge Vereinheitlichung 

durchzuführen. Es gibt ja viele Besonderheiten 
in der Landwirtschaft. Icih komme selbst von 
einer bäuerlichen Familie her und ich bin 
auch stolz darawf, 'von Bauern abzustammen. 
Mein Vater hat mir auch immer gesagt: "Bub, 
bevor du in ,die weite Welt hinausgehst, mußt 
d,u die Bauern:arbeit kennen l,ernen!" Und 
bevor ich hinausgegangen bin, um al,s ge
werblicher Fabri'ks'arbeiter mein Brot rz.u 
finden, Ihabe ich daher lauch Bauernarbeit 
getan. 

Der <Gebirgslbaue-r hat natürlich ganz an
d-ere Ver,hältnisse als der Bauer unten im 
Tal. Seine ProduktionSlVoerhältniss,e, seine -ge
s'amten Wirtsdla.ftsverhältnisse, seine Ar
beitsverhältnisse, die klimatischen, die Vege
tatiousVoerbältnisse ühen im Oebinge sind an
ders als' unten im Tal, und nach all dem 
richten sich ja auch Aribeitslweise, Arbeits
methoden und Arheits,zeit. Der Weinbauer 
hat wieder g1an,z andere Verhältnisse als der 
AClkerhauer und der Viehzüchter. Wenn ich 
dies alles hier sage, so einfach aus dem 'Grun
de, weil ich damit die Einwände widerlegen 
will, daß die Land- und ·Fors,oorbeiter mit 
ihrem Arbeitsrecht ·ehen nicht so ohne wei
teres mJt den anderen über 'einen gemein
s'amen Leisten g;ezo;gen werden können. All 
dies habe ich auch gesagt, weil ich die Ein
wände zum großen Teil nicht nur verstehe, 
sOllder.ll sie auch I3nel"1kenne. Trotz dieser Er
kenntnis bin ich mit dem Kollegen S c h n e e
b erg e r einer Meinung, daß es möglich sein 
muß, auca1 das Arbeitsr,echt einheitlich -zu ge
stlalten, Unld wi,e kann man es einlheitlich ge
stalten? ,Daö Arbeitsrecht der Land- und Forst
arbeiter muß zur Bundessache erklärt werden. 
Nur dann wird. e8 einen einheitlichen Charak
ter erhalten. Der Vollzug de.sUrlaubsausmaßes 
wird sich natürlich beim Gebirgsbauern 
in der Obersteiemllark, in Tirol und Kärnten 
anders abwickeln müssen als in einem land~ 
wirtsc.haftliohen Betrieib in Niederösterreich 
oder bei Guts'betrie!ben, etWla .bei Betrieben, 
die sich nur mitdm' ViehwirtschaH be
schäftigen. 

Diese ,Eigenarten können in ·einem .Bun
desgesetz ulllnuöglich v-erl3.nikert werden. Da
zu, glaube ich, müssen Isich drie -beruf·enen 
Interes,serwertretungen einschalten. Die Bun
desgeset'ZJgebung soll da,s Arbeitsrecht der 
Lalld- und Forstarbeiter als ihr,e Sache er
klären und lauf dem Wege der Bunde's,gesetz
gebung ',81011 das Arbeitsr,echt der ImId· und 
forstwirtschaftlichen Anbeiler einheitliClh ge
stlaltet werden und die LandwirtschaftSikam
mern und die Arheiterlkammern, einvernehm
hch mit dem zuständigen Gewerkschaftsbund, 
wer-den dann durch :r:egionale Vereinbarungen 
diese einheitlichen bundeslgesetzlichen ar
beits:r:echtlichen Bestimmun~en durchführen. 
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Dies ist der Weg, meine Damen und weisen, bekommen sie anstandslos .aIs ge~ 
Herren, auf dem die ane Forderung der Land- werbliche Hilfsarbeiter den nun in diesem 
und Fopstlarbeiter nach einer Gleichstellung Gesetz festgelegten Urlaub. Aber ein rGroß~ 
mit den ,anderen Anbeitern, die nach meinel' teil'dies,er Heimarbeiter hat überhaupt kein 
Meinun.g vollauf berechtigt ist, am ehesten richtiges Dienstverhältnis, hat in der Woche 
elifüllt werden kann. gleichyier 'bis fünf Dienstgeber und kommt 

Ich ,er/hebe namens der Kommunistischen so nie in den Genuß eines Urlaubes. ,Auch 
Partei die Forderung nach einer Vereinheit- ~ndere soziale Rechte werden diesen Heim
lichung des Arbeitsrechtes für die Land- und arbeitern entrwgen. 
FOl'starbeiter und icih erhebe die KardiIllal- Mit einer gewissen Berechtigung hat das 
forderung der Land- und Forstarbeiter, daß Ministerium erklärt, d,aß diese Gruppe v:on 
ihr Sozialrecht - und, :dies ist hereits mit Heimarbeitern - unt'er ihnen sind nicht nur 
dem Gesetz vom Jahre 1928 geschehen - Konfekti'onsarbeiter, sondern auch die große 
aber aucth ihr Arbeüsrecht Bundessache wer- Gruppe von Wäscherinnen und Büglerinnen 
deo Nur dann, meine sehr geschätzten Damen- ülber den Weg der NO'vellierung des Heim
unld Herren, werden wir die ber,echtigten arbeitergesetzes ebenfalls' 'zu dem gelbühren
Forderungen der Land· und Forstarheiter den Urlaub kommt. Es ist ja schon so, daß 
voll be'friedigen. Ich rbin !der Auff,assung, daß so eine ;a1'me Wäscherin oder Bügle-rin i,hr 
gerade die bäuerlichen Kreise im ,angemeinen (Tanzes ILeben niemals einen Urlaub erhäH. 
Vel'ständnjs für diese Art der Regelung Alle diese Dinge, meine Damen und Herr-en, 
haben. Es gibt unter den Bauern:massen - können arbeitsrechtlich nur erfaßt werden, 
ic.h spreche hier nicht von gutsherrlichen Ver- wenn wir für diese Gruppe ein ähnHches 
hältllis.sen, sondern von Bauernmassen - U rlallbssystem schaflfen, wie wir es schon bei 
Menschen, die ihresüziale Pflicht gegenüber der Gr,uppe der Bauar'beiter haben. Nur über 
ihren Mitarbeitern niemals v,ergessen und den Weg des soge Iliaunten Markens.yste~s 
sie, wenn sie invalid oder alt geworden sind, können' wir d,ies,en Arbeiterschichten d'le 
genau 'so behandeln wie irgendein Familien- Urlaubsrechte farktisch zuhilligen. 
mitglied. Es gibt aber leider auch, und das soll Zum Schluß nOClh einiges über die Heim
hier festgehalten werden, Menschen unter die- arheiter, und zwar möchte ich hier etwas über 
:-;en Bauernnmssen - und mit diesen werden die vielen Tausende von Wäscherinnen und 
Sie sich sicherlich nioht ,identifizieren -, die Büglerinnen sagen, die von allen möglichen 
zwar durch Jahrzehnte die Arbeitskraft des Haushalte,n beschäftigt werden. Gar manche 
Landgehilfen ausnützen, wenn er aber invalid, dieser Menschen, die die Wäsoherin und 
alt oder nicht mehr fähig ist, seiner Arbeit BÜlO'l,erin Iwlen sind Mittelständler, ,Beamte 
nachzugehen, ihn als erste aurmel'ksam ma- od,t~r manchmal bes,serbe7JlliMte Arbeiter, die 
ehen: Geh zu deiner Gemeinde, 'Sie soll mit dir mit Fug" lind Recht für sich selber immer so 
machen, walS sie will! Deine Arbeitskraft 1st laut lI~~d v8l'l1ehmlich Soz.i,al- und Arbeiter
Pl'~rhöplft, ich Ikaml dich nichl mehl' lauS!- rechte fordern, aber bei der armen Wäscherin 
lIiitrzen, du brist für mich abgetan! Es gibt ulld Büglerill vergessen sie manchmal auf 
Ilü'Jht wenige Landarbeiter --- das soll nicht die Sozialrpchte dieser ArbeitsmensCAhen. 
eine Herau::;.forderullg der Kollegen von der NUll Iwm Url,aulbsausmaß. Die sozialisti
Öslel'I'eichi~clhen Volkspartei sein - die im sehen und kommunistischen Anträlge sind -dem 
Stall geendet, im Stall ihr Sterbebett gefutl- Hohen Hause, den Herren und Frauen Abge
deli habeil. Mit diesen V·erhältniSisen muß ordneten wohl bekannt. Sie haben mehr oder 
aufgeräumt wel'lden und alle fortschrittlichen wellio"er l'iichts anderes beinhaltet als die 
Bauern wollen damit aufräumen und sind b 11' Al' '1 de Forderung na,ch V-Ö Igel' ng eWlUng , I' 
einer AufifaSil:mllg, einer Meinung mit uns. Ar'beitel'urlaube an die Angestelltenurlraube. 

Zusammenfassend möchte ich s,agen: Das Die österreichiscihe Vollkspartei ging hier 
Urlaubsrerht der Arbeiter soll möglichst einen Mittel,weg. Ich möchte hier ebenfalls 
ras.ch iilber den Welg eines Bundesgesetzes in ,aller Ruhe und Sachlichlkeit die,sen Mittel
aUCih den Lalld- und Forstarbeitern 'zugute weg beleuchten. Ich möchte die Einwände 
kOlllmell. Es soll keine Unterschiede geben o'anz 'kurz streifen die die Spr,echer der 
zwischfll dem industriellen und landwirt- ÖstE"rrelchischen V~lkspartei machten. Vor 
!"rhaftlichell Se:kt:or; aber die DUI'cthführung allelJl haUe man die Befürchtung, daß durch 
dieses arbeitsrechtlicll'8n Geset'zes wird ganz eine vollstäl)dig8, sofortige Angleichung die 
anders als auf dem gewerblichen oder indu- Wirb;chaft zu sehr bel,astet werden könnte. 
titriellen Sektor sein müssen. Betreff,en:d dieser Wirtschruftsbelastung möchte 

IDh komme nun zur Urlaubsfrage der ich folgendes sagen: ja, es j~t wahr, je~es 
Heimarbeiter. Ein Teil der Heimarbeiter ist Sozial- und jedes Arbeitsrecht, das SICh 
ja im Gesetz berüC'ks.ichtigt worden. Soweit finanziell auswirkt, bewirkt sicherlich eine 
diese Arlheit.er ein VertragslVerhältnis auf-, Eintragung auf der Lastenseite der Wirt-
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schaft. Aber gerade das Urlaubsrecht und ge
r.ade die materielle Bellastung, die sich aus 
diesem UrllaubsTecht für die Wirtschaft er
gibt, sind Lasten, die zwar auf der einen 
Seite gewährleis.tet werden müssen, die abe'f 
auf der ander·en ISeite das VieUaclhe der 
Leistung' wieder hereinibringen, da durch 
den Url'aub die Arbeitskraft, die zum Teil 
er,'schöpft ist, wieder hergestellt wird. Eine 
wiederherg.estellte· ArbeitSlkl"aft bedeutet aber 
erhöhten Leis.tun!~swillen, erhöhte Leistungs
bereitschaft und erhöhte . Kapazität des 
Leistungsvermögens. Wenn ich also zehn 
Schilling verausgabe, so werde ich auf dem 
Weg über die Produktiollissteigerung das 
Viellfache dieser ISumme wieder herein
bringen. Gerade dias' Urlauhsrecht ist, wenn 
man es richtig betrachtet, keine, Bellastung 
der Wirtschaft, ,sond-ern, wie das schon der 
Herr Berichtertatter, Ab~eordneter K r i s c h, 
ausgeführt hat, ein Stück pos,iUven Wieder
autlbaues unserer Wirtslchaft. 

leih möchte daher abslClhließend ,zum Ur
laubsausmaß sagen: ein ,gutes Urlaubsge~tz, 
·das einen ent'sprechend langen Urlaub ge
währt, macht sich immer wieder bez.ahlt. 
Daß 'schließlich betreffend das Urlaubsaus
maß leine Einigung erzielt werden konnte, 
ist darauf zurüdkzuf'ühren, daß bei diesem 
Urltaulbsgesetz von allen Seit·en eine gewisse 
Vel'lständnisber·eitsClhaft ,an den Tag gelegt 
wurde. Ich weiß, daß bei der östeneichischen 
V ollkspartei die Dinge anders liegen als bei 
den übrigen beid·en marxistischen ,Parteien; 
in ihren Reihen sHzen auch Vertreter der 
Industrie, des Gutgbes'itzes, des Großgrund
besitzes, aber lauch Vertreter des Arbeiter
und Angestelltenbundes, und ich stehe nicht 
an, das, was ist, auch auszusprechen: die Ver
treter des Arbeiter- und AngeSitellteubundes 
innerh,al1b der öst.erreichischen V.olkspartei 
haben meiner Auffassuhlg nach ihr Bestes 
getan, um die Forde1rungen des Gewerk
schaftsbundes mögLichst voHständ'ig durchzu
setzen. Aber neben den Kollegen Alt e n
bur ge r,G eiß 1 i n ger und D e· n g 1 er 
sitzen auch Vertreter der Industrie. Bei 
ihnen werden die IntereSisen abgewogen. loh 
möchte Ihnen hier einen guten Hat geben, 
meine KlolIegen AltenbuI'Ig'er unld Freunde: 
Kommen Sie zu uns! (Heiterke'it bei der 
österreichis,c.henV'Ollksparte'i.) Dann halben 
Sie weniger W,iderstände unld die Vol'kspar~ 
tei ist 'Von den lewigen Nörglern und Drängern 
auch befreit. .so ist allen gedient. 

Zum Schluß möchte ich nun folgendes sagen: 
wir dürfen als Volk8'vertreter be'i der Schaf
fung des Arlbeiterurlaubsgesetzes nicht auf 
dem Standpurukt stehen, daß es unser allein:i
ges Werk ist. Wir können stolz sein lauf diese 
AI1beH, da's . Gesetlz k'anil sich s·ehen las'sen 

und iSlt ein Ges.et,z, das wohl auch in vielen 
Nachbar-staaten nicht .seinesgleichen findet. 
Aber daß dieses Ergebnis möglich war, ist 
Mlm Teil der BereitslC'haft aller P1arteien 
zuzus,chreiben. Aber auch die Initiative d·er 
Arbeiter in den Betrieben außerhallb des 
P,arlamentes hat drulJU beigetragen. Ich stehe 
aUlf ,dem Standpunkt, d.aß das gar keiner 
demago~isc.hell Agitation hedul'lft.e. Die öster
reiClhi,s.chell Aribeiter haben bereits soviel 
zum Wiederautbau beigetrag·en, s.ie s'ind mit 
zerfetzten Kle~derll, vielf,ach barfuß zu den 
Arbeitsstätten gegangen, haben sich dort 
wUlldgearbeitet und balben daher auch das 
Recht, daß sie manchmal laut und vernehm
lich ihre Forderungen verkünden. (Zustim
mung.) Und ich glaube daher, daß dieses Ur
laubsgesetz auch mit ein Verdienst der 
Initiative der Ma.ssen iu den Betrieben ist. 

lcih ,habe noch zu eiu~gell: anderen 
Bestimlllungen des: 'Gesetzes kurz zu sprechell; 
s.o über die Frage .der Vorldiens'tzeiten. Hier 
konnte leider ikeine Binigull:g erzielt werden. 
Die Vordienstzeiten sind jene Dienstizeiten, 
meine Damen und Herren, die dJe Arbeit
nehmer bei anderen Dienstg8lbern 'absoliviert 
11'alben. Das sind aber auch jene DienSItZleiten, 
die man, sagen wir, bei der Wehrmacht 'zuge
br,aClht hat. Ich habe in meinell11 Antrag in 
Belzug auf d'ie V'Ordienstzeiten beantragt, daß 
bis zu fünf Jahren die Url1aubslrechte im 
Wege der Anrechnung der Vordienstzeiten 
Anerkennung finden sollen. Dies,er Antrag 
fand leide·r nicht die Zustimmung der Mehr
heit und es wurden 'im IGesetz die Vordi'enst
zeiten leider nicht berücksichtigt. Ich habe 
weiteris auch eine Urlauhsremuner,iltiou bean
tragt, da ich auf dem S11andpunkt stehe, daß 
der Arbeiter, wenn ,er .ietzt eiinen halbwegs 
befriedilgenden Urlaulb bekommt, schließlich 
auch erhöhte Ausgaben hat. Und hier bean
tragte ich, daß man zu dem gebühren
den Url1aubsentgelt aucih. noch zusätzlich 
eine Urlaubsremuneration in der Höhe 
eines Wochenl'Ohnes gelwähren soll. Auch 
dieser mein Antrag ia,nd leider nicht die 
Zustilmmun:g de'r Mehriheit. 

nie Frage der Una'bldingbarkeit iSit im 
Gesetz voll und g.anz verankert. Eine sehr 
wichtige Bestimmung, denn damit ist das 
ganze Urlauhsgesetz mit seinen Bestimmun ... 
gen zumzwin:geruden Recht geworden. Es 
kann sich nidht mehr der wirts·cha'Ftliche 
Df'luclk oder die wirtschaftliche Stärke eines 
Unternehmens gegenüber den wirtsohafUich 
Schwächeren auswirken, indem man zum Bei
spiel Verein'harungen trifft, die die materiell
redhtlichen Bestimmungen des UrlaU'bs
gesetzes schmälern, einschränken oder ab
schwächen. Alle dies,e Vereinbarungen sind 
null und niCihtig. Daher l'st gerade .die Kl,au-
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seI d·er UnaJbding'b.arkeH einer der Dreh~ 
punkte ·dieses beachtenslwerten 'arbeitsrecht
lichen Gesetzes. 

Und nun zum Schluß eine leidige Ange
legenheit. Ich glaube und ich will der Hoff
IlUllig Aus:d,nwk geben, daß wir in dieser 
Frage vielleicht noch in letzter Stunde hier 
im Hause, hier in der Volks\'ertretung, ejne 
einheitliche Auflt'assung erzielen können, das 
ist die strittige i Frage der Gewährung des 
Udaubes an jugendliche Personen bis :zum 
vollendeten 18. Lelbe'nsJahr. Die Reg,ierungs· 
voflia:ge sah hier ein Urlaubsausmaß von vier 
Wochen vor. über Antrag der Vertreter 
der Österreichischen V'Üllkspartei wurde 
dieses UrlaubsauSlma13 von viel' auf drei 
Woohen herabgesetzt. Welche Begründung 
halben die Sprec:her der Österreichischen 
Vollk'Slplartei? Sie wiesen damuf hin,daß die 
Verhältnisse in der Stadt und auf dem Land 
verschieden seien. Der jugendliche Mensch in 
Wien lebe beispiels1weise unter ganz anderen 
Verhältnis'sen, wie sagen wir, irgendein 
Kaufmanns,lehrling in T,irol oder in Hartberg 
in der Oststeiel'llnark, und sie sagten diaher, 
dieBel' Unlterschied ,zwislCllenl Stadt und Land 
läßt es nicht zu, daß w.ir hier einfach den 
vierwöchigen, in der Regierungsvorlage vor
gesehenen U daub genehmigen - sie seien der 
Auüassung, dai3 ein dre.iwöchiger Urlaub 
genüge, allerdings dann, wenn auch auf dem 
GebIete ,der Ernährung eine Besserung ·erzielt 
wird. Man hat nämlich die Meinung zum Aus
druck gebracht, daß man den ,jugendlichen 
Menschen mit dem Urlaubsausmaß .allein, 
also nur mit dem Urlaub nicht helfen kann. 
Hand in Hand müsse auch eine Besserung 
der Ernährung gehen. Das sind so im allge
meinen die Argumente der Sprecher de·r 
österreichis,chen V'Ülks1p.afltei, weSlhal,b sie 
den vierwöchigen Urlaub den Jugendlichen 
nicht Izubillig,en wollten oder nicht :uugebil
ligt haben. 

Ich möohte mir nun erlauben, dazu folgen
des zu sagen. Manches, was hier angeführt 
wurde, findet bis zu einer gewissen Grenze 
seine Berechtigung, aber alles das, meine 
Damen und Herren der Österreichischen 
Vol.ks1partei, was ,ihre Sprecher im Ausschuß 
in Bezug auf den Urlaub der ,jugendlichen 
Arbeiter angeführt haben, reicht nicht .hin, 
um den berechtigten' FÜ'll derungen der 
Jugendlichen, sagen wir, voll und ganz 
Rechnung zu tragen. Wirmüs,senderzeit mit 
den gegenwärtigen Verhältnissen rechnen, 
und die gegenwärtigen Verlbä'ltnisse, und 
leider auch die 'Zukünrftigen, si'nd Beweis 
genug, daß die FOJ.'lderungder Jugendlichen 
aller Paflteischattierungen vollauf ber.echtigt 
ist. Eines ist sicher, und niemand wird es 
bestreiten können, die Ernährung ist wohl 

ebenso wichtig 'Wie das Urlaubsausmaß. Man 
kann einen noch 810 schönen Urlaub auf der 
Alm genießen - mit hungrigem Magen nützt 
auch ein fünf- bis,sechswöchiger Ur1Iaub 
nichrts. Aber wir wis.sen auch die eine lei
dige Tatsache, daß in nächster Zukunft eine 
wesentliche Verbess8rung der Ernährung in 
österreich nicht möglich sein wird, und daher 
nützen diese Argumente den Jugendlichen 
nichts.. 

Ich möchte zu dieser Jugendfrage noch 
folgendes kurz auslführen. Die Jugend in 
Österreieh, und nicht zuletzt jene Jugend
lichen, die hier in Betracht :kommen, halben 
bereits den Beweis :geliefer1t, ,d,aß sie mutig 
und entschlos,sen siclb ihrer Heimat und ihrem 
Vaterland lzur Verfügung stellen. Es hat da 
vor wenigen Tagen der Herr BÜl'iger;meister 
Kö l' n e I' im britischen Rundfunk eine schöne 
Rede für die Jugend gehalten, und wir kennen 
unseren Herr,n Bürgermeister Körner: das 
waren keine Redensarten aus seinem Munde, 
sandern das' wlar ein ehrliches Bekenntnis 
eines Freundes der Jugend. Er sagte Zlum 
Be·ispiel in einem schönen Satz, daß die 
Wiener Jugend ·den W'8g 'zurück auf die 
Schulibank und ,in den Bemf rasch und ohne 
Schwierigkeiten gefunden hat und sich im 
Lager der ehr'liC'hen Aufbauarbeit, in dem 
g1anz Wien vereint ist, .zus3>lTI'menges('ihlossen 
11at. Ein schöner Satz und auch ein richtiger 
Satz. Dazu möchte ich nur noch die soziale 
Seite anschließen, die ,soziale Berechtigung 
der Fordel'llll'g der Jugend. Die Jugend aus 
der österreicl1ischen Volksp.artei wie ,aus der 
Sozialistischen Partei Österreichs und der 
Kommunistischen Partei österreichs hat ein
mütig an uns die Bitte gerichtet, man 
möge ihr doch den· vierwöchigen Urlaub 
gewal11"en. Und dazu lTl'öchte ich Ihnen jet,z,t 
kurz die soziale Begründung geben. Vergessen 
wir nicht, meine Damen und Herren, die 
.J ugend, um die es sich hier handelt, das ,sind 
jene J ugendlicihen, die eine freudlose Kind
heit hinter sich haben. Anstatt sich herum
zutummeln in den Kindergärten der ehemali
gen sozialdemokratischen Gemeinde, mußten 
sie in dumpfen, feuch,ten Luftschutzkellern 
hocken. Heute stehen sie da, zum Teil krank
heitsanfällig usw., und wenn sie ,zurück
blicken, diese jugendlichen Menschen, diese 
,jungen Mädel und Buben: wo ist unsere 
Kindheit? dtallll illlUß ihnen eigentlich eine 
Träne ins Auge kommen. Sie haben keine 
Kindheit gehabt, die Kindheit wur·de ihnen 
vom barbarischen Faschismus genommen. 
(Zustimmung.) 

Ferner zur sozialen Begründung. Vier 
Beweggründe 'sind es, die mich bewegen, 
an Sie noch einmal den letzten Appell IZlU 

richten: lassen Sie alleParteienbesprechun-
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gen ,und Vereinlbarungen beiseite. Versuohen 
wir in dieser VollkSlvertl'etung der Jugend IZU 

zeigen, daß diese' Volksvertretung für die 
Jugend etwas übrig haU Auch die ,dreiwöchige 
Urlaubszeit ist ein€' sicherlich beachtenswerte 
,arlbeiisrechtliche Bestimmung; das soll aner
k'annt werden. A,berbei diesen .iungen 
Menschen soll auch ein vierwöchiger Urlaub 
volle Bereohtigung finden, und das sollen wir, 
meine Damen und Herren, ohne Unters'chied 
der Partei anefikenuen. Vier Beweggründe 
sind es, die dafür sprechen: 1. Veligessen 
Sie nicht die Unterernährung des Großteils 
der jugendlichen Mensühen; 2. die überaus 
schlechten Gesundheitsve,rhältnisse bei der 
Jugend; 3. die gerade,zu erschreckenden 
Untersuchungsergebnis-s,e der jugendlichen 
Personen unter 18 Ja1uen: tuberkulös, 
nichts a1s tuberkulös; 4. eine entsprechend 
zureichende Ernährung ist für die nächs1e 
Zukunft nicht zu erwarten. 

Und daher, meine Damen und Herren, gibt 
es keine arrderen Hilfsmaßnahmen, als über 
den Weg längerer Erholungspausen, s(~hließ
lieh auch durch die verschiedenen Erholullgs
.aktionen des GewerksclmftSibundes, die Mög
lichkeit zu geben, den jungen Menschen hier 
Zoll helfen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe vor 
einigen Tagen eine gallz 'z:wanglose Aus
sprache gehabt mit einem bäuerlichen 
Menschen, einem ehrlichen Menschen, der 
keineswegs als Arbeiterteind anzusprechen 
ist, der ein guter Mensch ist, alber in lallen 
diesen Fmgen die Dinge manchmal, ich 
möchte slagen, mit Scheuklappen ansieht. 
Betrachten Sie dooh die Tanzdielen in der 
Stadt, sagte er, betrachten Sie die Tanz
böden auf dem Lande! Die Jugend ,ist doch 
schließlich vergnügungs'süchtig und dia sollen 
wir weiterhin diese Urlaubsausmaße ver
stehen? Der Bauer wird das nicht gut ver
st,ehen. 

Hand aufs Herz, meine Damen und 
Herren! Der T,anzboden ist sicherlich auch 
nicht das Sc'hleühteste. Verstehen Sie mich 
richtig und nicht falsch. Der Tanzlbüd·en ist 
das Requisit der Le'bEmsfreude und des 
LebenswiHens. Es muß nicht immer g'leich 
die vergnügulligs:slÜchtige Mass,e sein; ,auch 
zum TanZlboden kOimmt mancher ßauern
bursch, der lungenschwindsüohtig ist, :genau 
so wie in der Stadt rmancher ju.gendliche 
Arbeiter, damit er sich mit den Mä.deln ein 
bißchen zerstreut, und 'Schließlic.h auch nicht 
immer der gesündeste und im Wohlstand 
befindliche junge Mann. Die Jugend ,ist 
unterernährt, IJlOh'lwangig und 'kranrkheits
anfällig: .das ist das Gro'8 unserer Jugend, 
und sie ruft uns in ihrer Not. Sie sollen wir 
nicht vergessen und sie sollen wir nicht bei-

seHe schieben!' Daher bin ich der Aur:f1assung, 
auch die Vertreter der österreichiscben 
Volkspartei vergehen sich nichts, wenn sie 
ihr·en Beschluß abändern, und zwar im 
Interesse Ulliserer Zukunft. Es ist keine 
Phrase, die Jugend wird das Erbe eins,t 
antreten und das forts,etz.en, was ,wir hieran 
Werken beginnen und zum Teil 'voHenden. 
Sie ist die Erbin in der Zukunft und wird das 
Erbe antreten und behüten. Trachten wir, der 
Forderung der Jugend für ihren vierwöchigen 
UrlaUib einmütig Ausdruck zu verleihen. Ob 
,dies über den Weg eines Kollektivantrages 
geschieht oder ob der Herr Berichterstatter 
ejnen solchen Antrag nach einer kurzen Par
teienbesprechung aufnimmt, tut gar nichts: 
die Sache ist alles. 

Ich will auf jeden Fall, und ich glaube, Sie 
werden mich deswegen nicht der Dema
gogie bezichtigen, einen Antrag stellen, der 
ja nichts anderes ibeinhaltoet als schlicht 
und einfach die Wiederherstellung der 
Bestimmungen der ehemaligen Regierungs
vorlage. Ich üe a n t I' a g e daher (liest): 

"Der Nationalrat wolle beschließen: 
Im Bundesgesetz über den Urlaub von 

Arbeitern, Alibeiterurlaubsgesetz, ist im 
§ 3, Albsatz 2, an SteHe des Wortes ,acht
zehn' das Wort "vierundzwanzig' zu setzen." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, für diesen 
Antrag die Unterstützungsfrage IZU stellen, 
und möchte an Sie, meine namen und 
Herren, 'und nicht zuletzt an die Vertreter 
der osterreichischen Volkspartei, den Appell 
richten: Stimmen Sie für dies,en Antrag, oder 
noch besser, schaffen wir einen Kollektivan
tmg! Es. :sol<l n1iüllt ein Antrag des. Kommu
nisten EIs e I' sein, hier geht es nicht um 
parteipolitische Auseinandersetzungen, hier 
:geht es tatsächlich um die Not unserer 
Jugend! Es geht darum, ihr 'zu hellfen und zu 
retten, was noch zu retten ist. 

Im allgemeinen und zum Schluß möchte ich 
noch sagen: Die Kommunistische Partei wird 
für dieses Gesetz stimmeil. Dieses Gesetz wird 
besonders dann, wenn Sie diesem meinem 
hier beim Präsid,enten hinterlegten Antrage 
zustimmen, ein Meilenstein in der Geschichte 
des modernen österreichischell Arbeiter
rechtes sein. (Beifall bei .den Kommunisten 
und Sozialisten.) 

Albg. Hillegeist: Hohes Haus I Ich darr 
wohl annehmen, daß ich mit der Bemer
kung, die ich jetzt machen werde, hier im 
Hohen Hause keinen Widerspruch finden 
werde. Ich möchte dies deshalb voraus
schi~ken, weil ich fürchte, daß die folgenden 
Ausfühmngen doch manchen Widerspruch 
erwecken werden. Ich glaube, es ist für uns 
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alle lilar, ualS ,der WiederauJbau unserer 
'\IV lftsCllaH, Ual;; vor allem eile tieIJung UIlseres 
Leoensillveaus ,aur eIn AUSlllal~, von <Lle.m 
WU' sagen konnen, es emspncllt dem eUles 
l\.ulturvolkes,elll tlöcllstlllalJ an Al'Oeltskralt, 
ule grOlj[lllUgucue All;::;paullullg allel' h.ralh~ 

er101'Uern wud. Darliber sllld Wll'uns slcner
Hell alle klar. Wenn wir bedenken, daiJ WH 
ueu beaaI'l elll\:~r nUllgenlUeH lYla::iSe ue::i 
'v olkes qJll Oell'lecügell haoen, wenn wir da1'an 
(lenKen, UaI~ WH, um aiesen Hedarf zu be
lneulgen, ZlIlülcnst unsere Hetneue aulbauen 
mussen, dat.) WIr daran ,gellen 'lllüssen, unsere 
:l.ullli e11 Ler.,;lonen UllU weg~'escilalIten l'vla
sclunen zu ersetlzen und dannt erst die Vo1'
lliLl::iSel,zuDgen zu schatten, um produZIeren zu 
können, so ist e5 uns klar, da!;; das nnr durch 
die Anspanllung aller KräHe gelmgen kann. 
Lugleich 1st uns aber auch klar, daß dies 
nicnt gescüehen kann aut dem Wege irgend 
ewes Zwanges, durch gesetzliche Zwangs
mittel, selen sie auch nocll so gut durchd.acllt 
und würelen sie a:uch noch so ngoros durch
geulürt werüen: diese gesteig~ne Arbeits
leistung bedarf der Freiwilligkeit! In dieser 
Situation haben wir dazu noch, da wir Ar
beitskrätte auf allen Gebieten brauchen, 
einen ausgesprochenen Mangel an Arbeits
krätten. Es fehlen uns Facharbeiter, es teh
len uns Hilfsarbeiter, gerade auf den Ge
bieten, wo der W ieaeraUlbau am brennend
sten ist. 

Wir ha,ben allerdings gleichzeitig eine 
grof~e Anzahl von stellenlosen Angestellten. 
Hei den Arbeitsämtern ,sind 'fausende 
von stellenlosen Angestellten angemel
det, die kaum mehr in ihrem Berut unter-
1wmlllell werden. Wenn wir uns überlegen, 
wie wir diese Menschen wieder in den Ar
beitsprozeß eingliedern können - es handelt 
sich da um Menschen, die Ibisher ein besseres 
Arbeits- und Sozial recht hatten - und wenn 
wir daran denken, unserer Volkswirtschaft 
diese KräHe nutzbar IZU machen, dann müssen 
wir uns auch in diesem Falle darüber klar 
sein, daß dies nicht durch Zwangsmaßnahmen 
allein geschehen kann. Auch wenn wir unse
ren Nachwuchs entsprechend lenken wollen, 
muß darauf ebenfalls Hücksicht genom
men werden. Es ist ja nicht unbekannt, 
daß of,fene Lehrstellen, die irgendwelche 
schwere Arbeiten voraussetzen, sehr wenig 
gesucht sind, während sioh nach wie vor sehr 
viele junge Menschen in die Angestelltenbe
rufe drängen. Wenn wir all diese Probleme 
lösen wollen, dann müssen wir uns also 
dessen bewußt sein, daß dies letzten Endes 
nur auf dem Wege der Freiwilligkeit, nicht 
aber durch Zwang geschehen kann. Es heißt 
also vor allem die Arbeitsfreude zu heben -
ich möchte die Probleme des Arbeitsrechts 

und des Sozialrechts auch von diesem Ge
.:::iICIÜspullktaus Oetraclltell -- UIHlaUl~UZcl

goen, ualj d.les rür Clle Land- und tOl'SrarDelter 
eDellSo WIe tür die AI'beiter der Industne 
glll, aati aucn 111e1' sOLLt::iagen eine Lalld
llLlcht emsetzt, weil die betreffenden Arbei
ter zn Hermen übergehen, die Iünen mehr 
AUsslclHen bieterl. ßllle lÜic,ktüh).'Ullg von Ar
oelbkrüllen aus l1em ~tand der AngesteHten, 
die bls11er ,ZUlll BeIspiel ein viel weiteres 
Urlaubsau,sma1;i hattell als die Arbeiter, kon
nen wir wirklIch nur dann vollbringen, wenn 
Wir d.le Arbeiter aui das Niveau hinauf
lühren, das üle Angestellten erlreUllCller
weise schon erreicnt haberl. Für diese 
Hochstleistuugen, die wir von den Arbeitern 
in Hinkunlt verlangen werelen müssen, sind 
aber Zlunächst aucn gewisse psychOlOgIsche 
LInd sachliche V oraussetzungen notwendig. 
Vem manuellen Arbeiter nmti vor allem aas 
Gelühl der Ziurücksetzung gegenüber den 
anderen Gruppen genol1lmen werden. Er muß 
elas Gefühlllaben, daß auch seine Arbeit 
entsprechend gewertet wird und dal~ er nicht 
als ein Paria der GeseUschaft betrachtet wird. 
ßl' mub vor allellll die überzeugung haben, 
oaf3 elie Allbeit seiner Hände ihm und dem 
gesamten VOlk zugute kommt. 

Wir haben .für die Angestellten ein besseres 
Arbeitsrecht erreicht. Als das Gesetz im 
,lahre 1921 beschlossen wurde, haben ,sicher 
politische <Gründe dazu ge,führt, gewissen 
Gruppen ein höheres Entgegenkommen zm 
erweIsen. Die bürgerlichen Parteien von 
damals waren eher bereit, Forderungen der 
Angestellten ,zu erfüllen als solehe der Ar
beiter, weil sie sich daraus zweifellos einen 
politischen Gewinn erhoffen konnten. Der 
gegenwärtig bestehende Unterschied hin
sichtlich des Urlaubsausmaßes ist jedoch 
meiner festen Überzeugung nach nicht mehr 
zu rechtfertigen. Dieser Unterschied muß in 
absehbarer Zeit beseitigt werden. Die 
Differenzen, die in aDbeitsrechtlicher Hinsicht 
be5tehen, müssen ebenfalls beseitigt werden, 
aber nicht etwa dadurch, daß man die Ange· 
stellten auf das Niveau der Arbeiter herab
drückt, sondern indem man die Arbeiter auf 
das Niveau der Angestellten hebt. 

Es ist aueh nicht zu bestreiten, daß die 
Urlaube der Arbeiter auch aus rein gesund
heitlichen Gründen und aus Gründen der Er
haltung ihrer Al"beitskraft notwendig sind. 
Der vteifach größere Verbrauch an Ar'beits
kraft, den die Arbeiter auf Grund ihrer 
schwereren Arbeit erleiden, erfordert genau 
so entsprechende Erhülungsmöglichkeiten wie 
bei den Angestellten. 

Ich wollte dies vorausschicken, um Ihnen 
mit meinen Ausführrungen begreiflich zu 
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machen, daß der Beschluß, den der öster- I wird. Bei den Arbeitern ist es allerdings 
teichische Gewerkschaftsbund seinerzeit ein- anders. Es tritt ,ja ein Ausfall in ,der Produk-
sUmmig gefaßt hat, der Beschluß, der darauf 
hinausgelaufen ist, das Urlaubsrecht der Ar
beiter an das der Angestellten anzugleichen, 
durchaus keine unüberlegte Tat war, daß 
dieser BeschLuß nicht gefaßt wurde, nur um 
eine Demonstration nach außen hin zu 
machen, sondern, daß er in der Übefizeugung 
gefaßt wurde, daß die Foi'derung der Ar
beiter nach einem erhöhten Urlallbsrecht be
rechtigt, moralisch und sachlich begründet 
ist. 

Dazu ist vielleicht noch ein Argument zu 
betrachten, mit dem ich mich auseinander
setzen will, das ist das Argument der finan
ziellen Belastung. Wir haben in der Zeit vor 
dlem Faschismus sehr viel und sehr oft von 
den sozialen Lasten gehört und es wurde uns 
oft genug Ulm die Ohren geworfen, die 
sozialen Belastungen seien in Wirklichkeit so 
groß, daß sie die Wirtschart nicht ertragen 
könne. Wir haben in der letzten Zeit schon 
weniger davon gehört, vielleicht auch aus 
einem gewis,sen schlechten GeiWissen heraus, 
denn di'ese Wirtschaft, die s,einerzeit die ge
ringen sozialen Belastungen nicht ertragen 
konnte, hat im Kriege und durch den Krieg 
vi,el größere Belastungen für Zwec'ke der Zer
störung und der Vernichtung aufsieh nehmen 
müssen. (Zustimmung.) Vielleicht wären wir 
gar nicht so weit gekommen, wenn man da
mals mehr soziale Einsicht gehabt und nicht 
immer von den Lasten gesprochen hätte, die 
die Wirtschaft ruinieren. 

Der Begriff "soziale Lasten" ist in diesem 
Zusammenhang überhaupt unzulässig. Er 
wird von uns abgelehnt, ,denn hier handelt es 
sich nicht um soziale Lasten sondern um 
soziale Notwendigkeiten, die letzten Endes 
auch ihl'ie vollkswirtschaftliche Bedeutung 
haben, denn es wird in österreich nicht ge
lingen, das nötige Maß an Arbeitsfreude und 
Arbeitswilligkeitzu erneichen, wenn wir 
nicht davon absehen, nur immer schöne 
Worte zu finden, und nicht dazu übergehen, 
auch einmal Taten z.u setzen. (Starker BeHali 
bei den Parteigenossen.) 

Sehen Sie, was die Belastung anlangt, so 
behaupte ich auch, daß diese Belastung über
,haupt nicht ins Gewicht fallen kan,n. Bei den 
Angestellten ist dies ja auch gar kein Dis
kussionsgegenstand mehr, denn im we,sent
lichen ist es doch so, daß sich der Angestellte 
seine Arbeit entweder vor dem Urlaub oder 
nach dem Urlaub selber macht oder sie in der 
Zeit seines U rla:ubs durch die Kollegen 
machen läßt. Bei den Angestellten kommt es 
daher sehr selten vor, daß während des Ur
laubs Vertretungspersonal aufgenommen 

tion während d,er Zeit ein, in der der Ar
beitel' auf Udauib ist, aber das läßt sich nicht 
so schematisch und rein rechnerisch dahin 
erklären, daß etwa eine Woche Urlaub die 
Reduzierung der Arbeitsleistung des Jahres 
um ein Zweiundfünfzigstel bedeute so daß 
. ' Vier Wochen Urlaub eigentlich eine Arbeits-

redUJzierung um 7"7 Prozent -sind. Rein rech
nerisch ist es wohl auch so, ich glaube aber, 
die Praxis wird beweisen, daß die Verlänge
rung des Erholungsurlaubs der Arbeiter die 
Produktion durchaus nicht vermindern, son
dern eher eine Produktionssteigerung herbei
führen wird (lebhafte Zustimmung bei 
den Parteigenossen), denn der Arbeiter 
wird durch die Zuerkennung des Rechtes 
auf mehr Urlaub schon an sich bereit 
sein, daflir seinerseits ebenfalls alles 
her.zugeben; er wird auch besser erholt zu
rÜClkkommen, weil er die Möglichkeit gehabt 
hat, seine Arbeitskräfte wieder aufzuholen, 
und ich bin daher überzeugt, daß hier das
selbe eintreten wird, was seiner'zeiteinge
treten ist, als man gegen den Achtstu'ndentag 
geltend gemacht hat, die Herabsetzung der 
Al1beitszeit auf acht Stunden werde eine unge
heure Einschränkung der Produktion nach 
sich ziehen. In Wirklichkeit hat sich dann 
aber herausgestellt, daß in den acht 
Stunden - unabhängig davon, daß auch 
sonst technische Neuerungen dazugekommen 
sind - an sich durch eine Steigerung der 
Arbeitsleistung schließlich mehr geleistet 
wurde als vorher in zehn Stunden, und so 
wird es nun auch beim Urlaub sein. 

Der Gewerkschaftsbund hat also. ein
stimmig den Beschluß gefaßt, zu verlangen 
und einen Antrag einzubringen, der dahin . 
geht, daß die Urlaube der Arbeiter denen der 
Angestellten a'ngeglichen werden. Gerade 
dies ist ja auch der Standpunkt der Ange
stellten, die ich vertrete. Die Angestellten 
haben diesen Antrag daher auch mit großer 
Sympathie begrüßt, und vom Standpunkt der 
Angestellten kann ich nur sagen, wir werden 
uns freuen, wenn es 'gelingt, die U rlaubsbe
stimmungen der Arbeiter denen der Ange
stellten anzugleichen. Wir würd,en uns vor 
.allem auch aus gewissen egoistischen Grün
den freuen, denn j,e weniger Differenzen 
zwischen den Rechten der beiden Gruppen 
bestehen, desto besser sind unsereeiuenen 
AnsprUche und -Rechte gesichert und "'desto 
weniger wird man auf sie losgehen. Daß die 
Angestellten weitergehende Urlaubsrechte 
haben und dauernd erhalten, das ist nur 
möglich, solange den Arbeitern hier in dieser 
Frage nicht etwa bedeutend weniger zuge
standen wird. 
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Aber dieser Beschluß des österreichi
schen Gewerkschaftsbundes bedeutet noch 
etwas anderes: er wurde von allen Frak
tionen des österreichischen Gewerkschafts
bundes einstimmig ge faßt, und ich darf 
annehmen, daß sieh die Kollegen des 
österreichischen Arbeiter- und Angestellten
bundes ,dessen bewnßt waren, daß es nicht 
genügt, im Gewer!kschafts'bund mit den an
deren Fraktionen zus<tlllmen eine Forderung 
aufzustellen, sondern daß es auch Konse
quenzen haben wird, wenn man so etwas 
tut, sonst werden solche Forderungen leicht 
als unernst empfunden. (iStarker Beifall 
bei den Parteigenossen.) Und wir müss,en 
'sagen, es ist Demagowie, wenn man zwar For
derungen dort erheht, wo ~ssehr schön 
ausschaut, wenn man viel verlangt, dort aber 
versagt, wo es darauf ankommt, sie durch zu
setlzen. 

Sehen Sie, es wurde hier vorhin in einem 
Zwischenruf der Vorwurf erhoben, der Kol
lege S eh n e e bel' ger sei demagogisch 
vorgegangen. (Ruf bei der österreichischen 
Volkspartei: Sie auch!) Ich würde Ihnen 
empfehlen, meine Herren von der öster
reit'hisehen Volkspartei, mit solchen Vor
würfen sehr vorsichtig zu sein! Darf ich 
vielleicht einmal fragen, was das ist, wenn 
die Vertreter des österreichischen Arbeiter
und Angestell'tenbundes gemeinsam mit uns 
Forderungen erhehen,: wenn sie mit uns ün 
Gewerkschaftsbund für die Forderungen der 
Arbeiter sind und dann im Parlament mit 
den Vertretern der Unternehmer g e gen 
die Arbeiter stimmen? Ich fr.age Sie, ob das 
vielleicht eine besondere Sachlichkeit be
deutet. (Zwischenrufe.) Ja, auch darauf werde 
ich Ihnen eine ausführliche Antwort geben_ 
Es war seLbstverständlich, daß sich ,jeder 
meiner Fraktion und innerhalb unseres Klubs 
bemüht ihat, für die Durchsetzung dieser 
weiterge'henden Fo~derungen einzutreten. Ich 
bin genaru so objektiv, wie es der Herr Ab
geordnete E I se r er:freulicherweise heute 
einmal gewesen ist, um ohneweiters zuzu
gestehen, daß es die österreichische Volks
partei in solchen Dingen viel schwieriger 
hat. (Ruf bei den A,bgeordneten der öster
reichis"hpn Volksnartei: Was wollen Sie 
reden! Wenn die österreichische Volkspartei 
nicht wärE" dann wüßten Sie gar nicht. was 
Sie anfangen würden!) Ich w~rde es 'Ihnen 
saQ:en, Herr Minister Raa ib. was wir täten~ 
wenn die Üsterreichische Volkspartei nicht 
wäre. dann hätten wir hier in diesem Hause 
die Mehrheit und dann hätten wir dieses Ge
setz in der Form, wie es verlangt wurde, zum 
Beschluß erheben können! (Starker Beifall 
bei den Parteigenossen.) 

Sicher ist es in der Volkspartei, in der 
schließlich ,die Interessen des ganzen Vol
kes vertreten werden 'sollen, nicht ganz ein
fach, die Interessen einzelner Gruppen ein
seitio' zn vertreten. (Zwi'schenrufe und Gegen
rufe~ - Präsident Bö h m gibt das Glocken
zeichen.) Ja, Sie können sich 'einrst.weilen 
darüber freuen,daß wir noch einige Zeit 
,dazu ibenöhgen werden, bis wir in diesen 
Zustand kommen. 

Nun, wir haben das getan, wir haben 'ein
seitio' nur die Arbeiterinteress,en vertreten. 
Ich bin auch der Meinung, daß sich die 
Kollegen vom Arbeiter- und Angestellten-
bund bemüht haben, aber sie haben dort 
mit d,em Gegenpartner in der eigenen Partei 
zu rechnen, und wir sind leider daraufge
kommen, daß es die Vertreter der Unter
nehmer waren, di.e in der ös,terreichischen 
Volkspartei offenbar doch mehr zu reden 
haben als die Vertreter der Arbeiter. (Ruf 
aus den Reihen der österreichisc.hen Volks
partei: E-s wäre gut, wenn Si,e sich zum Fen
ster st.ellen und dort Ihre Rede halten wür
,den, nicht daß Sie hier demagogisch 
reden! - Zwischenrufe und Gegenrufe.) 
Vielleicht darf ioh Ihnen bei leiner Ihrer 
grof~en Ver~,a 1llmlungen vom Fenster aus 
folgen und Si,e bitten, daß sie mich heute 
hier ruhig reden lassen. 

Das ist zweifellos keine parteipolitische 
Fraae. Es ist durchaus so, daß alle Ar
beit~r am Urlaub interessiert sind, ob es 
nun christliche Arbeiter oder 'sozialistische 
oder kommuiüstische AI1beiter sind. Man ist 
damals schon hinausgegangen - auch Ihre 
Vertreter im österreichischen <Gewerkschafts
bund -, als ,der Beschluß gefaßt wurde, und 
hat gesagt: Euer Urlaub ist nun in guten 
Händen, und jm GeweI'kschaftsrbund haben 
auch Ihre Vertreter gesagt und die Forde
rUTIlQ; erllOlben, das Recht der Arbeiter sei 
an das cl'er Angestellten alliwgleichen. Man 
war schon innerhalb der Arbeiterschaft der 
allgemeinen Auffass:ung, und !konnte es auCJh 
sein, daß nun gar nichts mehr schief gehen 
könne, denn wie wäre dies möglich, daß ein 
solches Gesetz, das die einmütige Zustimmung 
aller Arbeitervertreter gefunden hatte, hier 
im Parla.ment nicht Gesetz werden könnt.e. 
Und es könnte auch nicht sein! Sie, die Ar
beitelwertreter der Österreichischen Volks
partei, brauchten sich zum Schluß nur zu 
schämen und hinauszugehen und dann wird 
das verlanqte, auch von Ihnen verlangte Ge
setz zum Gesetz. (Abg. Ing. Raa b: Warum 
stimmen Sie ,dann für dieses Gesetz, wenn es 
so schleeht ist?) Sehen Sie, auch das möchte 
ich Ihnen dann beantworten. 

Der Tlabbestand ist also eindeutig folgender: 
Wir werden den W,erdegang des Gesetzes 
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einmal rekonstruieren und Sie werden dann 
daraufkommen, daß der Erfolg, der ja dabei 
doch erreicht wurde, wahrhaftig nicht den 
Vertretern der üsterreichischen V {)Ilkspartei 
zuzuschreiben ist. Und diarauf kommt es uns 
an. Ich bin in dieser Frage tatsächlich nicht 
so selbstlos, wie es der Kollege EI '8 e r vor
gibt zu 'sein, 'sondern ich bin Egoist genug, um 
zu sagen, daß es die Sozialistische Partei ist, 
die den Erfolg in dieser Frage ,erreicht hat. 
(Beifall bei den Parteigenossen. - Abg. Dok
tor MaI' gar e t h a: Und darauf kommt :els 
Ihnen anl - Zwi,schenrufe und Gegenrufe.) 
Meine Damen und Herren!! Sie haben 
uns gestern aus dem Munde des Herrn 
Abgeordneten F r is c h gesagt, man müsse 
.den Mut haben, die Wahrheit zu hören. 
(Ruf bei den Abgeordneten der Österreichi
schen Volkspartei: Aber nur die Wahrheitl) I 
Nun das, was uns gestern als Wahrheit ve'f
kündet wurde, .das schaut nicht so aus, als 
wenn es die Wahrheit wäre, wohl aber das, 
was ich Ihnen heute erkläre, nämlich, daß 
die Vertreter des Arbeiter- und A'llIgestellten
bundes ständ'ig mit uns gemeinsam gestimmt 
haben, solange es nicht darum gegangen ist, 
ülber das Gesetz endgültig zu entscheiden. Im 
Gewerkschaflsihund wie in der Ar'beiterkam
mer, als der Entwurf bereits gefeilt war, 
wurde der Beschluß durch den Beschluß des 
Klammertages no'ch einmal bekräftigt, und da 
haben auch Ihre KoUegel1l mit uns gestimmt, 
und wenn Sie .das als keine Demagogie be
zeichnen (ZwischenrUlfe bei der österreichi
schen Volkspartei), ja, dann werden wir Sie 
daran erinnern, daß Sie uns mit ... (Anhal
tende Zwischenrufe und Gegenruie.) 

Präsident Böhm (.das Glockenzeichen 
gebend): Meine Herren, wir kommen 'so 
nicht weiter! Ich bitte, -den Redner 'zu Ende 
sprechen zu lassen. 

ges,etzt hahen. Ich habe Ihnen damals in 
Aussicht gestellt, wir werden von Ver
sammlung 'zu Vers'ammlung :gehen und den 
Arbeitern dr.a'llßen s'agen, die österreichische 
Volkspartei ... (Zwischenrufe bei der öster
reichischen Volkspartei) .Ja, aber es kommt 
darauf an, wer es beweisen kann, ob es 
richtig ist. (Ruf: nas ist unlogisch!) Der Herr 
Abgeordnete F r i 's c 1'1, der mir immer wieder 
in die Rede fällt - ioh :kann nichts diafür -
hat gestern davon geredet, daß die ös,terrei
chische Volks'partei eine star'ke Partei sei. 
(Zwischenrufe bei der österreichischen Volks
partei - Präsident Bö h m gibt das Glocken
zeichen. - Ruf recMs: Er soll etwas kürzer 
sein und zum -Gesetz Isprechen!) 

'Präsident Böhm: Ich bitte um etwas Ruhe, 
es 1S,t 'zu llaut. 

Abg. Hillegeist (fortsetzend): Ich darf viel
leicht bitten, daß Sie mich nicht 810 oft unter
brechen, denn dann muß ioh auf die 
Zwischenruf.e reagieren. Im österreichischen 
Parlament sind schon öfter slolche De!batten 
abgeführt worden und wir werden uns den 
Mund nicht vel1bieten l'assen. 

Er hat :ges:agt, Sie seien eine starlke Partei. 
Ich will davon absehen, daß gewölmlioh einer 
dann sagt, er sei stark, wenn er slich nicht 
mehr stark,sondern schon ,sehr ,schwach fühlt. 
Ritler hat auch zu einer Zeit, als er schon am 
Boden g"elegen ,ist, behau~)tet, er sei so 'stark 
wie noch nie zuvor. WoHen :Sie sich damit Mut 
machen? Sie sind allerdings wirklich stark, 
stärker, als es uns recht ist: Sie ,sind aber die 
Mehrheit in diesem Parlament, und zwar des
halb, weil l'hnen die Arbeiter zu einem immer 
noch erhebUchen Teil ihre Stimmen gegelben 
hahen. (Zustimmung bei der österreichischen 
Volkspartei.) Wenn Sie 'Sich den Luxus 
leisten, eine Al'beiterpartei sein zu wollen, 
dann werden 8.ie auch für diesen Lu-

Abg. Hillegeist (forts.etzend): Man sollte es xus ,etwas zahTen müssen, meine Herren! 
nicht glaubell. Es wi~d schließlich so weit (Beifall bei den Sozialisten. - Zwischenrufe 
kommen, Herr Minister Raa ib, d1aß dem- bei der österreichischen Volkspartei.) 
nächst in der Zeitung stehen wird, es .sei Meine Dramen unld Herren! Hohes Haus! 
lediglich dem Renn Mini,s,ter R1aab zu danken, leh habe durchaus nicht die Alb sicht, hier 
daß wir ein 'so wunderbares Urlaubsgesetz be,- eille Wählerversammlung ,zu machen, aiber 
kommen haben (Zustimmung bei den Partei- Sie haben gestern in einer Weise provoziert, 
genossen.) Wenn Sie, meine Herren, und vor das muß ich schon sagen, ulld haben hier 
a'llem die Kollegen vom Arheiter- und AllIge- unmoti'viert Probleme aufgeworfen, übel' die 
stelltenbund, nun sagen, Sie haben es in wir in anderem Zuslammenhang reden 
Ihrer Partei durchgese-t.zt, daß Verbesserun- werden. (Ruf rechts: Wieder die böse· Volks
gen zustande kamen, dann darf ich nach dem partei!) Ja, die böse Vollksip,arte.i! Die aus 
Werdegmlg .des Gesetzes doch anderer lauter Demokraten besteht, und dann, meine 
Meinung sein. Was Sie durchgesetzt hätten, Damen und Herren, diejenligen verteid,igt, 
wäre die RegierungslVorlage in: einer noch die heute nur deshallb aJ.s österr1eichische 
schlechteren Form geweSlen, als sie vorliegt Märtyrer dastehen können, wei'l die Nazi sie 
Wenn es trot'zdem gelungen ist, etwas durch- nicht gemocht haben! (Lebhafter Beifall 'bei 
zusetz,en, 8'0 ist es nur gelungen, weil wir den Parteigenos1sen. - Widerspruch !bei den 
Sie unter schwer'Slten politischen Druck: Aibgeord'neten .der österreic:hischen Volks:.. 
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partei.) Me,ine Kollegen! - Entschuldigen 
Sie: Hohes Haus! (Heiterkeit bei der Ös·ter
reichischen Volks1partei.) Ich habe Sie ja 
nicht als Genossen angesprochen! Wir 
haben uns im Ausschuß schließlich darauf 
geeinigt, daß wir gemeinsam hier ein 
Urlaubsgesetz vorlegen und darauf ver
zichten, Minderheitsanträge zu stellen. Wir 
haben das ausdrücklich erklärt, wir lassen es 
uns jedoch nicht verbieten,dazn zu reden. Viel
leicht wäre das Echo ,heute nicht so gewesen, 
wenn Sie es gestern unterlassen hätten, so 
zu reden. Ich gehöre nicht zu jenen, die 
die Verwirklichung der Demokratie darin 
sehen, daß sich die demokratischen Parteien, 
statt zusa1l1ll1enzureden, auseinanderreden. 
'Wenn wir :die Demokratie erhalten wollen, 
werden wir sie funlktionsfähig erhalten 
müssen. A'ber Sie haben 'Schon gesagt: man 
muß sich die Wahrheit sagen, und Sie haben 
gesagt, daß Sie 1lil1S gestern d,ie Wahrheit 
gesagt haben. Und ich sage, daß ich Ihnen 
heute die Wahrheit sage. So geht es nicht! 
Auf der einen Seite sagt man, man sei 
Arbeitervertreter, unddaJun muß es d,er 
andere vollbringen, d'aß die Forderun.g durch
g'esetzt 'wird, für die ll11anzuerst ges,timmt 'hat 
und fUr die man dann - wo es darauf 
ankommt - nicht ist. Das ·muß e,inll11al offen 
ausgesprochen werden! (Widerspruch bei der 
österreichischen Volkspartei.) 

Wir haben uns· dafür entschieden, darauf 
zu velizichten, Sie heute im Hause vor die 
Situation zu stellen, daß Sie Igegen Ihren 
eigenen Antrag stimmen müßten. Aber 
darauf können wir nicht Vierzichten, zu sagen, 
wie das zustande gekommen ist. Und wir 
bitten darUlll, in Hin1kunft - icth weiß nicht, 
welche Konsequenzen Sie ziehen wollen -
etwas vors,icohtiger ,zu sein, wenn Sie mit uns 
zusammen Forderungen aufstellen, wenn Sie 
:,;ie aber aufgestellt haben, dann aber auch 
durchzuhalten, denn dann werden wir Sie 
i nHner wieder beim Worte nehmen. Wenn 
-wir heute für dieses Gesetz stimmen, 'so tun 
wir es aus dem stolzen Bewußtsein heraus, 
daß es uns, durclh unSiere Ikonsequente Politik 
geliungen is,t, laus diesem Gesetz 'ein Gesetz 
zu ma~hen, in dem wir tatsächlich einem 
Erlfolg sehen, und wenn wir auch nicht 
hundertprozentig das erreicht haben, was wir 
wollten und was wir für 'berechtigt hielten, 
werden wir dafür sorgen, daß die volle 
Angleichung baldmöglichst WiDklicbkeit 
werde. (Lelbhafter Beifall bei den Sozialisten.) 

* 
Präsident Böhm u n t erb r ich t die Sit

zung um 12 Uhr 25 Minuten. - PräsLdent 
Dr. Gorbach nimmt die Sitwng um 14 Uhr 
BO Minuten wieder auf. 

* 

Abg. Altenburger: Hohes Haus! Meine Da
men und Herrenl' Drei Fragen sind es, 
welche die Arbeitnehmer in den letzten Mo~ 
naten besonders bewegten: die Frage der 
Ernährung, die Frage der wirtschaftlichen 
Zukunft und die Frage unserer Sozialpolitik. 
Die österreichische Volkspartei hat in der 
aufgeschlossensten Weise und bewußt ihrer 
V el~antwortung keines dieser Probleme außer 
a~ht gelas,sen und vielfaclh unter Zurück
stellung von Parteiinteressen ihr Beste'S zur 
Lösung dieser Frage beigetragen. ISie hat 
trotz aller wirtschaftlichen Sc'hwierigkeiten 
auf dem Gebi.ete der Sozilalpolitilk schon 
anläßlich der Budgetdebatte eine klare Stel
lung bezogen und ihre positive Mitarbeit 
zum Ausdruck gebracht. Das vorliegende 
Urlaubsgesetz ist ein neuerlicher Be
weis der inneren Stärlke und der Sachlichkeit, 
mit welcher die österreichische Volkspartei 
am Aufbau unserer sozialen Gesetzgebung 
aktivsten Anteil 'nimmt. Die Forderungen 
nach einem neuen Urlaubsgesetz sind nicht 
von heute. Die Entwidklullig der Technik und 
verschiedenartige wissens,chaftliohe Arheits
methoden haben wesentlich zur Leis.tungs
und Produktionssteigerung beigetragen und 
auf der anderen Seite bewirkt, daß ein we
sentlich größerer Kräfteverbrauch eingetreten 
ist. Es war daher nicht eine aus sOlzialem 
Empfinden abgeleitete Erkenntnis, wenn 
selbst li'berale Arbeitgeberkreise in ,anderen 
Ländern zur Auffassung kamen, daß die 
Leistungs,fähigkeit der Ar:beiter nur dann 
erhalten werden kaI1n, wenn auf dem Ge
biete der Freizeit ein Ausgleich gesc·haffen 
wird. Die christlichen und freien Gewerk
sehaften sind bereits in der ersten Republik 
I1laeihdrüClkhchstfür die Veribes'serung der 
Urlal~bsbestiml11ungen der Arbeiterschaft ein
o'etreten und diese Forderungen sind auch 
bis zur Machtergreifung des Nationalsozia
lismus nie verstummt. Der Nationalso.zialis
mus hat, wie überall, auch auf dem Gebiete 
des Urlaubes jede Verbesserung mit Ge
walt unterdrüClkt und gleichzeitig an der Ar
beit'skraft und Gesundheit des arbeitenden 
Menschen einen noch nie dagewe1senen Raub
bau betrieben. So stehen wir nicht nur vor 
den Trümmern einer Volkswirtschaft, son
dern auch vor einer Arbeiterschaft, die am 
Ende ihrer physischen und körperlichen 
Kräfte ist. Der Österreichische Gewerk
schaftsbund hat d'aber im Bewußtsein seiner 
Verantwortung einmütig den Standpunkt ver
treten, daß es im Interesse der Volkswirt
s'chaft selobst liegt, dureh eine Erweiterung 
des Urlaubes die Voraussetzung zu sch'affen, 
daß wir ehestens wieder zu einer gesunden 
und leistungsifähigen ArbeHerschaft kommen. 
Darüber hinausgehend -haben wir aber auch 
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die Meinung vertreten, daß die moderne 
Technik und .deren Ar:beitsweise eine Erwei
terung des bisherigen Urlaubs,anspruchs 
rechtfertigt. Dazu kommt noch, daß das Ur
lau'bsrecht der Angestellten wohl historisch 
hegründet, aber s.achlich heute nicht mehr 
vertretbar ist und eine Angleichung im 
Rahmen der Möglichkeit liegt. Die·se Grund
sätze fanden im ersten Entwurf des Arbeiter
urlauhsgesetzes ihren Aus.druck. 

Der österreichische Handelskammertrug, 
in dem Vertreter aller politischen Parteien 
vereinigt sind, lehnte jedoch diesen Regie
rungsentwurf ~b und begründete in sach
licher Weise seinen Standpullikt So wie der 
Österreichische Gewerkschaftsibund auf der 
einen Seite die Interessen der Arbeitnehmer 
wahrnimmt, so müssen wir anderseits den 
Arbeitgebern das Recht zubilligen, dlaß auch 
·sieihren Standpunkt vertreten und 'versuchen, 
diesen Standpunkt durchzusetzen. Die Öster
reichische Volks'Partei bekennt sich zur De
mokratie, und wir haben nehen der Arbeiter
kammer e'ben auch eine Handelskammer als 
öffentlich-rechtliche K'Örperschaft. Die Ste1-
hmgnahme der Handelsikamm8<r bezo1g SiCQl 
vor allem darauf, daß unsere heutilge Wirt
schaft noch nicht gelfestigt ist, daß viele Fach
arbeiter unmöglich zu ersetzen sind und daß 
eine wesentliche Urlaubserweiterung für die 
PrlOduiktion schwere Ausfälle bringen würde. 
So standen zwei Interessengruppen einander 
gegenüber, und nach 'schwierigenVerhand
lungen ist es dem PräSlidenten des öster
reicihischen Gewerkschaftsibundes gelungen, 
zu erreichen, daß .die Vertreter der Handels
kammer ihre Zustimmung gaben, eine neue 
abgeänderte RegierungSlvm'lage im Haus ein
zubringen. Damit war die Möglichikeit gege
b,en, erstens das U rlau:bsgesetz noch in dieseil' 
Session zur Behandlung vorzulegen und zwei
tens im Ausschuß für soziale Verwaltuug 
hier in vielen PUll'~ten wes'entliche Verlbesse
rungen zu erreichen. 

So können wir heute hier im Hohen Hause 
für ein Gesetz stimmen, welclhes dem Arbei
ter nach einem bis fünf Dienstjahren zwölf, 
nach sechs bis fünfzehn Dienstjahren acht
zehn, und nach mehr als fünfzehn Dienst
jahren vierundzwanzig Werktage Urlaub ge
währleistet. Das ist ein Erfolg, der nur durch 
Demagogie ge,schmälert werden kann und 
der noch dadurch erweitert wird, daß vor
übergehende Unterbrechungen beim glei
chen Arbeitgeber bis zum Höchstausmaß von 
zwei Monaten nicht berücksichtigt werden 
und daß bei vorzeitiger Lösung des Dienst
verhältnis,ses der aliquote Teil vom Urlaub 
zur Auszahlung gelangt. Und wenn vor 
kurzem ·eine· österreichische Tageszeitung 
die alarmierende Nachricht ausgab, daß wir 

vor schweren parlamentarischen Kämpfen 
s'tehen, so ist dies entweder eine Verkennung 
der Tatsachen oder ein Schuß ins Leere. 
Sokhe Attacken können mehr schaden als 
nützen und stehen auch im Widerspr,uch zur 
kIaren Ha'ltung des Herrn Bundesministef1s 
für sOlziale Vel"waltoung Mai 8' e 1, der a'lsver
antwortlicher Min.ister - und er ist sicherlich 
nicht ein Minister aus unseren Kreisen - die 
Erklärung abgegeben hat, daß das Urlll8.uhs
gesetz in diesem Hohen Hause einstimmig 
und :geschlossen zur Beratuna und Abstim
llHing kommen s'o'11e, das heißt, daß es der 
Wunsch des Herrn SÜ'zialministers war, 'hier. 
nicht eine MehrheitSoabsti'lllmung durchzu
führen, sondern hier einmal die Arbeitgeber 
zur Verantwortung zu bringen und im Wege 
der Verhandlung zu einem Hi.r al'le Teile 
trrugbarell Gesetz zu kOmmel1. (Beifall hei der 
österreichischen Volksparteii.) Das, Hohes 
Haus, ist die W,ahrheit und die reine Wahr
heit, und sollte dies dem Kollegen Hili e
gei s t nicht bekannt gewesen sein, so wollen 
wir es hier ordnungshalber feststellen. (Zu
stimmung bei der Österreichichen Volkspar
tei.) Wir woHen die Mitarbeit der anderen 
Parteien nicht schmälern, aber eines muß 
klar und ullZlWeideutig gesagt werden, d,aß 
in diesem Hohen Hause nichtsg e gen die 
öst2rreichische Volkspartei, sondern nur mit 
der Österreichischen Vollks'Pa,rtei entschieden 
werden kann (erneuter Beifall bei der öster
reichisehen, Volkspartei) und daß die bisher 
beschloss,en,en sO'zi,alen Gesetze mit den 
Stimmen aller Abgeordneten der österrei
chischen V o'lkspartei verbunden sind. 

Das AIibeiterurlallbs.gesetz ist daher auch 
ein Erfol'g der Österreich ischen Volkspartei 
'lmd ein Erfolg de,s Österr,eichischen Gewerk
schaitshundes, der durch seine, auch hier 
wieder mit den Vertretern der Ösoterreichi
sehen Volkspartei -einmütig fe:stgelegte Hal
hmg wesentlich zum Zustand,ekommen die
ses .'Gelsetzes beigetragen hat. Es ist und 
bleibt ·daher die Darstellung, als dürfte auf 
·dem Gebiete der Sozialpolitik 11m durch das 
Vorhandensein·derSozialisUschen Parte,i Öster
reichs ein Erfolg erreicht werden können, 
eine vergebliche und ll'utzlo8;e Demagogie, die 
wir festhalten wollen und in diesem Zusam
menhang nur bedauern müssen. (Beifall bei 
der Ös'terreichiSchen Volkspartei.) Und wenn 
h-eute hier vom Abgeordneten Kollegen 
EIs e I' gezeigt wurde, daß man auch bei 
grundsätzlich verschiedener Einstellung sach· 
lieh 'zu etwas Stellung nehmen kann, so hat 
'sich ·das wesentlkh aobgehoben von der Stel
lungnahme, die wir vom Herrn Kollegen 
Sc h n e e:b erg er, aber ,auch vOim Herrn 
KoHegen Hili e, gei s t gehört haben. (Zu
stimmung bei der österreichischen V olks-
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partei.) Ich glaube, man nützt der ZUSiammetl
arbeit nicht, wenn man davon spricht, ,d,af,L 
wenn man die Mehrheit lJätte, dieses Ge
:setz leichter zu beschließen gewesen wäre. 
Es widerspricht aber auch. der Idaren Auf
fassung des Herrn SQlzialministers, daß wir 
in diesem Hause nicht Mehrheitsbeschlüss'2, 
sondern demoliTatische Zusmnmenaribeit 
wÜl1!scihen.~Neuerlicher Beifall bei den Abge
ordneten der österreichischen Volk~partei.) 
Es ist hier auch die Frage unserer Stellung .. 
nahme zu den Forderungen des österreich i
sehen Gewepkschaftsbundes behandelt wor
den. Wir luvben uns darüber niemals V8t'

schwiegen verhalten und haben Sie nicht im 
unklaren darüher gelaslsen, daf~ der öst,errei
chisehe -Gewerkschaftsbund als Interessenvel'
trettll1lg der 'östeneichischen Arbeiter und 
Angestellten 'sehr häufig Forderungen in 
gemeinsamer Form aufstellt und wir uns 
zu diesen Forderungen dort, wo eben die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Grundlagt' 
gegeben ist, auch immer be,kennen. Da es 
aber auch il1 diesen Belangen zur Durc:h
setzung der Forderungen zW8,ier Teile be
darf, muß ioh daran erinnern, daß es den 
Ge'werkschaften auch in der Vergangenheit 
nicht gelungen ist, ihre Forderungen gleich 
das erstemal restlos durchzusetzen, und es 
wird wohl auch in der Zukunft so sein, daß 
der Gewerkschaftsbund in vielen Fragen 
eben vorauseilt und in manchen Dingen 
bahnbrechend wirken wiIid. Aber daraus 
etwa ahrzuleiten, daß die Vertreter des Öster
reichischen Gewerkschaftsbundes dort, wo sIe 
ihre Interessen wahrnehmen, d,en Beschlüs
sen nicht treu bleiben, ist abwegig, denn es 
ist auch VOll der anderen Seite bisher nicht 
alles restlos durchg.eset'zt worden. (Beifall bei 
den Mitgliedern der österreich ischen Volks
partei.) 

niemand in der österreichischen Volkspartei, 
der vielleicht blinden Auge::; an der Not Ul1-

:S2rer Jugend vorübergeht und der sich nicht 
bewußt ist, da{~ besonders der städtischen 
lind industrieHen Jugend unser ganzes,Augen
merk zm:uwenden ist. Das vorliegende Ge
setz legt für die Jugendlichen einen drei
wöchigen Urlauh fest und bedeutet in dieser 
Form eine Verhesserung gegenüber der bis
herigen gesetdichen Regelung, die darin be
stand, daß nach dem aUen Urlanlbsgese1!z 
ein Ausmaß im allgemeinen VOll einer Woche 
\'orgesehen war, das auf zwei Wochen stieg, 
wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen 
fünr J,ahre gedauert hatte. Lediglich die 
.I ugeu:dlichen vor dem vollende,ten 16. Le
bensjahr 'hatten bereitts nach ,ein,jähriger 
Dienstdauer einen Urlaub von zwei Wochen. 
Es ist somit ~das im Gesetz vorgesehene' 
Ul'laubsausmaß auch nach dieser Gegenüber
steUung eine Verbess,erung, wenn sie auch 
der gegenwärtigen gesundheitlichen Situa
tion unserer .Jugend vielleicht nicht .ganz 
entspricht. 

Dieses Prdbl'em läßt sicll aber uicht im 
Rahmen eines Urlaubslge,setz.es lösen. Hier 
hat in erster Linie die Fürsorge einzugreifen, 
hier haben die Ärzte zu sprechen und hier 
haben sich auch di'e für die Ernährung Ver
antwortlichen einzuschalten. Darüber hinaus
gehend wird es auch in der Zukunft mög
I ich sein, zusätzliche Verbesserungen durch 
die Kollektivverträge oder durch betriebs
weise Reg,elungen :zu err,eichen. Das Problem 
unserer Jugend Imnn ja überhaupt nicht nur 
auf einem Teilgebiet allein behandelt werden. 
Wir müssen die Jugendfrage vielmehr als ein 
Oanz8'S s,ehen und als ein GanZ8l15 zu lösen 
versuchen, die Jugendfrage in ihrer ganzen 
'fiefe, aber auch mit ganzer Verantwortung, 
nicht nur vom Standpunkt der Forderungen 

In diesem Zusammenhange möchte ich ganz der Jugend, sondern auch vom Standpunkt 
kurz die Frage der land- ullid forstwirtschaft- ihrer Verpflichtungen. Von dieser 'Warte aus 
lichen Arbeiter behandeln. Und hier hat ja ge,sehen werden wir zur Schaffung eines Ju
die österreichische Volkspartei von Jeher gendgesetzeskommen müssen, mit dem es 
unzweideutig Stellung genonlmen. Es ist nie- möglich sein wird, vielleicht in einer besseren 
mand' in dies'em Hohen Hanse, de,r diese Form unserer .Jugend zu heUen, als 'e's im Zu
Gruppe von Arbeitnehmern vom sozialen sammenhang mit diesem Gesetz möglich war, 
Fortschritt etwa ausschließen oder schle,chter (Beifall lbei den Parteigenos1s:en.) Wir wissen, 
b.ehandeln woll1e. (Zwischenrufe.) Was ist Jaß das vorliegernde Gelsetz manche Wüulsche 
seit 25 Jahren geschehen? Wenll diese 'GNlppe Dffen läßt. Wir bekenuen uns aber positiv zu 
in das vorliegende Gesetz nicht einbrezogen dem EI'Ifolg, der durch dieses .Gesetz er
wurde, so geschah dies einzig und allein reicht wurde, und wir wissen, .daß wir da
deshalb, weil wir durch ein Grulldsatzgesetz mit stolz vor jedes Forum der österreichischen 
zu einer gemeinsamen Gesamtlös,ung kommen ,\.rbeiterscl1aft hintreten können und darüber 
woUen und alle soz,ialen Fragen für diese hinaus stolz vor die 19ame Welt, denn wir 
Arbeitnehmer in ei 11 e m Gesetz behandelt sehen, daß viele Staat'en mit bedeutend gün
sehen wollen. stigeren wirtschaftlichen Voraussetzungen 

Die Fracre des Urlaubes für di,e Jugellcl- auf diesem Gebiet weit hinter uns stehen. 
lichen hat in der öffentlichlkeit ,ebenfan~ eine I Und wenn nun.dieser kleine Staat mit .. seiner 
sehr eil1seitige Darstellung gefunden, Es ist I zerriiHeten WIrtschaft geschlossen fnr den 
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I 

s-ozialen Forts(',hritt eintritt, \Vel111 in dieselll 
Hause Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge
meinsam für dieses Gesetz ,sUmmen, dann 
wollen wir auch erwarten, daß uns die Ulll
weH die wirtschaftlichen Möglichkeiten gibt, 
dieses Bekenntnis zum sozialen Aufsti'eg zu 
festigen und zu untermauern. Volkswirtschaft 
und soziale Gesetzgebung ::-itehen in einer 
Wechselwirkung. Mögen die gro13ell Völker 
erkenne.n, daß sie durch jeden Eingriff in 
unsere 'WirtschaH auch unser Eigenleben. und 
unsere sO!ziale Politik ge,fährden lind daß 
unsere so'ziale Zielsetzllng nur dann erreicht 
werden kann" wenn wir als ein I'l'eies Volk 
auch unsere Produktionsmittel llllgehindert 
für das soziale Wohl unseres Volkes ein
setZ'en können. (Lebhafter Beifall bei der 
österreich ischen Volkspartei.) 

ten in diesen Fall doch wahrscheinlich nur 
die Betriehsrührel' abgeben. (Rufe: Hört!) Da 
dem abe.r nicht so ist, habe ;ich mir erlaubt, 
auch zu diesem Ge-s,etz das Wort zu ergreifen. 

Es wäre ganz unrichtig, wenn malT auf dem 
Standpunkt stünde, daß sich die Unternehmer 
oder Unternellmervertretel' ihrer Veralltwor
tÜllig nicht bewuf~t wären. In der Frage de's 
Urlauhes stand allgemein der Grundgedanke 
einer möglichsten Gleichstellung Init dem 
Angestetlten zur Debatte, und es war für uns 
Unternehmervertreterein genau so wichtige,s 
Problem, wieweit diesem Verlang.en Rech
nung getragen werden könne; denn es muß 
hier .betont werden, daß wir vom Standpunkt 
der Unternelllner aus den Arbeiter g,enau so 
wie den Angestellten betrachten. Wir als 
Untel'nehmervertreter bahell d,ie Aufgabe, 
ForderuJlgen, die an llll~ ge,steHt werden, in 
hezug aUI das für die \\Tirtschal't Mögliche 
zu prüfen und damit in Einklang zu bringen, 
und d,ahei findets'ich selbstverständlich man-

Mit dies,er Zie'lsetzung haben wir zu dem 
Gesetz Stellung genommen. Wir bedauern, 
wenn versucht wi rd, dieses Gesetz partei
politisch aus'zusehroten. Wir vertitehen e:s, daß 
dies 'vielleicht eine Gruppe in der Erwartung 
der Arbeiterstilllmeu braucht, wir glauben ches Argument, das dann von Ihrer Seite her 
aber nicht, daf3 e::; ihr etwas nützen wird. gegen uns ausgewertet werden kann. 
Wir hoffen, daß, wenn die Namen and.ers ,Es war für uns auffällig, w,ieviele Mühe 
geworden ,si nd, sich IlUll ebenso auch der und wieviel AI,beit verbraucht wu~de, um die 
Geist in unseren Parteien ändert lind anch Urlaubsausmaße der Arbeiterschaft g-erade 
die Ewiggestrigen sich zu den neuen Formen beute zu erweitern, und es war uns 'Ullver
der demokrati'Schen Zusammenarbeit be- ställdlich, daß niemand daran dachte, was 
kennen. (Beifall bei der österreichischen dem Arbeitnehmer 111'it die-sem Urlaubsaus
Volkspartei.) maß geboten wird, besser gesagt, was er nun 

Wenn wir diesen Weg geheIl wollen, danll mit ·dem Urlaub in diesem Ausmaß anfangen 
werden wir auc'h in ZttkunYt hier sachliche soll? Es wurde dabei aber nicht bedacht, ja, 
Zusammenarbe-it leisten können. Wir werden E',S wurde ganz außer acht gelassen, daß dem 
hn Rahmen des österreichischen Gewerk- Arbeitnehmer mit der Verlängeruag des Ur
schaHsbundes darnach handeln, der ja in laJubsausmaL18s auch die Möglichkeit geboten 
seinem Schwergewicht wahrlich mehr auf werden müßte, dem Alltag zu entfliehen, aus
Ihrer als auf unserer Seite steht und dem Sie spannen und mit seiner Frau diese Urlauhs
es Thicht leicht mar)hen, die Ver,antwortung tage irgendwo verleben zu können, daß da
gemeinsam zu tragen, Wir erwarten aber mit abe.r jetzt gerade d,ie Ärmsten unserer 
doch, daß ,auch Sie verstehen, daß wir die Bevölkerung, die soziJal am schlechtesten Ge
Verantwortung tragen wollen, wenn Sie sich :::\tellten, unsere Hausfrauen, am schwersten 
nUr zu dieser gemeins,amen sachlichen Arbeit getroffen werden. Es hat niemand bedacht, 
bekennen. daß der Aflbeiter, der heute einen längeren 

\Vir hoffen, daf3 wir daher auch in diesem Urlaub genießen ,soll, nach der zweiten Woche 
Zusammenhange bei beiden Gesetzen zum seine Zusatzkarte nicht mehr erhält und auf 
All'sdruClk gebracht haben, daß wir in Zu- dies,e Art zur bedlUuerEchen Belastung für 
lmnft eine andere Wertung und Beha'udlung seine Frau wird, -die ja doch bestrebt ist, 
wünschen., und wir stellen fest, daß sich die ihrem Mann alles zu bieten und alles zu tun, 
österreich ische Volkspartei geschlossen für damit ,e,r diesen Urlaub, mag er ihn hier in 
die Zustimmung .zu diesem Gesetze aus- Wien oder an einem anderen Ort verbringen, 
spr,icht. (Lebhafter Beifall bei den Ahgeord- entsprechend genießen kann. (Ruf bei den 
neten der österreichischen Volkspartei.) Sozialisten: Dieser Zustand kann ja nicht 

Abg. Aichhorn: Hohes Haus! Ein altes ewig dauern!) 
Sprichwort 'Sagt: De-s einen Leid ist des an- Es wurde Ihoote 'hiervon den Intere,s-s,en
deren Freud! Der Herr Berichte,rstatter ,e1- vertretung,en gesprochen, und Kollege HilI e
klärte hier,es sei Iheuteein Festtag, ein geist war so offen mit seiner Erklärung. daß 
Freudentag für die Arbeite.r-schaft. Wenn er sich in dieser Hinsicht 'selbst als einen Egoi
dem so ist, dann müßten wir den Leidtragen:" sten bezeichnet hat. Ich muß Ihnen schon 
den allS den Gegenpol finden, und den könn- i -sagen, meine Damen und Herren, ,daß mich 
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dies überrascht hat, denn wären wir Ver- I den Vorzug, einer . jener Unte.rnehmerver
treter der Arbeitgeber auch Egoisten, dann! treter zu sein, die selbst viele Jahre lang 
würde es in diesem Staat bedauerlich schlecht! Arbeiter waren, und ich we,iß noch von da
au.::;sehen. mals her, daß Sonder bestimmungen zugun-

Grundsatz jeder IllterelssenvertL'etung Illui~ ::;t8n de.!' Jugendlichen in vielen Betrieben 
ja sein, die lnt,eresseu jener, die mau vertritt, gerade von seiten der Arbeitskollegen mW
mit denen der Allgemeinheit in Einklang zu lie.oig betrachtet werden. (Ruf: Das stimmt· 
bringen. (Beifall bei der Österreichischell nicht!) Das stimmt schon! Ich habe das selbst 
Volkspartei.) Wenn Herr Kollege Hillegeist erlebt und könnte tausende Beispiele dafür 
hier erklärt hat, es sei ein Sieg der demokra- erbringen. Es soll nicht vergessen werden, 
Hsohen Parteien gewesen, dann wird mir auch daß diese jungen Männer einmal dip anderen, 
klar, daf3 man die Fragen nicllt erwogen üat, I äl!eren ersetzen und daher genau dasselbe 
die ich hier angeführt habe, dann ist es khlf, leIsten werden müssen. Der .Jugend wird 
dafj einem nichtdie Lage derHausfrauen,nicht I mit verki~rzter Arbeitszeit und verlängertem 
d1ie Art des Urlaubes wichtig ist, ,sondern daß Urlaub mehts Großes geboten, sondern der 
es einem überhaupt nur darum g,eht, in der .Jugend muß eine Beaufsichtigung geboten 
Parteipresse ,schreiben zu können, man habe werden. Si,e muß überwacht werden, damit 
für die Arbeiterschaft einen Sieg erfochten. sie nicht zu Leistungen veranlaßt wird, denen 
Es ist aber bedauerlich, daß von solchen Er- sie bei ,ihrer Konstitution nicht gewachsen ist. 
wägungen ausgegangen wird. Es muß aber getrachtet werden, daß ,aus sol-

Und wenn hier noch zu eine K ·t 1 _ ehen sch\väehlichen Jung,en allmählich kräf
ich .habe die Absicht mich so :1 I' i{1 e öu - tige Männer werden, die auchs,elbsteinmal 

, u z sm:" de 1 S h . d 1 f"h 
lieh zu fassen, um nicht die Debatte zu ver- k"n sc lweren C 1me, e'lammer uren 
1.. 1 d ß' onnen angern - gesproc len weren mu , so 1st es . 
das Kapitel der Jugend. E,s hat sich um acht In diesem Belange werden Sie in der Ju-
Tage gehandelt, die hier von Seiten der gendbewegung je,de Unterstützung von ,seite,n 
Unternehmer nicht zugebilligt wurden - der Ulüernehmer finden, denn es geht darum, 
denn hLer waren die Unternehmer dagegen -, hier mit offenen Augen und klaren Begriffen, 
und ich habe damals, als wir darüber spra- frei von j,eder Demagogie, etwas zu schaffen, 
chen,erklärt, daß ich hier im Hause dazu was sowohl für die Jugendlichen, die später 
Stellung nehmen werde, weil wir nicht Angst, einmal Arbeiter ,verden :sollen, als auch lür 
sond,ern Gründe haben und diese Gründe d,ie gesamte Arbeiterschaft von Vorteil und 
auch vertreten können. Nutzen ist. (Lebhafter Beifall hei dein Abge-

Meine Damen und Herren! Es geht nicht 
um die acht Tage, e,s g,eht nicht darum~ e,inen 
Schlager zu kolportieren, sondern es geht 
darum, für die Jugend wirklich Brauchbares 
zu leisten. Wir sind uns darüber vollkommen 
klar, daß ein großer Teil unserer Jugend 
schwächlich und unt,erernährt ist und unbe
dingt einer Erholung ,bedarf. D i,eHe Erhotung 
kann aber nicht iin der Form geboten wer
den, daß man ein Urlaubsausmaß von vier 
Wochen gibt und die Jugend dann diesen 
Ur1aub in der Stadt verbringen läßt. Eine Er
holung kann nur in der Form eines Kranken
urlaubes unter Beaufsichtigl.Ulg €ines Pflegers 
und 'bei ausreichender Ernährung geboten 
werden, wenn die Jugend wirklich gesunden 
soll. Wenn wir deshalb erklärten, der drei
wöchige Urlaub wäre für die Jugendlichen 
das Richtige, ISO hat es damit insoferne sein 
Belangen, als ja di,esBs Geseh auch für die 
Zukunft gilt, und da muß bedacht werden, 
daß der Jug,endliche, der an seinem Arbeits
platz steht und zum Arbeiter herangebildet 
werden soll, di,e Verpflichtung zur Arbeit 
kennenlernen muß. Er muß die Verpflich
tung und das Gemeinsamkeitsg,efühl der gan
zen Belegschaft in sich aufnehmen. Ich habe 

J 

ordneten der österreichischen Volkspartei.) 

Präsident Dr. Gorbach: Als näc,hster Red
Her ist der Herr Abg. H. ai n e r zum Wort ge
meldet. Ich erteile es ihm. (Nach einer 
Pause.) Herr A:bg. Raiuer ist nicht anwesend 
und hat damit auf das Wort verzichtet. 

* 
Präsident Dr. Gorbach stellt die U n t e 1'

~ t Li t z u n g S f l' ag e zu dem Antrag Else r 
(S. 650). Der Antrag wird ni c h t gen ü
gend unterstützt und daher nicht in 
ß 2 handl ung gezogen. 

Bei der A bs tim m u n g wird der vor
liegende Gesetzentwurf in z w e i t e r und 
d r i t t e r Leis u n g ,einstimmig zum Be
::' chI u ß e I' 11 0 he n. (Starke'!' allgemeiner 
Beifall.) 

Der 4. PUlllit der Tagesordnung ist der Be
richt des Ausschusses für soziale Verwal
tung über die Regierungsvorlage (155 d. B.): 
Bundesgesetz über Abäll{lerungen und Ergän
zungen von Urlaubsvorschriften (205 d. B.). 

Berichterstatter Kl'isch: Hohe;; Haus! Die 
Regierungsvorlage sieht die Abänderung der 
in verschiedenen Spezialgesetzen vorhan-
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denen Urla.ubsbest.iml111111gen vor, um sie mit 
dem soeben vom Nationalrat beschlossenen 
ArbeiterurJ.aubsgesetz in Einklang zu brin
gen. Es sind dies folgende Gesetze: 

1. Gesetz vom 26. Februar 1920, St. G. Bi. 
Nr. 101, über den Dienstvertrag der Haus
gehilfen (HausgehiHengesetz); 

2. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1022, 
B. G. BI. Nr.878, über den Dienstvertrag der 
Hausbesorger (HalUsbesorgerordnung); 

3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, 
B. G. BI. NI'. 359, übel' die Regelung des 
Dienstverhältnisses der Privatkraftwagen
führer (Privat-Kraftwagenführergesetz); 

4. Bundesgesetz vom 20. März 1946, B. G. 
BI. Nr. 81, über den Urlaub von Arheitern in 
Baugewerben und Baunebenge.werben (Bau
avbeiter-U rlaubsgesetz); 

5. Bundesg,esetz vom 11. Mai 1921, B. G. Bi. 
Nr. 292, über den Dienstvertrag der Privat
angestellten (Angestelltengesetz) ; 

6. Bundesgesetz vom 26. September 1923, 
B. G. BI. NI'. 538, über den Dienstvertrag der 
Angestellten in land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben (Gutsangestelltengesetz). 

Der Ausschuß :für soziale Verwaltung hat 
sich mit dieser Regiel'llllgsvorlage in seinen 
Sitzungen eingehend beschäftigt und hat au~ 
Grund der gefaßt.en Beschlüsse zum A~bei
terurlaUlbsgesetz wie der gestellten Anträge 
an der Regierungsvorlage Änderungen vor
genommen. In diesem Zusammenhang wird 
auf den Ausschußbericht :num Arbeiter
urlaubsgesetz hingewles,en. Die'se Abände
rungen und Ergänzungen entsprechen der 
Neuregelung des Arbeiterurlaubsrechtes und 
es wurde darauf Bedaoht genommen, die U r
laubsvorschriftell nicht nur materiellrechtlich 
einander anzugl,eichen, sondern ihnen auch 
eine einheitliche Fassung zu geben. Im ein
zelnen ist zu den Bestimmungen folgendes 
zu bemerken: 

In Artikel I wurde zu § 9 des Hausgehilfen
gesetzes als neuer Aibsatz 2 die Entgelt
,zahlung aufgenommen, die ;besagt, daß Haus
g,ehi1f,en neben dem Lohn auch noch einen 
Ur]aub~zuschuß Z<ll erhalten haben, der für 
die Verpflegung bestimmt ist und der beli 
einem Urlaub von Zlwölf Werktagen das Ein
fache, bei einem Urlaub von achtzehn Werk
tagen das EineinhalMache und bei einem 
Urlaub von vierundzwanzig Werktagen das 
Zweifache ·des monatlichen Geldbezuges 
zu betragen hat. Diese Regelung war notwen
dig, um nicht eine Versclüechterrung gegen
über dem bisherigen Rechtszustand helibei
z·ufiihren. 

Bei HausgehiHen, die nicht Dienste höherer 
Art leisten, kann mit Rücksicht auf die stän-. 

dige Dienstleistung zweifelhaft sein, ob Sonn
lind Feiertage ab Werktage zu rechnen 
und daher in das Urlaubsge3etz _einzube
ziehen sind oder nicht. Der Ausschuß hat 
ausdrücklich festgestellt, daß auch bei Haus
gehilfen die in die Zeit des Urlaubs fallenden 
Sonn- und Feiertage nicht auf das Urlaubs
ausmaß angerechnet werden. 

Im Art. I, § 1 wurde illPunkt 2 der letzte 
Absatz gestrichen, welcher von den Strafbe
stimmungen des § 11 des Arbeiterurlauhs
gesetzes hand~lt, weil aJuch in dem eben be
schlossenen Gesetz dies,e Bestimmungen nicht 
enthalten sind. 

Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 erfuhren 
keine Abänderung. 

Zu Artikel IV: Da im Bauapbeiter-Urlaubs
gesetz die Bestimmung enthalten war, daß 
bessere Bestimmungen eines neuzuschaftfen
den Arbeiterurlaubsgesetzes auch auf das 
Bauarbeiter-Urlaubsgesetz Anwendung zu 
finden haben, erhält § 4, Abs. (1), des, Bau
arbeiter-Urlaubsgesetzes folgende Fassung 
(liest): ,,§ 4 (1) Nach BeschäftigllngszeIten von 
,leweils 43 Arbeitswochen ge'bührt e.in unun
[erhrochener Urlaub von 12 Werktagen; er 
erhöht sich auf 18 Werktage, wenn die Be
schäftigungszeiten eine Gesamtdauer von ins
gesamt mindestens 215 Al~beitswochen und 
auf 24 Werkt,age, wenn sie mindestens 
G45 Arbeitswochen ,erreicht haben." 

In § 4, Abs. 2 des Bauarbeiter-UrJ.aubs
geset~es wurde an Stelle des Wortes "vier
undzwanzig" das Wort "achtzehn" gesetzt. Es 
handelt sich hier um den Urlaub der Jugend
lichetl. 

Um auch den Arbeitern, die unter das Bau
arbeiter-Urlaubsgesetz fallen, den Schutz der 
Unabdingbarkeit ihrer Ansprüche, die ihnen 
aus dem Bundesg,esetz zustehen, zu sichern, 
wurde .nach § 13 des Bauarbeiter-Urlaubs
gesetzes ein neuer § 13 a eingefügt, der die 
Überschrift "Unabdingbarkeit" erhält und fol
gendermaßen lautet (lie:st): ,,§ 13 a. Die dem 
Arbeiter durch dieses Bundesgesetz zustehen
den Ansprüche können durch Dienstvertrag, 
Arbeits(Dienst)ordnung und soweit dieses 
Bundesgesetz nicht anders bestimmt, durch 
Kollektivvertrag weder aufgehoben noch be-
3chränkt werden." 

Die in der Regierungsvorlage enthaltenen 
Strafbestiil1Ullungen sind auch 'in der Gesetzes
vorlage im Sinne des Arbeiterurlaubsgesetzes 
gestrichen. 

Artikel V: Zu § 17, Aibs. (5), des Ange-
3telltengesetzes und zu § 15, Abos. (5), des 
Gutsangestelltengesetzes wurde eine Ergän
zung beschlossen, die Streitigkeiten vermei
den soll, um für den Fall der Übernahme 
eines Arbeiters in das Angestelltenverhältnis 
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diesem auch die Zeiten als ADbeiter anrecll-I Regierungsvorlage woBte das Urlaubsrecht 
nen zu können. Der Aussohuß hat es für 110t-

1 

der Hansgehillfinllen dem Urlaubsrecht der 
wendig erachtet, eine diesbezügliche aus- Arbeiter voll und ganz angleichen. Es wurde 
drückliehe Hegelung zu treffen, dahingeh. end, I' hel. Ite hier über den Werdegang dieser Vor
daß in einem solchen Fall ,die Dienstzeit als lage gesprochen. Nach der zweiten Vorlage 
Arbeiter ohne Rücksicht auf die Dauer des wären die Hausgehilfinnen sehr 'Zu Schaden 
Arheitsverhältnisses 'Zllr Gänze. ullzlIrerhllPIl gekommen, denn man hat die alten Bestim
ist. mungen aus dem Haousgehilfengesetz, wonach 

I}e~gleiehell be~,tiIl1Jl1t ~ G, Ahs. (8), daß rÜl' Kost und Quartier das Urlaubsentgelt je 
Dienstzeiten, die keille Hing,el'8 Unterbre- nuC'h der Urlaubsdauer das Einfache, Einein
('Ilung als ,ieweii,; ()() Tage allhvei"en, i'ül' die halb-, beziehungsweise Zweifache des monat
Beme;jsung d,el' Urlaubsdauer Z.ll;jUIll1ll8nZU- liehen Entgeltes ausmacht, durch die Bestim
rechnen sind. Diese Bestimmung gilt' :sowohl lllllng ersetz.en wollen, daß man das tägliche 
l'ür das AngesteHtengesetz als auch für das Krankengeld an dessen Stelle ,setzt. Das täg-
Outsang'estelltengesetz. liehe Krankengeld hätte 1.50 S betragen. Da-

. . '.. mit wäre das finanzielle Ausmaß des Ur-
Alle sonstigen t~xtlichen Anderungell ~itJ.d Ilallhsentgeltes weit unter ,die Bestimmungen 

durch .. da.s Al'?eIteruelaubsgesetz bedlilgt (le3 Hausgehilfengesetzes gesunken und die 
und f~ll' dle vorhegende Gesetzesvorlage not- Flausgehilfinnen hätten nach dem neuen Ge
wendig. setz erst nach zwanzig Dienstjahren an 

Dun:h die Annahme dieser Gesetzes,vor- finanziellen Beihilfen zum Urlaub das er
Jage über Abänderungen und Ergällizungen reicht, was sie nach dem alten Hausgehilien
von Urlaubsvorschriften werden alle aus dem .~esetz schon nach zwei Jahren gehabt hätten. 
Arbeiterurlaubsgesetz zu übertragenden Be
stimmungen auf die eingangs angeführten 
Gesetze angmvendet und hiemit eine ein
heitliche Rechtslage g.esch3Jffen. Auch hier 
gilt, was ZUIll Arbeiterurlaubsgesetz im Be
richt des AussellUsses für soziale Verwaltung 
gesagt wurde, daß amh dieses Gesetz einen 
großenso:d al politischen Fortschritt bedeutet. 

Ich möchte an die~er Stelle auch dem Herrn 
Bundesminister M ,a i s e l für seine tatkräf
tige Förderung bei der Neuschaffung der ge
samten Arbeiterurlaubsgesetlzgebung' herz
liehst danken. Ohne seine tatkräftige Initia
tive wäre es Hicht möglich gewesen, dieses 
Gesetz heute zu verabschieden. (Beifall bei 
den Sozialisten.) Aber auch dem Herrn Ob
mann des 'sozialpoliHschC'11 AU8'schusses 
Bö h 111 wUl ,ich namensc!es Ausschusses 
danken. Auch allen ührigen MitgJiedern, die 
bei der Schaffung und Berutung dieses Ge
setzes mitgewirkt ha/ben, sei d,er Dank ausge
sprochen. (ErnE'uter Beifall.) 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
"olllit~ell An t rag (liest): 

. ,Der Nationalrat wolle dem allQeschlos
:,enen Oese-tz.entwud die verfassnng:"lllläßig-e 
Zustimmung erteilpl1." 

* 

Wir haben eine ganz genaue Berechnung 
aufgestellt und es ist uns gelungen, die Mehr
heit des Hohen Hauses zu überzeugen, daß es 
ein großes Unrecht gegenüber einer Gruppe 
von schaffenden Menschen gewesen wäre, 
wenn wir ihr nicht mehr gebracht,sondern 
wenn wir bestehende Gesetze, bestehende 
Einrichtungen verschlechtert hätten. Neben 
der Landarbeiterschaft ist es vielleicht gerade 
die Grupp,e der Hausgehilfinnen, die die un
fl'ei·esten Dienstnehmer 'sind,~ und ich möchte 
dem Hohen Hause wiriklichempfe,hlen, wenn 
wir über diese Dienstnehmer sprechen, daß 
wir sie mehl' vom ohjektiven als vorn sub
jE'ktiven Standpunkt aus beurteilen. Es freut 
uns, daß wir also für die Hausgehilfinnen die 
besseren BE'dingungen durchgesetzt haben 
und daß sie heute im Urlaubsausmaß den 
ArbeitE'ru gl,eichgestellt sind. (Beifa11 bei den 
Sozi "lli" t 1:'11.) 

Bei den Hausbesorgern ist es uns nicht ge
l ullgell~ mit lIU::ierem Antrag durchzudringen, 
der besagt, daß der Hausbesorger, wenn er 
auF Urlanb geht, nichtSJelbst die Ersatz
person z;u stellen und auch zu bezahlen habe . 
Wir meinen auch hier, daß diE' Hansbesitzer 
hei eilligem guten WiHen diese ganz sehwache 
RelastulH!,' auf sieh hätten nehmen ]{önnen. 

Der Herr Berichterstatter hat davon ge
(präsident Bö h 11I ühel'l1illll1lt deli Vor- svroel!ell, daß in die Ergänzungsgesetze 

,sHz.) imlller audl das Urlall'bSl:lllSmafs für die Ju-
Abg. Wilhelllline '[oile Bei diesem el'gäll- gendliel1ell eingebaut wu l'de. Es wurde un

zendell Gesetz handelt Pt:> hieb, wieder Herr läßlich der Beratung des Arbeitel'lIrlaubs
Berichterstatter gesagt hat, lIln jene Gruppe gesptze~ dariiber pro und eontra, das heißt 
\'011 Gesetzen, in ,denen ge"ollderte Urlaubshe- oh sie einen höheren oder einen niederen 
stimmungen Festgelegt werden, unter anderem LTl'lallh bekommen 3011en, gesprochen und der 
atl(~h UIlI da~ Hallsg'ehilff'ng'e:".etz. Die erste Iptzte Hedner der Volk,spartei h~Hte es sehr 
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schwer, den Jugendlichen begfleiflich zu ma
chen, daß 'sie aus lauter Sorge um die Jug,end
lichen den Urlaub um eine Woche g.ekürzt 
hat. Wir glauben aber, daß es der Jugend
schlltzgesetzg,ebung gelingen wird - eillsol
ches Jugendschutzges·etz wird bereits in der 
ADbeiterkammer vorberaten -, das .gutzu
machen, was in das Arbeiterurlaubsg,esetz 
nicht hineingekommen ist: 

11 icht bekommt. Wir werden in ,dieser For
derung nicht ·erlahmen und vieUeicht können 
wir auch auf diesem Gebiet etwas erreichen. 

Verehrte Damen und Herren! Ich bin test 
Uberzellgt, daß vier Wochen Urlaub für die 
,Jug,endLichen zu ihrer KrMtigung und Ge
sundheit viel beigetragen hätten, und wir wis
sen, daß di,ese Aufgabe, die die Gesetzgebung 
nicht erfüllt hat, die Krankenkassen sehr be
lasten wird, da diese Jugendlichen in ihrer 
Gesundheit geschwächt sind 'und zusätzlich 
einen Krank,enurlaub in Anspruch nehmen 
müssen. Die Sorge, wo die .Jugendlichen den 
Urlaub verbringen, erfüllt alle Verantwort
lichen in diesem Staate, Imd ich muß hier 
sagen, daß da gerade die Gewerkschafts
bewegung beispielg.ebend vorangegangen ist 
und daß gerade der Gewerkschaftsbund auf 
dem Gebiete der Erholungsfürsorge Großes 
geleistet hat. 

Ich möchte hier zu den AngesteHtenfragen 
etwas sagen. Die Arbeiter haben jetzt di,e 
Möglichkeit, daß sie vor Inanspruchnahme 
des ersten Urlaubes, 'wenn sie vorher gekün
digt werden, eine Abfindung bekommen. 
Diese Bestimmung wurde in das Ange
steUteng,esetz nicht aufgenommen. Weiters 
wurde ,in das Ang,estelltengesetz nicht aufge
nommen, daß der Angestellte bei vorzeitiger 
Entlassung trotZiGem einen Anspruch auf Ab
findung hat. Ich möchte nUll an den Herrn 
Bericht,erstatter, wie ,auch an den Herrn Bun
desminister Mai seI die Frage richten, ob 
es nicht möglich wäre, diese Bestimmung des 
Aribeiterurlaubsges-etzes für die Angestellten 
noch hineinzubringen. 

Nun möchte ich ein paar Worte zu dem 
Ausmaß des Urlaubes und den Zusatzkarten 
sagen. Seit einer Reihe von Wochen und Mo
naten hemüht ,sich der Gewerkschaftshund, 
den Arbeitern, die auf Udaub gehen, den 
Arbeitern ,und Angestellten, die erkranken, 
die Möglichkeit zu geben, die Zusatzkarle 
auch für diese Zeit in Ansprueh zu nehmen. 
Das ist bisher an ,dem' Einsprlleh der Kom
mis'sion, die über diese Dinge zn entsehe,iden 
hat, gescheitert. Aber, m~ine Damen und 
Herren, wir machen ja das Arbeiterurlaubs
gesetz nicht für das Jahr 1946 und 1~)47. Die
ses Arbeiterurlaubsges·etz gilt ,la wieder auf 
Jange Sicht, und da kann man sich also nicht 
davon leiten lassen, daß der . Arbeiter even· 
tuell dadurch geschädigt wird, daß er für 
einen Teil dieser UrlaubRzej t d je Znsatzkarte 

Ich möchte ZiUm Schluß ,sagen: Das Urlaubs
gesetz bedeutet gewiß einen großen Fort
schrHt für di,e Arheiter. Wir haben zwar 
nicht ,alle unsere Forderungen d'llrchgesetzt, 
unsere Forderungen sind aber des,wegen 
keineswegs gestrichen oder aufgehoben. Sie 
werden immer wieder auftauchen, auch für 
die Schichten, für die wir sie diesmal nicht 
durchgesetzt haben. Sie werden so lange er
hoben werden, bis alle Arbeiteflkate.gorien 
ein modernes Urlaubsrecht für sich in An
spruch nehmen können. ~Beifall bei den So
zialisten.) 

Berichterstatter Abg. Krisch (Schlußwort): 
Hohe·s HauIs! Nach Rückprache mit dem 
Herrn Bundesminister Mai 's e 1 bin ich in 
der Lage initznteilen, daß im Falle 
der Angestellten die Abfindung deshalb 
nieht hineingenommen würden ist, weil .ia 
i1wi den Angelstellten im Sinne des geltenden 
Ailgestelltengesetzes andel~e Vorausset.zmngen' 
vOI,handen sind. Der Ang~stellte, der sechs 
Monate im Ang~stelltell'verhäItnis steht, hat 
SChOll Anspruch auf Urlaub, und wenn er das 
eine Dienstjahr vollendet hat, ist er am 
Beginn dies1es Dienst.jahres, da er 'schon 
Anspru('lh auf UrlaUlb hat, wesentlich besser 
gestellt als der Arheiter. Alle diese Dinge, 
die bei dem AI'IbeiterurlaubsrecM mitbe
schlossen worden sind, Idort einzufügen, war 
dagegen l"echtlich unmöglich. 

* 
Bei der A b s t i'll1 m u n g wird der vor

liegende Ge'setzentwurJ L in z w e i t e r 
und d r i t t er Lesung ,zum Be ,s chI u ß 
f' rh ob e n. 

Der 5. Punkt der Tagesordnung lautet: 
Bericht des, Ausschusses für sOiziale Ver.wat
tung über die Regierul1ig1sivorlage (160 d. B.): 
Bundesgesetz über die Einstellung und .1)e
schäftigll'ng Invalider (lnvaliflelleinstellungs
g('csetz) (206 d. B.). 

Berichterstatter nHJlgl~r: Hohes Hausl Am 
1. Oktober 1920 wurde von der Natiomüver
sammlung ein Ge;;;etz über die Einstellung 
und Beschäftigung Krielgslbe8chädigter be
;;;('.111088en. Damit wurden die gesetilichen 
Gr\lndlagen ge;,;ehaflen, um alle Z,veige der 
Privatwirtschaft zur Beschäftigung von 
Kriegsbeschädi'gten des ersten Weltkrieges 
zu verpflichten. nas vorliegende Gesetz 
unterscheidet sieh vom alten Invalidenbe
s~häftig'tlng'sgeset~z dadurch vorteilhaft, daß 
nun auch der Buud, die Länder, Bezir,ke und 
Gemeinden, und VOT allem auch die Stadt 
Wien J'ür die Beschäftigung von K i'j'egs
i llval idel1 hp/'angezOigen werden. Nach dem 
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NaiziLiberfall aui' österreich im .Jahre 19:38 
verlor Österreich seine Selbständigkeit. Die 
deutscbe GewalthelTschaft ließ das Invaliden
beschäftigungsgesetz in Geltung und ver
zichtete darauf, es durcll das deutsche 
Schwerbeschädigtengesetz von 1920 zu e1'
:oetzen. Wenn auch durch die Anwendung 
des alten invalidenbeschäftigungsgesetzes, 
das dl1rch eine Verordnung vom 23. Jänner 
1040 ergänzt w~frde, einige Erfolge in der 
Beschäftigung der Kriegsopi'er erzielt werden 
konnten, so kann man an der Tatsache nicht 
vorbeigehen, daß eine Neuregelung der ge· 
setzHchen Vorschriften zur WiedereInstel
lung der Invaliden in :las Erwerbsleben 
dringend geworden ist. Es mut, die unent
wegte Aufgabe .jeder planmäßigen Krieg.,;
opferfürsorge sein,den 'Viedereintritt VOll 

~(rieg3illvaliden in das norlllale Erwerbs
leben zn fördern. Dieses Ziel gewinnt llHlSO 

größere Bedeutung, we1111 der Staat in seiner 
begrenzten finanziellen Leistungsfähigkeit 
VOll vornherein allen Temlpl1zen, ein Hilbe
l'riedig'endes StaaL-lTE'ntnedum zn schaffen, 
in der Erkelll1tlli~ Plltgegentritt, dafj einzig 
und alleill produktive Arbeit des ge~amten 
Volkes den WiederauYstieg der Volkswirt
se!Jaft anballlJl:'ll kaHn. Es mibsell alle Mal?l
nahmen ergl'i1TPfl werden, um den infolge 
erlittener Kriegsbeschädigungen in ihrer 
Arbeitsfähigkeit yermi ndel'ten Invaliden deu 
Weg :wr lUk:di.:ehr in~ Erwerbsleben zu 
ebnen. :\'uJ' dUf'th geregelte Al'bpit könnt'tl 
die körpedie-he'll und seelischen Hemmungen, 
die durch die Folgen eiller Kriegsbesehädi
gung bedingt ~;iI1J, mit ihren RÜl'kwirkungen 
auf die Yerblieb211f:' Lei,;tun'gsfähig,;keit üh;:'r· 
wundpll \\'2l'dl'll. [)t"l'l Kriegs'bes('\üidi?dell 
nmf.) da::; hittpi'p Uelühl gellUlIllllen werden, 
ein unnütze" Glied der men,;ehlich'en Gesell
schaft geworden zu sein. Da;; Ziel, allen hie
z.u geeig.nplpn Krie;1>:.hr"Sl~IÜ'digtell P~ltspi'e

l'h pnde :\. rlwi b:mögl idJl, ei tell zu el'Ölln211, 
kaun nur dlU'l'h einen qualifizierten geseTz
lichen Arbeitssl'lllltz. prreieht werden. Der 
\orliegende Gesetzelltwurf ha"i'ert wohl auf 
den Grundsätzen des 111\"al idenbeschäftignngs
~(>::::pjzes, erwpitet't aber in wesentlichen Be
langen dl'll staatlirh'en Einstpllungs:->chutz. lind 
ballt dip ~Dz.ialpoJitis('he Sonderstelhlllg der 
InvaLiden in der Erkenntnis aus, daß die 
geltenden Bestimmungen nicht ausreichen, 
um den angestrebten Erf01g- siche~zustenen. 
D.as Problem der Wiedereinschaltung der 
Kriegsopfer in das Erwerbsleben muß einer 
befriedigenden Lösung zngeHihrt werden. 
österreich ist noch mit der Sorge für mehr 
als 50.000 Kriegsopfer de:, er."ten Weltkrieges 
bela,steL Mit einer mindeslel1~ doppelt so 110-
IWll Zah I \011 K rieg~besi'lläc!i!.t'tell des zwei len 
Weltkrieges muß· leidN ge~·ec.hnet werden. 

Die VOlU Ausschuf~ für soziale Verwaltung 
einstimlluig besehlossien e Regie rungs1vorlage 
trägt dem Gedanken der Wiedereinstellung 
ier Kriegsopfer in Staat und Wirtschaft 
Rechnung. Voraussetzung für den durch
~reifende'l1 Erfollg dieses Gesetzes wird s'ei11 , 
laß die österreichische Volkswirtschaft im 
Zuge des Wiederau~baues eine gesunde Ent
wicklung nimmt. Um den einzelnen Etappen 
des Wiederaufstiegesder Wirtschaft Rech
nung tragen zu können, muß das Gesetz ge
!lügend elastisch gestaltet sein, damit seine· 
Durchführung den .jeweiligen Erfordernissen 
angepaßt werden kann. 

Der Ausschuß für soziale VerwaHung hat 
in einer sürgfältig'en und gründlichen Bera
tUl1geine Reihe VOll Abänderungsanträgen 
einstilllmig zum Beschluf3 erhobeIl. lVIitdie
.~er vom Ans,srhuß beschlossenen Gesetzes
"orlage wird die Möglichkeit geboten, den 
größten Teil ·der Kriegsopierill der Wirt
schaft und inden öffentlichen Betrieben, 
"~llItel'll und Anstalten unterzubringen. Da
llIit hestebt die Möglichkeit, die furchtbaren 
Wunden. die der fluchwürdige Hitlerkrieg 
österrpleh geschlagen hat, der damit HUll

clerttausende gesunder Menschen tür ihr 
;.Hl11 ZE';:; Leben sC'hädigte, einigerlllaßen 'zu 
heilen. 

:\Taltlf>ll::i des Aussehusses [Ur soziale Ver
waltung ~telle ]ch daher den A 11 t rag (liest): 

"Der Nationalr-at wolle dem angeschlos-
~('nell Gesetzentwlll'r die verfassl1ngs-
mäßi.ge Zustimmung geben." 

Abg.\YimJwl'g('l': Hohe::; Hausl Der deut-
,;('he illlpel'lli~~i"'('hc> KriE'~' hat uns nicht nur 
ein wirtsehartliches Chaos hinterlassen, an 

. dem wi l' ';l'JI\H'l' arbpitplI müssen, um lInser 
Vaterlall j wieder 1.11 r Höhe zu bringen, die
. ..;er K ri Pp: hat aUl'h an deli Fronten eine 
lI11gelH::,uer .groBe ~~ahl VOll Söhnen und Vätern 
getö!rt. Unter delll Hagel der Bomben starben 
in rler Heimat Frauen, Greise und Kinder. 
DiE" nazistische Blutgier hat allf~erdelll in den 
K'prkP.rll der Gestapo lind in den Konzen
trationslagem Tausende von Menschen qual
\'olL zu Tode g!emartel't. Ein andere,.; trauri
ges Erb(', ,hs wi r in Österreirh angetreten 
haben, ist die Sorge um unsere Kriegsinva
i idell', UlIl UllSPrP I{ ri '2Igsopfer. Über ~OO.OOO 
Sctnvt-' r! .. rjp;2;slw";L'hÜJigte gilt es in der Zu
klllÜI 1.11 hpirpllC·Il. Da,zll werden Ilol'h weitere 
Tausende kOlllt1lPIl, die sich aug2nblicklleh 
llOl'tJ 111 der Gdang1e.li'6l'haft befinden. Die 
Kr.iegsopferorganjsat'ionell strebeIl ein mo
demp:,: Eillhpjtsverso·rgU'ng·sges~tz an. Der 
er.,te UrunJpl'eiler zn (tiesem ko.mmendel\ 
Gesetz ist das Gesetz, das Sie, meine Damen 
lind Herren, heute heschließen werden, das 
TJ1\·alidenein~teUuDgsgesetz. Wer so wie ich 
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S0hwel'kriegsbeschädigter ist und wer sich 
nur irgend wie lin der Kriegsopferor,ganisation 
betätigt, der weiß um die hangen Existenz
sorgen der Invaliden, er kennt aber auch 
ihre 'Schweren 'seelischen Bedrängnisse. 

Zwei Probleme sind es, di,e durch dieses 
Gesetz irgendwie gelöst werden 'S01l811, 

eül wirtschaftliches und ein psychologisches. 
Der größte Schatz, deneill Mensch hesitzen 
kann, ist eine gesunde Seele i'u ein8!mg,e
sunden KÖI~per. Von der Stunde an, da der 
Mensch dauernd körperlich geschädi'gt ist, 
da's Licht der Augien verloren hat oder ir
gendwie in seiner Bewegungsmöglichkeit be
hindert ist, reagiert seine Psyohe abnormal. 
Der Schwerkriegs1be,schädigte, überhaupt der 
körperlich Schw~rbeschä,digte, fühlt sich im 
Rahmen der Ge:sellschaft nicht mehr wohl 
und er muß, OIb er will oder nicht, aUI irgend 
eine Art und Weise Ste1ltmg bez,iehen. So 
kommt es häufig bei Schwerkriegsbeschädig
ten zu sta~ken Minderwertig'keitskomplexe·n. 
Diese Mind1erwertig1keitskomplexe müssen 
nun irgendwie kompensiert wef1den. Der eine 
kompensiert so, daß er sich aus der Gesell
schaft zurückzieht; er wiI'd agesellschaftlich. 
Der andere wieder überkompensiert. So 
entstehen di'e uns bekannten Er'S'cheinungen 
bei d'en KriegsinvaUden. Da ist es nun 
Pflicht der Allgemeinheit, der Gesellschaft, 
helfend ·einzugr'eifen. Es ist aber die erste 
Pflicht gerade der obersten gesetzgeberischen 
Körperschaft im Staate, des Nationalrates, 
als:o die erste Pflicht dielses Hauses, den 
Schwerkriegshesc.hädigten hilfsbereit zur 
Seite zu stehen. (Zustimmung.) Die Kriiegs
beschäldigten wollen Brot; aber nicht ein 
kleineres Stück Brot, ,slOndern sie wollen 
dassellbe StücJk Brot essen wie die anderen 
Mitglieder der Ges1ellschaft. Deshalb müs,sen 
sie aUClh auf die entsprechenden Arbeits
plätze gesetzt werden. 

Diese Forderungen der KriegsinvaJ,iden 
sollen also in dem Gesetz, das .augenblick
lieh vorliegt, beschlossen werden. Wir Sozia
listen waren immer konsequente Gegner 
jeglicher Art von Kriegen. Wir Sozialisten 
waren immer die treue·stlen Anwälte der 
Armen, der Unterdrüc1kten, der NotleidenIden. 
In der ersten Republik ist es uns ,gelungen, 
ein SO'zialgeset~gebungswerk zu sChaffen, das 
in der ganzen Welt Ansehen hatte. Mit die
sem Gesetz ist der Name Hannsch eng ver
knüpft. IIlll neue.n österreich soH nun der 
Mann, der das neue Sozialgesetzgebungswed\: 
schafft, der Sozialist Mai seI sein. Es ist 
uns freilich nicht gelungen, alle \Vilnsche 
uflid Forderungen d,er Kriegsopferol"ganisa
tionen durClhzU'setzen. Um aber der Wahrheit 
zu steuern, muß ich VOll diesel' Stelle aus 
sagen, daß das JflivaHdeneinstf'llungsg,esetz 

ein gutes Ge,setz ist, mit dem die Kriegsin
validen be,stimmt zufrieden sein werdien. 

Allerdings einen Schö.nh'eitsfehler weist 
da,s Gesetz auf. Dieser ,Schönl~eitsfeh]er 
befindet sich in § 1, Abs. 2. Es ist uns nicht 
gelungen, diesen Absatz S() -durchzubringen, 
wie er in der Regiernngsv1Qrlage lu,sprüng
Hell aufgeschienen ilst. Es ist hier zu einer 
Vel\schlechterung gekommen und es wird da
her llllr 'Schwel' möglj~h ,seill, in die kleine
ren Betriebe -Kriegsinva! ide einzustellen. Teh 
stelle aber rest, daß es heiden Verhandlungen 
:im Ausschuß lLir ,soziale Verwaltung zu 
einer Entschli'eßung, 'zu einem mündlichen 
Übereinkommen gelkommen ist, daß, :wenn 
der Rahmen des Ges,etzes zu eng wäre und 
p's nicbt g'el'änge, alle Kriegsinvaliden ein
zustellen, IZU einer Novelli'enmg geschritten 
werden müßte. 

Der Angelpun:kt des Gesetzes aher ist die 
Umschu!lllt1g der Kriegsinvaliden. Wenn es 
gelingt, das Umschulungsproblem positiv 'zu 
lösen, dann wird sich diese,s Gesetz zu
gunsten der Kriegsinvali-den voll und ganz 
auswirken 'k,önnen. Was das üesetzaus
zeichnet, ist vOf'er:st, daf~es in ihm keine 
Ausnahmeklausel mehr gibt und daß es 
elastisch gelhalten wurde. cFrüher waren nur 
die Betriebe, die auf Gewinn und Erwerb 
eingestellt waren, ei Jlrstellungspflichtig; im 
neuen Ges,etz ist mit der Zahl von 15 Ar
beitern auc'h -die La!ldwirtschaft ein'bezoge.n 
\vorden. Außerdem ist -der Bund, sind dje 
Länder und Bezirke und auch die Gemeinden 
verpflichtet, auf fünf vom Hundert einen 
Sehwerkrielgsheschädigtelll einzustellen. 

Auch bei -der Ausgleiclhstaxe ist es zu 
einem eillsti,mmigen Übereinlmmmen ge
kommen. Die Ausgl'eichstaxe betrug im alten 
Gesetz 200 S; im neuenGesetz m3CIht sie 
600 Saus. Diese Erhöhung und: die kon
sequente Einhebung wird es ermöglichen, 
daß der Streit um die Ausgleichstaxe aU'f
hört und nicht, so wie das beim alten Gesetz 
gewesen ist, eine Reihe von Behinderungen 
auftreten. 

Neu in dem Gesetz ist auch, daß neben den 
Kriegsbeschädigten und den ZilVilin'Validen 
nun auch die Witwen und die Opfer des 
Faschismus eingestellt werden können. 
Außerdem ~wurde im Gesetz an die ·Ein
stellung von gleichgestellten Person1en ge
darht, das sind Kl'iegsinvalide von 30 Prozent 
abwärts oder KriegsiHvalide der Versehrten
stufe I. 

Es wäre 110rh vieles zu diesem Gesetz zu 
.sagen, es wär'e vieles zU: Ibeloben und manches 
ZlI· hemängeln. Damit dieses Gesetz Tunlk
tioniert, mußte vOl'ges()I'gt werden, daß es 
l1i(~ht verhüwkratisiert werden kann. Diesel' 
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Gef,a'l1r wurde im § 12 vorgebeugt. Es wurde I hat die Möglichkeit, eine Re~he invalider 
einestal'ke Demokratisierung der Verwal-! Personen ,aller drei Invalidengruppen in ihre 
tungsbehördell, denen die Durchführung des Dif'llste IZU stellen .. Eine Sonderstellung- der 
Gesetzes übertragen ist, durchgefÜlhrt. Die öffentlichen Hand gegenüber der Privatwirt-
Invalideneinstellungsau~schüsse bei den schaft wäf'e daher lliicht am ,Platze. Pflicht 
Landesinvalidenämtern sind paritätisch und Obsorge der Jnvalidenorganisationen 
z,usammengesetzt. Bei den Verhan1dlung211 wird es sein müssen, daß die in diesem 
im Ausschll{J Hir soziale Verwaltung is( es Gesetz vorgesehene Einstellungsverpflichtung 
uns gelungen, hier gegenüber der Regierungs- auch tatsäc'hlic:h praktisch angewendet wird. 
vorlage eine Verbesserung durchzubringen. 
Wir haben uns im Ringen um dieses Gesetz 
der Argumentation der Kollegen von der 
Vol'l\'spartei nicht verschlossen und so hat es 
einstimmig den Ausschuß für &oziale Ver
waltung passiert. 

Wenn es nun heute hier verabschiedel 
wird, so gebe ich dem Gesetz im Namen 
unserer 'Fraktion den Wunsch mit, daLi es 
skh 'Zum Wohle der Kriegsinvaliden gün
stig1st auswif'iken möge. (Starker BeifaB bei 
den Sozialisten.) 

Im § 7 wird aueh Bezug genommen aut die 
wi~htige Feststellung, daß alle Invaliden, 
wenn sie eingestellt werden, aus ihrer Invali
dität nicht irgend welche Benac11teiligungen 
erfahr.endürfen, das heißt, daß sie denselben 
Lohn und alles das, was ein Nic'htinvalider 
bekommt, erhalten. 

Im -Gesetz wurde auch die sogenannte Aus
gleichstaxe verall'kert. Die Ausgleichstaxe 
soll dann in Wirksamkeit treten, wenn tat
sächlich irgendwelche triftige Gründe dafür 
vorhanden sind, daß ,eine Unternehmung 

Abg. Ehwr: Hohes Haust Das Bundesgesetz oder irgemvein Arbeitgeber oder eine Dienst
über die Einstellung und Be.schMtiguug stelle keine Invaliden aufnehmen kann. Dies 
jnvalider Personen hat e,ine außerordentliche llliißten aber schon sehr triftige Gründe sein, 
soziale Bedeutung. Im Gegensatz zum denn die Ausgleichstaxe, ,das heißt, daf~ man 
Invalideneinstellungsgesetz nachdem ersten sich mit ,Geld von dieser Verpflichtung zur 
Weltkrieg umfaßt das neue Invalidenein- Einstellung befreien kann, ist ja im Sinne des 
stellungsgesetz nebst der großen Gruppe Gesetzgebers nur deswegen eingebaut wor
KrieglSbeschädigter der bei den Weltkriege den, damit 'bei solchen triftigen Gründen, 
auch Invalide nach der Igesetzlichen Unfall- wo wirklich keine Invaliden eingesetzt wer
versicherung und dem Opferfürsorgegesetz. den können, in Form einer GeldahfinduIl'g 

In erster Linie begrüBe ich es, daß in :tul' ander'e Weise wieder für die Bedürfnisse 
diesem Gesetz auch ~ für die Opfer des von Invaliden gesorgt werden kann. Die Ein
Faschismus vorgesorgt wird. Im Namen ldlnlte aus diesen InvalidenuuSigleielhstaxen 
meiner ,Partei mÖöhte ich an dieser Stelle die fließen einem Zentralfonds zu, der auch 
Forderung erheben, daß den Opfern des wieder von den drei Invalidengrnppen ver
Faschismus eine voHe und uneingeschränkte waltet wird und für die lnvalid'en selbst ver
Unterstübzung zuteil wercJIe. Der Sinn dieses wendet werden muß. Die Ill!validenausgleichs
Gesetze's ist die Wiedereillgliederun:g aller taxe soll nach meiner Auffassung nur das 
Invaliden in das Arheits- lind Wirtscharts- Druckmittel und keineswegs däs bekannte 
leben, soweit sie dazu imstande sind'. Die Hintertürl sein, damit man sich von der ,Ein
Invaliden wollen kein armseliges, Hentner- st'ellungspflicht drücken oder sich dem 
dasein HihI'en, sondern sie wollen eine G'esetz SOllst in irgendei'l1er Weise entziehen 
geeignete Beschäftigung haben,. um ~ic'h ihre kann. 
Lelbensexistellz neu aufzubauen zum Wo'hle Die Land- und Forstwirtschaft hat in 
ihrer selbst, Izum Wohle ihrer Familien und diesem Ges'etz ähnUche Verpflichtungen über
nicht zuletzt zum Wohle de,s Staates lind 1I0mmel1 wie die öffentliche Hand und die 
seiner Wirtschaft..... Privatwirtschaft. Die Land- und Forstwirt-

Zu den einZ'elnen Besti t1l111ullgen des schaft ist meiner AuHassullg nach g'eradezu 
Gesetzes habe ich folgendes allszufiihren: prädestiniert, um den Invaliden beizustehen, 
Das \Vic'htigste in die'Selll Gesetz ist die denn die Land- und Forstwirtschaft wird 
scharfe Umgrenzull()' der Beschäftioullo'S- nicht nur invalide Personen einsteHen; sie 
pflicht. Hier~ wurde;-' ein \'ölli.O"es üb""ere~l- tut dies iiberhallpt scllOn alls verschiedenen 
kommen zwisehen den dr'ei Pa~teiell erzielt_ anderen Gründen; sie hat viele Arbeitsinva
Gnmdsätzlic1h wurde die öl1entliehe Hand, lide beschäftigt. und zwar eine große AnzahL 
der Bund, die Länder. die Bezirke und die unclich bin iiherzeugt. sie wird auch die 
Gemeinden mit den Pflichten der Privat- Kriegsversehrten illihre Betriebe einstellen. 
wirtschaft gteiehgestellt. Diese Gleichstellun~ Aher sie hat ganz andere, bessere Möglich
ist meiner Allffas,sung l1aeh auch vollkolllmen I keiten. UIn den IrllValiden ZlI helfen, als die 
hereehtigt, df'llil gerade die öllentliehe Halid öH('ntliehe Hand, als die PrivatwirtsehaH, Dle 
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Land- und Forstwirtschaft, vorwiegend 
natürlich;die Landwirtschaft, kann Inv~liden 
aur dem i'Wea der Förderung der "He1mbe
weauna" Lal~dparzellen abtreten, und hier 

b b.. • 

kann s.ich der Kriegsinvalide eme zwar 
bescheidene, aber doch e,ine freie, neue 
LeIbensexistenz aufbauen. Tausende von Inva
liden können auf (Hese Art und Weise durch 
ein 'solches Entgegenkommen der Landwirt
schaft ein neues, freies Leben beginnen 
und wieder Lebensmut und Lebensfreude 
sC'höpren. 

Der Inva1ide, der hier eine Land·parzelle 
erhält wird natürlich nicht nur ein intensiver 
Bearb~iter seines klein'en Grunclstücjkes sein, 
sondern sich vor allem auf 'dem Gebiet des 
Edelobstbaues, der Imkerei, der gärtneri
schen Produktion, U;-;'\\'. betätigen und daraus 
für sich und seine Familie eine Einnahms
quelle schaff'en und so nicht 11l11' sich selbst, 
sOllidern der gesamten Ernährun.g des Volkes 
entsprechend gute Dienste leisteil. DeshaI b 
wird O"erade d(e Landwirtschaft nach meiner 
Allffa~~nlllg in diesem Gesetz eine h't'l"vor
rao'ende u'lld wiehtiO'e Rolle stlielen .. Je llleh l' 

~ ~ . . . 
Invalide meine Damen und H errel1, Wl r ll1 

dem AI:beitsprozeß und in der Landwirt
schaft unterbringen, desto größer wird auch 
das nutzbringend'e Ergebnis vom Standpunkt 
der Staatsfinanzell seill. 

Die öffentliche Hand hat - ieh habe die,; 
schon in einigen Sätzen ausgeführt - beson
dere Gelegenheiten, einen großell Teil YOll 

Schwerkr.iegsbeschädigten lllüel"zubrillgell. Es 
(yibt oft in den Kanzleien eine ReihE' VOll 

leichteren Posten, zumBeispiel Portierstellen, 
Es gibt aber au eh viele andere Möglichkeiten 
in dem großen behördlichen Ream.tenapparat, 
um einen großen Teil der InvalIden unter
zU:brill'gPII,1cb bin davDIl überzeugt, daß lllall 
auf dem Wege dieses Ge-sptzes, das das 
Ergebnis eine'r demokratisdlen Zusammen
arbeit aller drei demokratischen Parteien ist, 
pinen großen Teil .kuer Invaliden, die über
hau'pt noch arbeitsfähig sind, wieder in den_ 
Arheitsprozeß und in das Wirtschartslphel1 
einbauen kann. 

sondern hunderttausenden invaliden Per
sonen' und ihren Familien gute Dienste 
leisten wird, ~hre\ 'Vollste Zustimmung 
erteile-ll. (Beifall bei den Kommunisten.) 

Abg. Dr. GOI'bacb: Hohes Haus! Ich be
grüße es, daß wir heute die Gelegenheit 
haben, dieses Gesetz zu beschließen, das als 
eines der notwendigsten tGesetze zur Für
'Sorg'e für die Kriegsbeschädigten zu bezeich
nen 'ist. Als eine 'SIchwergeprüfte Generation, 
·die das Erbt'eil zweier Weltkriege ~u 'über
winden hat, bekennen wir uns 'zu der ehren
den Verpflichtung, jenen zu helfen, die aus 
dem Inferno des mörderischen Krieges krank, 
siech oder verstümmeltzurücikgetkommen 
sind. Ich begrüße es aber mit Ibesonderer 
GenuCTtmuUT, daß man diesmal auch der 
Opfer"" des Naz,iterrors, der Opfer des Frei
heitslkampfes um ein freies österreich ge
dacht hat --- ein ,kleiner Anfang .jener Ver
pllichtung, die wir diesen Menschen gegen
über haben, das. gutzumachen, was ein ver
brecherisches System an ihnen verbrochen 
hat. Ich hoffe, daß es hini'iichtlich der Wieder
()'llt mach U1VY nieht allein in diesem engen 
Rahmen bl~iben wird,sondern daß die schon 
zu \viederholten Malen geforderte 'Wieder
(~'llhnaehnng' in al1ernächster Zeit einsetzt 
utld verwirkl iebt wird. 

Hunderttau":E'nde 'Von solehen Kriegsbe
,;chädigtell. Kriegerwitwen und Waisen hat 
dieser' Krie~' Z:lr Folge gehabt. Sie 8tof3en ,zn 
:lpr hohen c Zahl derer, die noch aus dem 
'(~r:-;tpJl Weltkriege unserer Fürsorge bedür
tell. Ein hartes Schicksal 'hat diese Menschen 
aul' die S6hattenseite des Lebens ge·s:tel1t, 
Blinde, Lahme LInd Hil'flose sind nntel' ihnen. 
Edlps Menschentum, von echter Liehe ge
tragPIle Fürsorge wird berufen sein, w'ieder 
Licht, Freude und Sonne in das Dunkel ihres 
Daseins zu bringen. 

Schon das am 1. Oktober 1920 beschlossene 
Gesetz über die Einstellung' und Besch'äfti
O'llllO' K"rieO"s,heschädiater hat diesen Gedan-o ö"I b e . 
ken H.echnulllg" getragen und alle i(Jnvaten 
Unternehmungen, die übeL' den Rahmen eines 
Kleinbetriebes hinausgingen, LU]' Beschäfti-

Das Wichtigste, meine Damen und l-I erren. ,(funD" von Kl'ieo'sopferll verpflichtet. Dieses 
ist, daß dieses Gesel'z auch tatsächlieh dUl'eh-I·C;es;tz hat zweifel'lo::l das 8einig'e getan, um 
geführt wird. nie richtige und zielbewußte eine Heihe VOll Kriegsinvaliden in das Er· 
hurchführung scheint mir das Richtige zu werbslehen ei n:z.useh altell , um ihnelldurf'h 
~ein. Die Bestimmungen des Gesetzes SlÜlC[ ein Ar.[wilserlehnis ihr böses Los sowohl nach 
gut und brauchbar, aber wir haben aus alter der Ill~üprif'llpn als aueh der see\is('.hen Seite 
'Erfahrung erkannt. daß das beste Gei:\etz prJpi(~htel'll zu hel,fen. Nlall tiJlwrselw nicht, 
schließHc'h im' SandE' verläurt, wenn es an daß vor allem bei den Verstümmelten ein 
einer rieMigen und ziel,bewußtell Dll reh- gewisses Minderwertigkeitsge~ühl vor:waltet 
führung manlgelt. und ein:e 'groi~e Rolle spieH. DIese seelIschen 

Die KomlIlullistisehe Fraktion wird daher ·Hemrnungen zu überwinden, ist gerade die 
diesem Gesetz, das ebenfal1s ein gutes sOlZiia· gereg-elte Arbeit besonders geeignet. Dadureh 
les Geset:/, ist und nir'ht 11111' z'c:-hntausenden, gewinnen diese i\r1ensrhen wieder Selhs'trver-
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tl'allen .U~d e.in gewisses Sel!~stbewllßts~ill I und Eillarmig.en, Blinden, Lal!me.n, Verstüm
u~ld da:nll~ Freude am Dasem. Es WIrd melten, oder gar, die mit zerschlagenem und 
dIesen Kflegsbes~hädigten das bittere Ge- \"erullstaltetem Gesicht herumaehen nur 
fühl genomme~l, ein unnüt~es Mitglied der lästige Mahner an eine Zeit, dieb unse; Volk 
menschliohen Gesellschaft 'zu sein. in Schuld und Leid gestürzt hat, dann möchte 

Aber abgesehen 'Von dieser rein seelisehen man sie lieber nicht mehr sehen und nicht von 
Seite dieses Problems gibt es auch eine ihnen hören. Das war beim ersten Weltkrieg 
soziale. Unser Staat ist arm O'eworden und die ,,0 und das ist auch heute nicht anders. Nach
Lasten, die ihm nicht z~letzt durch die dem der hochgezüchtete Rausch des Kriegs
Kriegsopferfürsol'ge auferlegt werden, sind patriotismus 'Ver:tlogen, tritt an seine 'Stelle 
ullverhältnismäßig hoch. Die prästierten Ren- da" Phlegma, der berühmte Katzenjammer, 
tell sind daher ziemlich gering, in den meisten den der Österreieher in die Worte kleidet: 
Fällen, wo sie allein die Notdurft des Le1bens "Ieh möeht lllei Ruh' 11ab'n," leh möchte vom 
de~ken' mlls's,en, unzulänglich. Wird dem Krieg und allen seinen Fol'gen niellts mehr 
Kriegsbeschädigten daher auf !gesetz;mäf~igem bören und sehen. Eine solehe Stimmung ist 
Wege der Eintritt in das El'werhsl'eben er- wahrli('h nicht dazu angetan, den beabsich
möglicht, wird damit zweierlei erreicht: c\Pl1 ligten Erfolg, den wir durch solche Maßnah
Kriegsbeschädigten wird durch den Verdiellst men erreiehen wollen, einem freiwilligen Ent
plus Hente ein ausreichender Unterhalt ge- gegenkommen Zl1 iiberlass811. Die Freiwillig
sichert und dem Staat eine produktive Ar- keit verbürgt ihn nicht, es he darf eines ge
beitSikraft gewonnen. \Ver könnte bestreitel1, setzlichen Arheitsschutzes, UPl die vielen 
daß einzig und allein nur der Gesamteinsatz Kriegsverseh rten und sonstigen Opfer, auf 
der produktiven Arbeitskräfte unseres Vo1- die das Gesetz abzielt, in die Betriebe und 
kes das Unterpfand der Wiedergesundullg in den öffentliehen Dienst lind vor allem die 
unserer WirtsehaTt ist. Es finden sich in der sdl\ververletzten Kriegsheschädigten wieder 
letzten Zeit immer mehr Kriegsbeschäd:igte, i11 das Erwerb~lebell einzuführen. Die Hoff
die erklären, daß sie nidlt allein eine Rente 11 ungen al1erding·'s, die sich auf das Gesetz 
wünschen, nieht von Almosen dieses Staates ~tiHz.en, werden Ln dem Maf~e ihre Verwirk
lehen wollen, sondern sie wollen lieber arhei- 1 ichung findE'll ~önnen, als unsere Wirts.chaft 
ten und nieht dem Staat zur Last fallen. i \l1 Zuge ,de:; Wiedel'aufbaues eine .g8'sunde 

Das neue Gesetz erweitert in erfreulicher Entwicklullg nimmt. 
Weise den Kreis der Einstelluugspflieh- Voll beglückender Zuversicht stehen wir 
ligen um die öffentlich-rechtlichen Körper- \01' allem aueh hier in Wien imniHen der 
schaften. Es werden also nacl!l dem 'Vorgese- Trülllmer der zerstörten mlllser, weIln wir 
henen 'Pflichtzahlschlüssel der BUlld, die Län- den Leistungswillen des . österreichischen 
der, die Bezirlke und Gemeinden Kriegsin- Vol'kes sehen. Dieser Glaube bestärkt uns, 
valide einstellen mÜssell. Tausende werden in llllseren Bemühungen fortzufahren, den 
durch dieses Gesetz. frohe 1:-Io1l'uung schöpfen. Leidenden zu helfen, und er yerleiht uns ,die 
neue Zuversicht haben lind frisehen ,Lebens- Zuversieht un.d herechtigt llll~ zur Hoffnung, 
mut empfinden. Die Vergangenheit hat ge- daß es uns gelingen wird, nieht nur die 
lehrt, daß es nicht dem bloßen Belieben und Wunden, die unsel~elll Vaterland gesc:hlagen 
Walten des Zufalles überlassen bleiben darf, wurden, ·sondern auch die vielen Wunden 
ob der Invalide den dureh große Hindernisse :-'2inel' Söhne mit der Zeitz.u heilen. Vor 
verstellten Weg ins Erwerbsleben findet. So allem aber gelte unsere Fürsor;ge den Sehwer
dankbar .. wir fÜr die Initiatiye der privaten kl'iegsbeseh'~digtell. damit ~ir ihnen das 
und öffentlichen Hand auf diesem Gebiete Leben wieder lebenswel't machen. Es gihtein 
sind, so wird sie die \'olle Entfaltullgs.mög- tielsinn1ges ehinesisehes Sprlchwort, das 
lichkeit erst dann erreichen, wenn ihr die ~('heint mir hier am Plat.ze zu sein. Wir 
sichernde Hand des Gesetzes zu Hilfe kommt. wollell es üherdellken: Delll Hungernden gib 
NiL~ht üherall konnte man .sich in der VPI'- VOll deinem Reis. den LeidendelI aher gib von 
g-angenheit in Ansehung der Kriegsbeschädig- deinem Herzen! (oLebhaftPI' Beifall und 
ten und ihrer berechtigten \Vilnsehe au.i' den Hälldeklatsehen.) 

* guten Willen. elie besserE' Einsieht ull:d die 
selhstver'ständliebe HiIf~bel'eitscha[t yer-
la:3sen. 

~olange der Krieg andauert, hört man 
immer wieder den satt:::am bekannten Ge
meinplatz: .,DeI' Dank de~ Vaterlandes wird 
den Opfern dieses Kriege~ gewiß sein". Ist 
er aber 'Vorbei und noch dazu verloren, dann 
:-;jnd die Krjeg~f)p:'ir'hädigten, die Einbeinigen 

Bei der A h s t i III Jll II n g wird der Ge~etz
entwud in z \\" [' i tel' lind cl r i t t f' r Lesung 
zum H p ~ (' hILI f.) f' rho bell. 

(präsident l\ 11 n s ('11 a k übernimmt wie
der elen Yorsih.) 

Der 6. Punkt der Tagesordnung ist der 
Bprieht de:'i ·AlI~sl'huss:es für ~oz.iale Vet'wal
tllng iiht"l' die ({pgiprl1ngsvorlage (1fl2d. H.): 
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BUlldesverfassungsgesetz, betreffend A!bände-I Der 7. Punkt der Tagesor·dnul1lg lautet: Be
nmg des Wüt'Schaftssäuberungsrgesetzes VOlll , richt des Ausschusses Hir sOlziale Verwaltung 
12. Sept8rnber 1945, St. :G. BI. Nr. 160, in der i über die Regierungsvorlage (141 d. IB.): Bun':. 
Fassung der 3. Wirtschaftssäuberung,sgesetz- des'ver,fassungsgesetz, wonüt das Arheits
novelle 'VOlll 22. <März 1946, B. G. BJ. NI'. 80 pflichtgeset1z vom 15. Februar 1946, B. G. Bi. 
(4. Wirtschaftssäuberungsgesctzllovelle) (184 Nr. 63, abgeändert wird (Arbeitspflichtgesetz-
(1. B.). NovelIp) (202 d. B.). 

Berichterstatter Uhlil':I-Iohes Haus! Mit der Berichterstatter HiIleg(\ist: Hohes I-laus! 
vorliegenden Regierungsvorlage erhält das Am 15. Februar dieses Jahres haben wir 
Wirtsc'haUssäuberungsgesetz die vierte ~o- hier in diesem Hause ein Arbeitspflichtgesetz 
velle. Die Vorlage beinhaltet le,diglich eine verabschiedet. Ich habe damals als Refetent 
Verlängerung d'er Wirksamkeit des Wirt- eindringlich die Gründe dargelegt, die UIIS 

schaftssäubernng,sgesetzes vom 31. Juli auf zur Annahme des Gesetzesveranlaf3t haben 
den B1. Oktober 1946. Das Wirtschaftssäube- und die schweren Bedenken vorgebracht, die 
I'ungsgesetz vom 12. September 1945 hat eine aus verschiedenen Kreisen gegen dies'es Ge
Frist von sechs Wochen festgesetzt, innerhalb setz, geltend gemacht wurden. Diese Beden
welcher alle nach diesem Gesetz sich ken wurden angesichts der Überlegungen 
ergebenden Maßnahmen durehzuHHlrell ge- zurüt:'kgestellt, daß 'wir zunächst jeden opti
wesen wären. Es. war in der damaligen Zeit sehen Eindru(~k vermei,den wollten, unserer
infolge der ,bekannten Absperrmaßnahmen seits nicht alles vorgeikehrt IZU haben, um 
durch Besat1zllllgszonen unmöglich, dies'8s .ße- möglichst alle Arbeitsunwilligen unter Um
setz in allen Teilen österreichs gleichmäßig ständen auchzwal1lgsweise wieder in den 
anzuwenden. Es wurde daher die vViI~ksa'l11- Arbeitseinsatz einzugliedern. D-er Ausschuß, 
keil dieses 'Gesetzes durch drei ;Novellen ver- der sich immer wieder mit der Vorlage be
längert und bei der letzt'en Verlängerung am schäftigt hat, hat sich ,vor Aug'en geführt, daß 
22. Mär,z dieses Jahre;,; wurde der Hoffnung es notwendig s,ein wird, das Gesetz auf diesen 
AusdrucJk geJg'eben, daß dieses Gesetz bis zum I Pel'sonen'kreis zuzuschneiden, um zu ver
;H. .Juli 1946 in allen Teilen österr'2iehs meiden, daß bereHs in Arbeit Stehende durch 
lückenlos und planmäßig durchgeführt weJ'- das Gesetz unnötig und vielleicht auch irgend
den könnte. wie schikanös herangezogen werden. Die Be-

Da in der Zwischenzeit das Nationabozia- stimmungen, die damals im Ausschu~ .ge
listengesetz in Beratu,ncr ue/zogell w, urde war I ändert wllrden,haben vor allem dlesem 
die Annahme o'ereohtf:rtiot daß die G;und- Zweck gedient. Es sollte dem Gesetz also 
lauen die hei~1 Wirtsch~ft'säube'rlln()'sueselz jede unnötige Schärfe gegenüber den zu 

o , b b T l' h d d maßgebend waren, durch dieses National- \ el'pf lC ten en genommen wer en. 
sozialistengesetz geändert werden könnteIl. E~ Der Alliierte Hat hat diesem Gesetiz ver
wurde daher das Wirtschaftssäuberungsge- hältnismäßig rasch seine Zustimmung gege
s'etz vor allem in dem siidlichen und west- ben was leider nicht immer der ,Fall is,t, 
lichen Teile österreichs' aberm~ls nicht voll- alle~'dings den Vorbehalt gemacht, daß er 
ständig durohgeführt. Nachdem in der gestr-i- vers~hiedene Änderungen noch mitteilen 
gen Sitzung das Nationalsozialistengesetz würde, die später berücksichtigt werden sol1-
verabschiedet wurde, ist wo-hl qll'zunehmen, ten. Diese Änderungen sind nun der Regie
daf3 bis ,zu dem vom Ausschuß festgelegteIl rung bekanntgege:ben worden und bilden den 
Zeitpunkt, dem 31. Oktober 1946, das Wirt- Inhalt dieses neuen Gesetzes. 
schaftsäuberungsgesetz wohl in allen Teilen 
österreichs lückenlos und planmäßig durch
gefilhrt werden kan 11. 

leh stelle daher den An t rag (liest): 
"Der Nationalrat wolle dem VOll der 

Bundesregierung vorgelegten Gesetz.esellt
wud (162 d. B.) die vedassungsmäßige 
Zustimmung erteilen." 

* 

Im einzelnen wäre dazu folgendes zu sagen: 
In Pllnkt 1 wird die Bestimlllung, die bi8011e1' 
vorgesehen hat, daß Betriebe, die weniger 
als drei Persollen beschäftigen, für eine Ar
beits:verpfliebtl1n~,t nieht herangezogen wer
den lIunmehr falle!1 gelassen. Es sollen da
her' so1che Betriebe, l:ei denen man eine ge
wisse lIn~elliHzte ArbeitskraTtres8t'\'t' an
nimmt, inden Kreis des Gesetzes einbezogen 
werden. Dies ist die wichtigste und wahr-

Bei der A. b s tim m II 11 g wird der Gesetz- ;-ieheinlich cl rliekendste Änderung, die hier 
entwurf nach Festst2Hllng der An\.vesenl1eit vorgenommen wird. Die Bedeniken dagegen 
von mehr al,s der Hälfte der Abgeordneten Iwrmnen aus der Überlegung, die seineTiJ~eit 
mit der erforderlichen Z weid ritt e 1- im Aussell1lf~ lIlaf~gehend 'war, daß es t'at
III e h l' h e i t in z \v e i t e r lind d r i t t e r säehlich Hit' solche kleine Betriebe eine ge
Lesung zum Be sc h In ß e r II 0 ben. 'I wi,.;se GelTliJ rdllllg" der Existenz. hedeutet, 
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wenn diese Bestimmungen figoro:,; angewen
det würden. Alber bei einem vernünftjo'en 
Vorgehen des Arbeitsamtes werden sol~l1E' 
Auswirkungen sicherlich vermieden werden 
können, wodurch die Bedenken wohl hin
fällig geworden sind. 

Zu Punkt 2 wird eine Änderung insowpit 
vorgenommen, als Fraue,n, die mindestens 
ein Kind unter 14 Jahren haben, von der Ar
beitspfllcht ausgenommen werden sollen, 
während ,es bIsher auf Kinder bis Zll Hi 
,Jahren ausgedehnt war. Die seinerzeitige 
Bes.timmung, die vor ,allem die berufstätiaen 
Frauen überhaupt grundsätzlich von der 
Arheitspflicht ausgenommen ,hat und die im 
Ausschuß ,beschlos,sen worden war, fällt mm. 
Es sollen auch die 'vollbeschäftiuten Frauen 

. . b 

WIe dIe Männer zur Arbeitspflicht herange-
z~gell werden können. Allerdings ist auch 
eme Einschränkung in der Richtung vorge
sehen, daß berufstätige Frauen erst dann 
herangezogen werden dürfen, wenn unbe
sohäftigte Frauen, die keinen Haushalt füh
ren,lbereits in Arbeit gebracht sind. 'Es kann 
also auch diese Ausdehnuna der Arbeits
pflicht nicht allzu schwerwü~gend sein und 
vor allem keine aHzu belastfmden Folaen 
hruben. . b 

Es heißt dann weiter in Punkt 6 des 
neuen vorliegenden Gesetzes, daß nur inso
weit in Vollbetuf stehende Personen im 
Rahmen ihres bisherigen Berufes eingesetzt 
werden dürfen, wenn es sich um besonders 
qualifi,zierte Arbeitskräfte und gelernte 
Arbeiter handelt. Es soll dadurch erreicht 
werden, daß weniger qualifizierte Per
sonen unter Umständen aus ihrem Dienst
verhältnis heraus auch l-U Arbeiten heran
gezogen werden können, die außerhalb ihres 
bisherigen BerulfSikreises liegen. In Punkt 7 
werden dann die Grundsätze näher umschrie
ben, die bei der Auswahl der zu verpfI.ichtell
den Personen gelten soUen, eine Bestimmung, 
gegen die an sich nichts einlzuwenden wäre, 
sie :könnte allerdings auch im Wege von 
Richtlinien durch das Arbeitsamt selbst veT
anlaßt werden. Etwas sonder,bar berührt 
einen die Bestimmung daß bei der Arbeits
verpflichtung das i;beitsmnt unparteiisch 
vorzugehen hat. Es ist kaum üblioh, daß man 
in einem Gesetz eine die,sbezügliche Bestim
lllungeillbaut; ich glaube, das ist eine an 
sich gegebene Notwendigkeit. 

oDer Au~schu13 hat sich mit di,esem Geset,z 
in zwei Sitzungen 'beschäftigt und hat sich 
namentlich angesichts der jetzigen Situation, 
in der wir wahrhaftig größere Sorgen haben 
und vor allem mit den Alliierten auch sonst 
manches auszutragen haben, zu der gemein
samen Auffassung veranlaßt gesehen, trotz 
der Bedenken, die seinerlzeit schon geltend 

gemacht wurden, das Gesetz zur Annahme zu 
empfehlen. Es wurde auch im Ausschuß das 
Gesetz gegen eine Stimme angenommen, und 
ich stelle daher im Namen de~ Ausschusses 
den A 11 t rag (liest): 

"Der Nationalrat woLL: dem in der Re
gierungslvorlage (141 cL. B.) enthaUenell 
Gesetzentwurf die verfassungs'mäßige Zu
stilllmun.g erteilen". 

Abg. Elser: Hohes Haus! Ich habe schon 
einmal bei dei" Bekanntmaohung des Arbeits
pflichtgesetzes die Gründe auseinanderge
setzt, weshalb die Kommunistische Partei 
nicht in der Lage ist, für dieses Gesetz zu 
stimmen. Die KOllllllunistische Partei hat das 
Arbeitspflichtgesetz abgelehnt, weil ihrer An
sicht nach die österreichisohen Arbeiter ein 
solches Zwangsgesetz nicht notwendig haben. 
Die asozialen und arbeitsscheuen Elemente 
wird auch das Arbeitspflichtgesetz nicht er
faSSell. "Vir brauchen auf dem Arbeitsmarkt 
keine Zwangsgesetze, die mit den Sauckel-Ge
sptzell eine verdammt große Alllllichkeithaben, 
sondern eine Reorganisation und zwar eine 
ReongmJis,ation de~ Arbeits,{llarktes, welche 
mit vollem Einvernehmen und unter freiwiUi
ger Mitwirkung der Arbeiterschaft vor sich 
geht. Die vorliegende Novelle enthält weitere 
Verschärfullgen der Bestimmungen des 1\1'
beitsp.fHchtgesetzes. Auch Anhänger und Be
fürworter des Arbeitspflichtgesetzes müssen 
heute ohne weiteres zugeben, daß dieses Ge
setz überflüssig war und ist und daß es Hur 
ZUr Beunruhig~mg beigetragen hat, ohne der 
Gesamtwirtschaft österreichs auch nur im ent
ferntesten zu dienen. In Konsequ8mz unserer 
grulldsät,zlichen Einstellung können wir Kom
munisten daher nicht für dieses Gesetz 
stimmen. 

* 
Bei der A b s t i 111 m u n g wird dieüesetzes

\'orlage nach iKol1statlerullg der Anwesenheit 
\'on mehr al.s der Hälfte der Mitgl,iederdes 
Hauses mit der erforderlichen Z w e i
d l' i t tel Jll ehr h e i tin z w e i t P rund 
d r i t te r Lesung zum B e s c h lu ß e r
hob e 11. 

Der 8. Punkt der Tag.esordnung ist der 
Bericht des Finanz- und BudgetallsscllUsSe6 
über ,die Regierungsvorlage (144 d. B.): Bun~ 
desgesetz ühet' die Auspr'iilgung und Ausgabe 
VOll Scheidemünzen (S(')lCia('miillzcllg(~sdz) 
(1m3 d. B.). 

Berichterstatter AirhllOrn: Hohes Haus! Das 
vorliegende Gesetz gibt die Möglichkeit der 
endgültigen Loslösung von der Reichsmark
währung, die uns im .Jahre 1938 aufgezwun
gen wurde. Es sollen Scheidemünzen ausgege
ben werden zu 1,2,5,10 und 50 Groschen und 
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1,2 und 5 Schilli~.g im Ausma~;on 40 S~hilli~lg 1 wen~igkeit ~er Res'Pe:kt~erung ihrer Be
pro Kopf der BevolkeruIJig. Es 1::>t ,aber mcht ge- sl:hlusse bestarken und SIe dadurch zu er
dacht, damit den Geldumlauf zu vergrößern, höhter Hilfsbereitschaft für lll1lSer sclnver 
sondern die Nationalbank, die beauftragt ist, heimgesuchtes österreich aneifern wird. 
den Geldumlauf zu regeln, hat diese Milnzell ,. . 
käuflich zu e b D G" t, b "1' t Der redlIche Wtllezu restloser Abkehr VOll 
. . rwer en. as e""e ,z .e:,; 1111111 der SteuerO"eset!zO"ebunu d N" 0"' , • 
Jn den emzelnen Paragr8Jphen diese Ordnung b b.. b .es. ,azlfeblI~eb, 
L
lild d' A 1 a 'd I welcher uns alle erfullt, darf uns Jedoch mcht es WUI" e llll ussc lUlJ unWL ersproc 1e11 . SI' , 

'll1
O
'enO'lnn e ZLL ·emer c 1ablom,slerung unserer Gesetzes-

,~ 1 n, b 't l' d 
c ar e1 ver eIten, enn wir würden bei ,einer 
Der Ausschnßstellt daher den An t rag unveränderten Übernahme jener üesetze lind 

(liest): Vorschriften, die zur Zeit der naziisUschen 
,,:Der Nationalrat wolle dem ang,esch 108- Okkupation in österreich in Geltuno' ·O"estan

senen Gesetzentwurf (144 d. B.) die veL'- den waren, uns des Fortschrittes bb~~geben, 
Iassungsmäßige ZU'stilllmung el'teilell." der in den letzten Jahren. auf allen Gehieten 

* 
Bei der A b s tim In U 11.g wird dieBe Ge

setzesvorlage in der z we i t e n und d r (i t t e n 
Lesung z.um B e s chi u f~ e rho ben. 

per 9. Punkt der Tagesordnung ist der 
Bericht des Finanz.- und Budgetaus,schusses 
ilber die Regierungvorlage (93 d. B.): Bun
desgesetz, betreffend Änderungen des Erb
schaJft.steuergesetze·s (Erbs('haftsteut'l'llOVelle 
1946) (185 d. ß.). 

Ber,ichterstatter Brullner: Hohes Haus! Die 
beabsichtigten Änderungen . des deutschen 
ErbschaHsteuer:ge,setzes, welches seit 1. Juli 
1940 in ä8lt,erreich in Geltung steht, sind zu 
begrüßen, denn durch diese will die Bundes
regierung die FilWHlzkraft der Republik stär
ken, die Steuel'gesetzgebullg der österreichi
schen Eigenart anpassen und bei aller Be
dachtnaluue auf die notwendige Ausllllerzung 
naz,istischer Einrichtungen die Erfahrunuen 
der Steuerpolitik vergangener Jahre b~st
möglich verwerten, soweit dies den Inter
essen unserer Rep'Ulblilk zum Nutzenogereicht. 

Bei der offenkundigen Aufmerksamkeit, 
mit welcher die all.iierten Mächte alle unsere 
auf die Entnazifizierung unseres Staats- und 
Wirtschaftslebens abzielenden Bestrebungen 
verfolgen und deren Ergebnisse vielfach als 
W,ertmesser unserer demokratischen Echt
heit und Verwur1zelung betrachten, kOllllnt 
der sachkundigen Rückkehr zu bewährten 
österreichischen Verwaltull:gs'll1ethoden nic,ht 
nur die demonstrative Bedeutung bewußter 
Al)'kehr von nazistischen Instit:utionen, son
dern auch der erhöhte Wert eines wohlüber
legten Fortschritteis unserer republikani
schen Staats- und Wirtschaftskllll>st bei. In dem 
Maße, in dem wir gewillt isind, diesem Fort
schritt materielle und traditionelle Verzichte 
zu lei8lten, in dem Maße dienen wir unserem 
Vaterlande und dess.en Bewohnern, weil diese 
willig auf uns genommene Opferbereitschaft 
bei den alliierten Mächten zweifellos die 
Überzeugung von der verdienten Souveräni
tät UI1lSlerer Volksivertretung und der Not-

des Lebens und damit auch der :Gesetzgebung 
durch die fortschreitende Entwicklung un
serer !Kultur und Wirts'c'haft schlechtweg er
zwungen worden ist. 

Mit dieser Bemerkung möchte ich keines
wegs die GesC'hehniSise der let!zten acht Jahre 
als kulturellen oder wirtschaftlichen Fort
schr,itt, -sondern lediglich als eine auch die Ge
setzes,arbeit beeinflußende Veränderung der 
uns umg.ebenden Verhältnisse des Lehens zur 
Kenntnis nehmen und daraus die notwend.i
gen Schlußfolgerungen bei der Bewertung 
der zur Beratung stehenden RegierunglSIVor
lage einer Erbschaftsteuernovelle ziehen. 

Das bisher in österreich geltende deutsche 
Erhschaftsteuergelsetz 'vom 22, August 1925 
wurde im Okt()lber 1934 in we,sentlichen 
Punkten geändert, um auch auf dem Gebiete 
der Erbschaftsbesteuerung nationalsozialisti
sche Ideen und Ziele zu vel'wirklichelL Die 
§§ 17 a und 17 bs,ind als Niederschlag natio
nalsozialistischer Bevölkerungspolitik und 
Kriegswillens bei dieser Gelegenheit ent
standen. EIs. bedarf keiner besonderen Erwäh
nung, daß sie mit unserer Auffa,ssung unve,r
einbar sind und daher verschwinden mÜSISlen. 

Dieses Beispiel verführt zur Frage, warum· 
nicht einfach das nationa1sÜlzialiisHsche Oesetz 
zur Gänze aufgehoben lind an seine Stelle 
die alte österfE'ichi,sche Erbschaftsteuer nach 
dem Ges,etz vom 6. Februar 1919 und 8. Juni 
1923 wieder in Kraft gelsetzt wird. Die er
läuternden Bemenkungen des Regierungs;.. 
ent,wurfes beantworten diese Frage in über
zeugender Art, indem sie auf die staat,s
finanziellen und administrativen Notwendig
keiten einer Anpa'ssung an die Zeitbedürf
nisse hinwe,isen. 

Im Gegensat1z zur deutschen Erbschaft
steuer, welche die' Vermögensübertragung 
von Todeis. wegen wie auch Schenkungen 
unter LIebenden mit e.iner einzigen Abgabe 
besteuert, müßten nach altem ,österreic'hischen 
Steuerrecht für Vermögensübertragullgen von 
Todes wegen eine Erbgebühr mit ZUlschlag 
und eine nach dem Nachlaßwert abgestufte 
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Nacllla(3gebühr entrichtet werden. In verwal- i 

tllngsmäWger Beziehung würde also mit der: 
Wiedereinführung der österreichischen Erb-: 
steuer eine Verulnständlichung der Steuer-' 
veranlagung und -e.inhehung eintreten. Dies 
stünde aber im Widerspruch mit derberech
tigten Forderung aller wirtschaftlichen Kreise 
nach Vereinfachung des ganz.ell Steuer
\Versens. 

lVIit 'Recht beschränkt sich daher die Re
gierung'slvorlage auf jene Anderungen, die 
aus institutionellen und tel'nünologisehen 
Hüciks,ichten auf die Bedürfnisse unserer 
Republik geboten sind. 

Der zur Streichung beantragte § 5 des 
deutschen Erbschaftsteue\rgesetzels entspricht 
dem System der Güt8lrgemeinsehart, die im 
Bürgerlichen Gesetzbuch Deutsehlands dem 
Ehemann da:; Recht der Verwaltung und 
Nutznießung des eingebrachteu Gutes der 
Frau einräumt, während da;,; Allg'emelne 
Bürgerliche Ge:3.etzbucll österreichs 1{ac11 den 
Prinzipien des römischen Rechtes aus dem 
System der Gütertrennung die Bestimmung 
abgeleitet hat, wonach die eheliche YeI'lbin
dung lzwis'chen Eheleuten noch keine Ge
meinschaft der Güter begrün,det. 

Die konsequente Entnazifizierung unseres 
öffentlichen und privaten Rechtslebens er
I'ordert demnach die Ausmerzung des § 5 des 
deutschen ErbschaH.steuergesetzes, da dieser 
den östeneichischenRechtsgnmdsätzen wider
spricht. 

Die Übernahme der Steuerklassen und 
Steuer,sätze aus dem deutschen Erbschafl
steuergesetz lllUß wegen ihr2r systematischen 
Einfachheit und finanziellen Wirkung befür· 
wortet werden, obgleich die Steuersätze 
durchwegs wes,entlich höher sind, allS es ,jene 
der alten österreic1üschen Erbgehiihren 
wären. 

Eine Erhöhung der Erbsteuerist angesichts 
der durch dars Naziregime herabgewirtschaf
teten St'aats{inanzen eine unabweisliche Not
wendigke.it und sozial traglbar, da selbst 
reiche Staaten, wie .zum Beispiel Amerika 
und England, ,ein VieHaches der ehemaligen 
österreichischen Erbgelbührensätze in ih~rer 
Steuer,ges'8tzgebung vorgeschrieben haben. 

Hoh8's Haus! Nach lälljgeren Beratungen 
wurde für die Landwirtschaft eine Änderung 
eier Regierung'svorlage erzielt, und zwar wird 
der Einheitswert um 15.000 S herunterge
s,etzt, wenn der Erwerber oder bei mehreren 
Erwerbern wenigstens ,einer dem bäuer
lichen Beruistande angehört. Das ist sicher
lich eine große Erleichterung für die Land
wirtschaJIt, die nur IZU begrüßen ist. 

Der Finanzausschuß 'stellt den An t rag 
(liest) : 

"Der Nationalrat wolle dem angeschlosse
Hen Ge':'ietzentwurI die v·erfassuniD"i'1mäf.Ha8 
Zustimmung erteilen." ",,... 

* 
Bei der A b s ti m III Ll n g wi~d der Gesetz

entwllri' in z \v ei t e r lIud d r i t t e l' Lesung 
zum 13 e schI u ß e r 11 übe n. 

Der 10. Punkt der Tagesordnung hetriHt 
den Be6cht des Finanz- und Budg,etaus
scllllsses über die Regierungsvorlage (140 d. 
13.): Bunde~ge:setz über die Devisenbewirl
schaftung (D('visengesetz) (187 d. B.). 

Berichterstatter Lalwwits('h: Hohes Haus! 
In devisenrechtlicher Beziehung besteht 
derzeit in österreich noch das Ges,etz vom 
12. Dezember 193H. Es ist dies ein deutsches 
Gesetz, geboren aus dem Geist des Nazismus, 
daher mit seinen Rechtsbestimmungen für 
uus nicht tragbar. Aus di,esem Grunde hat 
sich die NotwendigkeH ergeben, ein eigenes 
österreiclüsches Devi.sellgeset'z zu s·chafl'en. 
Durch den räuberischen Überfall aur öster
reich im Jahre H)BI-: wurde nicht nur unsere 
Gis dahill gnte Währuilg durclI die minder
wertige Binnellwährung der Reiehsmark er
~etzt, sond'ern illl Zuge dieses Überfalles 
wurde uns auch ullser Gold- und Devisen
,:-iehatz wegge:-:icbleppl. Dureh dell folgenden 
Krieg sind wir nUll in eine Zwangslage ge
raten und stehen nUll \'ür deI Situation, daß 
wir selber über auslälldbehe Zahlungsmittel 
und über Geld kaum mehr verfügen. Aus 
diesem Grunde ist es uns auch noch nicht 
möglich, die dl8visenrechtlichen Bestimmun
gen zu lock,ern. Daher wurd'e das vorliegende 
Oesetz geschaffen. 

Ich glauhe, auf den wesentlichen Inhalt 
des Gesetzes nicht näher eingehen zu müssen, 
da die Regierungsvorlage im AU8'srchuß ein
gehend beraten und unverändert angenom
men wurde. Neu ist in diesem Gesetz, daß 
sich im Eingang der Vorlage eine Präambel 
befindet, die aber für die Handhabung und 
Auslegung nur VOll Vorteil sein kann. 

Der c~rste Teil des Gesetzes enthält eine 
Definition jener Begriffe, die in dieslem 
Gesetz aufscheinen, ebenfalls eine Angelegen
heitt, die für das Gesetz nur zwec\kmäßig ~st. 
Auf die weiteren Abschnitte glaube ich, wie 
vorhin erwähnt, nicht näher eingehen 'ZU 

müssen. Der Finallz- l1IHi Budgetaussc'huß hat 
die Vorlage in s,einer Sitzullg beraten und 
uJlveränd2rt aIlgenommen. Ein vom Herrn 
Abgeordneten H 01111 0]' eingebrarhter Ent
schließllng-santrag wurde abgellehnt und als 
;\1in derheitsvotutn angemeldet. 

Der Finanz- lind Budgetaussehllßstellt 'so
mit ,den An t rag (liest): 
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"Der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzent
wurf (140 d. B.) die verfasls'ungsmäßige 
Zustimmung erteilen." 

Abgeordneter Honner: Hohes Haus! Dem 
Ber.icht ·des Finanz- und Budgetaussdlllsse~s 
zur Regierung1svorlage, betreffend ein Bundes
gesetz Ülber Devisenbewirtlschafhmg ist eine 
Minde'r.heit~entschließung beigedruckt, die 
von der Bundesregi,erung die· eheste Vorlage 
eineis Geset:~es verlangt, das die Vers,taat
licl1Ung Ider rösterreichischen Nationalbank 
vors·ieht. 

Über das Gesetz, das die Erfas l5ung von 
ausländi'schen Zahlungsmitt1eln - Devisen, 
Valuten und Gold - und ihre Bewirtschaf
tung durch di,e Nationalbank vorsieht, ist 
weiter nichts zu sagen. Die Notwendiglkeit 
einer ,solchen BewiI1tschaftung ist für die Zeit 
eines außerordentlichen Notstandes zweifellos 
geg'eben. E:s ist auch nichts dagegen zu sagen, 
daß diese Bewirtschaftung der Nationalbank 
übertragen wird, die satzungsgemäß für die 
Aufrechterhaltung und Sicherung der Wäh
rung zu sorgen hat. Aber eine andere Frage 
ist, wer das Verfüg'ungsrecht über di,e 
ös'teneiclüsche Nationa'lbanik hat, der ö·ster
reichische Staat oder ein Konsortium von in
und lau,sländi.schen privaten Kapitalisten, wie 
es bis 1938 der Fall gewes,en ist. Zur Zelt ist 
die Frage nach ,dem endgültigen Schicksal 
unserer Nationalballlk, nämlich die Frage, ob 
die ÖSilerreichische Nationalbank eine StaatJs
banik oder eine Privatbank sein soll noch 
imme.r nicht entschieden. ' 

Zweimal Ischori habe ich namens meiner 
Fraktion im FinanzausISchuß einen Antrag 
auf Verstaatlichung der Nationalbank .gestellt, 
zweimal haben die Vertreter der österreichi
schen Volkspartei meinen Antrag leider mit 
der 'Begründung abgelehnt, die BesitZiverhäH
n}s:se unserer Nationalbank seien noch nicht 
genügend geklärt und" man müsse daher diese 
Klärung erst herbeiführen, beziehungsweise 
abwarten. 

Die Notenbank eine·s Staates, in österre·ich 
al~o die Nationalbaruk,hat auf das wirt'Sch~it
liehe Lehen des Lan'tles den größten Einfluß, 
aber nicht nur auf das ,wirts'chaWiche Leben, 
wie uns die· Vergangenheit lehrt. nie Natio
nalbank bestimmt die Bankrate', also den Zins
fuß für Darlehen, die von ihr gewährt werden, 
lind damit auch den Zinsfuß der anderen Geld
institute. Damit bestimmt die Nationalhank 
also, ob die Geldinstitute den ihnen ange
schlos'senen Industrien und Unternehmungen 
billige oder t'eure Kredite zur Verfügung 
stellen klönnen. Es hängt also in einem hohen 
Maße von der Nationalbanik ah, ob ein be .... 
stimmter Wirtschaft&zweig aufbauen, erzeu
gen und seine Erzeugni'sse ohne Schwierig-

keiten im 1n- und Auslande abs'etzen kann. 
Die Nationalhank hat daher nicht wenig Ein
Huß aur die Gestaltung der Arlbeits·verhält
nisse, der ·Produktions- und der Lebenshedin
gllngen, also darauf, ob !die Arbeiter und 
Angestellten eine Beschäftigung finden oder 
~ll'beitslos bleiben oder arbeit'slos werden. 

[m .J ahre 1$)22, im Zuge der Isogenannten 
"Genrer Sanierung", wurde ausländisches 
Kapital zur Gründung der österreichi.schen 
Nationalbank herangezogen mit der El'klä
fung, daß wir aus eigenen finanziellen Kräf
ten eine öslerreichi'Sche Notenbank nicht 
:lcbafi'enkönne.n. Dies-es Auslandskapital war 
'schlief3lich in einem solchen Umfang vertre
ten, daß die Gebarung und die Finan~olitik 
der Nationalbank entscheidend vom Auslands
kapital abhängig waren. Wie unrichtig da
mals die Behauptung war, österreich I~önne 
aus. eigenen finanziellen Kräftell seine Noten
bank nicht aufbauen, mögen einige Zahlen 
be,weisen. Am 31. Dezemher 1923 betrug das 
Aktienkapital der in- und ausländischen 
Aktionäre zusammengenommen 43,2 Millio
nen Sc'hilling. Zur gleichen Zeit verfügte die 
Nationalbank hereits über einen Barschatz 
von 440 Millionen .schilling". Die Aktionäre 
der Nationalbank hatten also nur 10 ,PrOizent 
des Barschatzes der Bank aufgebracht, dj e 
restlichen 90 PrOlz.ent waren durch das ö'ster
reichische Volk durch Steuerlasten aufge
bracht worden. 

Die in der Zeit der Genl'er Sanierung ge· 
schaffene österreicbische Nati'onalbank war 
völlig vom Ausland abhängig, obwohl in der 
Leitung auch östeneicher saßen. Aber dies,e 
österreicher waren zumeist ·die Herr·en 
deröst'erreichischenGroßibanken, die im 
Lauf.e delr .Jahre ausnahmslos Bankrott mach
ten: die Vertreter der Zentral bank deut'scher 
Sparikassen, der ißodenkredltanstalt, der 
Creditanstalt, des Bankvereines und andere. 
Diese Totengräber der österreichischenWirt
schaft standen zuerst unter der Führung des 
damalig.en Finauzministers Dr. Kienböck 
und später unter der des Präsidenten der 
österreichischen Nationalbank,des.selben 
Herrn Kienböck. Süll es nun wieder ;so 
werden, daß die ;Führung uns,eres Noten
institutes" unserer Nationalbank, in die 
Hände von Ausländern und Bankrotteuren 
gerät? Nur die Verstaatlichung der National
bank Ikann ,eYne solche Entwicklung verhin
dern. Die Berechtigung der IForderung nach 
der Verstaatlichung unserer Nationalbank 
wurde wiederholt schon von Vertretern aller 
drei im Hause vertretenen Parteien aner
kannt. Diesbezügliche Eflklärungell wurden 
in den Verhandlungen über die allgemeine 
Verstaatlichungsaktion und auch im ;Finanz
ausschuß abgegeben. 
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Was rubel' bewegt nun die in d'er öster
reichischen VolkSlpa,rtei vorhandenen Ver
treter des Finan~kapitals, entgegen allen 
solchen Erklärungen immer wieder stur die 
Forderung nach der Verstaatlichung der 
Nationalbank abzulehnen? ISind es Einflüss,e 
ausländ'ischer, an der österreichischen Natio· 
nalbank interessierter Kreise, die diese ab
lehnende Haltung gewisser Abgieordneter und 
Vertreter ,der stärksten Partei in diesem 
Hause besHmmen? 

Morgen 'Soll vom Hause ein allgemeines 
Ve,pstaatlichullgsgesetz beschlossen werden, 
aber alle VelI'staatlichullgs.gesebze nützen 
nichts und bleiben wertlos" wenn es dem in
und ausländischen Kap'ital möglich ist, einen 
Betrieb über den Weg der Nationalbank nach 
Belielhen nicht wieder aufzubauen oder 'seine 
Ingangsetzung zu verzögern oder zu 'verhin
dem, we'il die hiezu erforderlichen Kredite 
verweigert werden ~önnten oder aber eine 
solche Verzinsung gefordert wird, die 'eine 
~'entable Betriebsführung unmöglich macht. 

E'il1e Nationalbank in privaten Händen 
könnte durch die Vorschreibung eines ii'be:r
mäßig hohen Zinsfußes eine derartige Ver
teuerung der inländischen Erzeugnisse her
beiführen, daß nicht nur jeder Export ins 
Ausland erdrosselt werden könnte, sondern 
sogar auch der inländische Absatz, weil ,eine 
verteuerte InlanQsprodukt'ion durch die 
billiger produzierende Auslandskol1ikurrenz 
geschlagen werden könnte. Ebenso Könnte 
die Nationalbank - immer vorallsg81s,et1z,t, 
sie bleibt in privaten Händen - bei der Zu
teilung von Devisen oder durch die Verweige
rung von Devisen- oder Valutenzuteilungen 
fördernd oder hemmend auf die Pmduktion 
gewisser Betriebe Einfluß nehmen. Es hat 
fast den Ans.chein, daß gewisse reaktionäre 
Pläne bei der Verweigerung der Vel"staat
Hehung unserer Nationalbank eine gewisse 
Rolle spielen. 

Wenn man die Nationalbank nicht verstaat
licht, dann macht man .iede ernst zu neh
mende Verstaatlichungsaktion praktisch Ull

wir'ksam. Die Ver1staatlichung der National
ban:k ist aber aueh nötig, um die Ansprüche 
dieser Bank an Deutschland und andere 
wirksam vertreten :zu können. Sie ist not
wendig ,zur Sicherung der österreichischen 
Demokratie, der sozialen Errungenschaften 
der Arbeiter und AIlJge,stelHen und unserer 
österreichischen U ua:bhängigkeit. 

Wenn am Tage vor der Verabschiedung 
des allgemeinen Verstaatlichungsgesetzes die 
Verstaatlichung der National:bank neue,rdings 
abgelehnt werden sollte, so k1önnte di'8s sehr 
wohl so aufgefaf~t werden, daß es sich bei der 
allgemeinen Verstaatlichungsaktion tatsäch
lich, wie vielfach vermutet wird, um nichts 

anderes als um ein politisches Manöv1er han
delt. 

Um diesen Anschein zu vermeiden. ersuche 
ich das Hohe Haus, die Minderheits~ntschlie
ßUllg auf Verstaatlichung der Nationalbank, 
die aus der gedruckten Vorlag1e ersichtlich 
ist, anzunehmen. 

* 
IBei der A b So tim m II n g wird der Gesetz

entwurf in z w ei t e rund d r i t tel' Lesung 
zum Be'schluß erhoben; die Minder
h e i t s e 11 t '8 C h 1 ie ß u n g H 0 n n 'e r a b
gelehnt. 

Es Ifolgt der 11. Punkt der Tagesordnung: 
Bericht des Finanz- und Budgetausschus'ses 
tiber die Regierungsivorlage (147 d. B.): Bun
desgesetz über vorläufige Maßnahmep. für die 
Wiederherstellung luiegsbes('hädigter Wohn
häuser (188 d. B.). 

Berichterstatter Ah~hhorll: Hohes Haus! 
Der vorliegende Ges'etzent,wurf ermächtigt 
das Finanzministerium, ,eine Ausfallshaftung 
im Ausmaß von 200 Millionen Schilling für 
Instandsetzungsarheiten ankriegsfbeschädig
ten Wohnhäusern zu übernehmen. Das Gesetz 
beansprucht keinesfalls, regelnd in die Frage 
des Ersatzes kriegsbeschädigter Wohnungen 
eingrei'fen zu wollen, im § 2 des 'Gesetzes 
wird vielmehr vorgesehen, daß ein eigenes 
Wohn:baufürderungsgesetz g1esc'haffen wird, 
und dies soll lediglich eine Zwischenlösung 
sein, .. 1m die ohnehin bereits zeitlich vorge
schrittene Bausaison zum Teil noch ausinützen 
zu können. 

Im Ausschuß wurde das ,Gesetz unwider
sprochen angenommen. Im § 10 werden mit 
der VoHziehung eine Reihe von Ministerien 
betraut, und nun besteht die Gefahr, daß es 
weg211 d,er vielen Kompetenzen, die durch· 
laufen werden müs,sen, um solche Anträge 
einzubringen, bei der kurzge:;'ietzten Frist 
nicht möglich wäre, rechtzeitig wenigstens 
noch einen Teil dieser Haftung in Anspruch 
zu nehmen. 

Ich stelle daher den in einer Parteienver
einbarung zust;ll1degekommenen An t rag, 
daß .der § 10 in der RegierungSIVorlage ge
strichen werde und an seine Stelle Ifolgende 
Fassung trete (liest): 

"Mit der VoUziehung dieses Bundesge
setzes ist das Bundesministerium für 
Finanzen im Ein'vernehmen mit dem Bun
desministerium für Handel und Wieder
aufbau und dem Bundesministerium für 
so!ziale Verwaltung 'betraut." 
üer Ausschuß unterbreitet denmach dem 

Hohen Haus den An t rag, dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(147 der Beilagen) dieverfas'sungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen. 
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Abgeordneter Dr. Häuslmayer: Hohes Haus! 
Der Rerr Berichterstatter hat die Vorlage 
mit Recht eine Zwischenlösung genannt. Wir 
hätten es lieber gesehen, wenn die Regierung 
uns einen Entwurf vorgelegt hätte, der das 
Problem des Wohnungsaufbaues vollkommen 
gelöst hätte. "Vir haben der V ürlage im 
Finanzausschuß die Zustimmung gegeben 
und geben sie natürlich auch im Hause, weil 
uns der Herr Finanzminister die Zus,age ge
macht hat, daß in der nächsten Seslsion sehr 
bald ein allgi8ll1eines "Viederaufbaugesetz zur 
Beschlußfassung ausgearbeitet werden wird. 

Der Stä'dtebund al:;; die berufene Organi
sation der Gemeinden, vor allem der Indu
striegemeinden, die ja am meisten durch 
Kriegsschäden ibetroffenworden sind, hat 
bereits zum ers1ten Entwurf des Wiederautl'
baug'esetzes ,s'eine Anträge gestellt. Es ist 
heute hier die Zeit, die Regierung, das Mini
sterium vor allem, darauf auf'lll'eriksam zu 
machen, daß 'bei der endgültigen Vorlage die 
Beschlüsse, Anregungen und Wünsche des 
Städtebundes, der leider noch nicht eine 
öffentlich-rechtliche Könperschaft ist, 'zur 
Gänze .oder mögl1ichst weitgehend erfüllt 
werden. Wir haben, wie gesagt, diesem Ge
setz unter diesel' Voraussetzung die Zustim
mung gegeben lind ich möchte VOll dieser 
Stelle aus den Herrn Bundesminister neuer
lich 'bitten, dieses Versprechen im Herbst zu 
erfüllen. 

Ich habe hier noch folgendes zu sagen. Die 
Industriegemeinden sind schwerstem; !betrof
fen. Es ist alLerhöehste Zeit, daß mit dem 
Aufbau begollnen wird, und dieses Gesetz 
gibt wenigstens di'2 Mittel in die Hand, die 
dringends,ten Auflbauarbeiten noch im Lallfe 
dieses .Jahres und, in der ersten Hällfte des 
kommenden Jahres zu vollenden. Eine end
gültige Lösung ist dieses Gesetz Hir dieses 
Problem natürlich nicht. Es iSlt sehr notwen
dig, daß endlich einmal Zehntausende und 
Hunderttausellde yon Wohnungen wieder 
soweit installdges'etzt werden, daß sie be
wohnbar sind, Die Menschen draußen in den 
Städten sehnen sich nach di'eser Wiederanf
baumoglichkeit, und ich möchte hier in 
Variation sagen: Doppelt baut, wer schnell 
baut. Soll das Wort "Wiederauf:bau" nicht zu 
einer Farce werden, müssen wir wirklich 
Hand anlegel1- . 

Ich bin immer für Kürze und darum möehte 
ieh zum Schluß den Herrn Minister bitten, 
bei den mit der Durchfiihrung dies,es Ge
sebzes betrauten Stellen den bürokratischen 
Apparat auf ein Minimum zu reduzieren. Wer 
wlie ich mehr als ein Menschenalter in der 
Verwaltung tätig ist, weiß, daU Gesetze expe
ditiv, aber auch sehr schleppend erledigt 

werden können. Hier gilt es wirklich, expe
ditiv und elastisch zu anbeiten. Das ist der 
Wuns,~h, den ich an den Herrn Finanzmini
ster richte. 

Abg. Fischer: Hohels Haus! Gegen das vor
liegende -Gesetz ist an sich lJlichts einzuwen
den. Allerdings hätten wir fünfzehn Monate 
nach der Befreiung ,etwa,s mehr ,erwartet als, 
,diese Zwilschenlösung, wie 'Sie schon genannt 
wurde. Ich habe den Eindruck, wir haben 
etwas 'zuviel Zwischenlösungen und ,etwas zu 
wenig Lö,sungen .der Probleme, die in öster
reich vorhand,e'll sind. Wenn man die Ruinen 
in all den Städten sieht, wenn man das unge
heure Wohn'llngselendsieht, dann w.irkt es 
außerordentlich befremdend, d,aß erst heute 
und auch heute so wenig beschlossen werden 
soll, um den Wiederaufbau wirklich in 
Gang zu bringen. 

Ich bin vor einiger Zeit mit 'einem K,ind 
über Land gefahren; plötzlich hat es zu mir 
ge5agt: Schau, dort ist eine echte Ruine! Die 
ganze Tragik unserer Zeit liiegt darin, daß 
diese,s Kind 'einen Unterschied macht zwi
schen echten Ruinen, also den Burgen und 
D.enkmälern, und unechten Ruin,en, den zer
störten vVohnungen dieses zweiten Weltkrie
ges. Ich denke, wir alle haben das größte 
Interesse, daß aus diesen unechten RUiill1len 
nicht allmählich echte Ruinen werden, daß' 
,sie nicht ,aIs .nen1kmäler einer Schreckenszeit 
uns allzulange ,erhalten bleiben. \ 

Nun, wir haben ,im SchaUen dieser Ruinen 
sehr viele Beratungen, KOinferenzen, Enclue
ten, Besprechlmgen übel' die Methoden des 
Wiederaufbaues der zerstörten Häuser, der 
niedergebombten und zusammengeschossenen 
Städte gehalten. Das Schweigen der Steine 
war weit stärker als das Echo a11 der Worte 
in diesen Konferenzen. Und alle diese Kon
ferenz,en und Enqueten sind trotz ihrer Fülle 
an konstmktiven und positiv,en Vorschlägen 
mehr oder minder ergebnislos verlauf,en, weil 
immer w,ieder Besitzinteressen stärker als die 
Interes'sen d,er Allg,emeinheit wareIL 

Julius Caesar soll gesagt haben, er sei lie
ber in einem Dort der Er.ste als ,in Rom der 
Zweite. Ich habe ,manchmal den Eindruck, 
daß manche Hall'sherren, die ich sonst keines
wegs mit Caesaren vergleichen will, in einer 
Wandlullo' dieses Ausspruches lieber souverä
ne Haush~2rren eines Sch utthaufens als einge
schränkte Hausherr,en eines neuen Wohnge
bäudessein wollen. Aher die Üffentlichk~it 
hat ,alles Inleress,e daran, daß Wohnbauten 
geschaffen werden. Da ,esd,er Privatinitiative, 
die ich auf vielen -Gebieten anerkenne, offen
kundig nicht gelungen ist, in diesen fünfz,ehn, 
Monaten auch nur das Gering.ste zu eneichen 
- biUe, das ist kein moralischer Vorwurf, 
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nicht ein Vorwurf des Unwillens der iBetrof
fene.n, sondern das ist nur die Feststellung, 
daß Ihei entsche,idenden größeren wirtschaft
lichen Problemen die Privatinit·iative nicht 
imstande i'st, die heutigen Aufgaben zu er
füllen -, so hesteht die Notwendigkeit, wenn 
wir wieder aufbauen wollen, hier die Be-sitz
interessen und Privatinteressen wenigstens 
einzuschränken, um zu einer gemeinsamen, 
umfassenden, die Bedürfnisse der Wohnung
suchend,en befriedigenden Lösung zu gelan
gen. Ich bin der festen Überzeugung, daß, 
w,enn wir weiter darauf warten würden, daß 
dieser oder j-ener Hausherr auch nur d.ie 
Mittel fi,ndet, auch nur die Möglichkeit hat, 
wi.eder auflzubauen, wir siehr lange we~den 
warten müssen. Ich gl:aube, hier muß ehen 
so, wie Reichsreeht Landr·echt bricht, auch 
das Recht der Ge.s.ellschaft, das Recht der 
Wohnungsuchenden alle anderen Rechte 
br.echen, '80ll1st kommen wir nicht weiter. 

Ich möchte hier keinen Antrag 'stellen, aber 
doch das dringende Ersuchen an das Parla
ment richten, sobald als möglich mit konstruk
tiven Vorschlägen für den Wiederaufbau un
serer Städte und Wohnungen hervorz.utret.en, 
und wenn ·es notwendig ist, über Eirnzel.inter
essen hilnwegzuschreit.en, um den Gesamt
interessen des Volkes zn dienen. 

* 
Bei der A h s t i 11l 111 11 n.g wird der Gesetz

entwurf gemäß dem Ausschußbericht - § 10 
in der vom Berichterstatter vorgetragenen 
Fassung - in z w e i tel' und d r i t t e r 
Lesung zum B e s chI u ß e rho ben. 

Der 12. Punkt der Tagesordnung i,st der 
Ber,ioht des ,Finanz- und Budg,etausschusses 
über die Regierungsvorlage (110 d. B.): Bun
d,esgesetz über Stempel- und RechtsgebÜ'hreln 
(Gebiihrengesetz 1946) (189 d. B.). 

Berichterstatter Brunner: Hohes Haus! Die 
Beseitigung der unvorstellbaren Schäden, 
welche die Republik durch diesen ruchlosesten 
aller Kriege erlitten hat, verschlingt unge
heure Mittel, deren Bereitstellung ebenso 
schwierig wie notwendig ist, weil VOll der 
Lösung dieser Frage unsere kulturelle, soziale 
und wirtschaftliche Gesundung abhängt. Nach 
fachkundiger Schätzung betragen allein die 
Kriegsschäden an Baulichkeiten im Wieller 
Gebiet 2 Milliarden und im ganzen Bundes
gebiet 3 Milliarden, das ist nmd eine halb.e 
Millarde mehr als die ganzen Bundeseill
nahmen des Jahres 1946, welche im Bundes
haushalt mit 2530 Millionen ausgewiesen sind. 

Die schrittweis·e Heilung der Wunden, 
welch1e uns dieser unselige Krieg geschlagen 
hat, verurlsacht im Laufe des Budget jahres 
einen ,außerordentlichen Aufwand von 584 Mil-

lionen SClhilling, der ungedeckt i,st. Regi,erung 
und P,arlament haben daher dlie Pflicht, recht
z,eitig für ,die Ers,chließung neuer Einnahmen 
zu sorgen, mn den so dringenden Wiederauf
bau un:sererz.erstörten Wohnhäuser und der 
Arbeitsstätten unser'er Ernährungswirtsdlaft 
zu ermöglichen. Dieser drängenden Ver
ptl!ichtung soll teilwe.is.e durch die vorliegende 
Regierungsvorlag,e eines neuen GebÜhreng.e
s·etzes Rechnung getragen werden. 

N amens des Finanz- und Budgetausschus
ses, welcher d'ies'e Vorlage eing'ehend beraten 
hat, hahe ich den Auftrag, di'e Annahme des 
neuen G81bÜhreng,es·etzes zu beantrag,en. weil 
der F.inanzausschuß nach reifllicher Überle
gung !ZU d,er Überz1eugung gekommen .ist, daß 
die Wti,edereinführung der Stempel- und 
Recht,sg,ebühren ·ein gangbarer Weg zur 
S.ichersteUung namhafter Staat.seinnahmen 
ist. Fast 100 .lahre lang hat ;sich in Öster
reichdas dem Gebührengesetz zugrunde
lieg·ende Abgabesystem bewährt. österreich 
i.st di'e' W.iege des Stempelmarkenwes'ens,. Die 
Erfindung dieses Systems und dess·en glück
licher Ausbau ,ist eine unhestreitbar österrei
chische Leistung, auf die die Ö'sterreichische 
Finanzverwaltung stolz s'ein kann, ,denn diese 
ihre Konzeption w,ar bahnbrechend und hat 
unserem Vaterland viele .lahre hindurch be~ 
deutende E-innahmen und zugleich sein An
s·ehen in der W'elt 'zou groß,er Blüte gebracht. 
Tch möchte bei die·ser Gele.genhe.it nicM uner
wähnt l,a'slsEm, daß die mustergültige Her
.stellung der erstmals in österri8ich erhmde
'nen und herg·estellten St.empelmarken das 
hohe Anseben der österreichischen Staats
druckerei in ,der Ranz,en Welt begründet und 
dazu geführt .hat, daß zahlreiche auswärtige 
Staa teu ihre Wertzeichen bei -cl er österreichi
schen Staatsdruckerei herstellen Heßen, 
welche sich durch ihre Musterle·istungen 
einen Weltruf ·erworben hat,a'Uf den wir alle 
stolz s·ein können. 

Es blieb dem Nationalsozialismus vorbehal· 
ten, diese angesehene und ertragreiche Ein
richtung des österreichischen A1hgabenrechtes 
wie so vielesander·e -Gute und Zweckmäßige 
österreichischer Prägart gegen preußische Ein
führungen zu vertauschen. Nach der Beset
zung österreichs durch das Deutsche Reich 
wurde das aus dem Jahre 1850 stammende 
GebÜhre:nge.setz aufgehoben. und durch 'sechs 
andere Gesetze, nämlich das EI"bschaftsteuer_~ 
gelsetz, Grunderwerbsteuergesetz, Kapital
steuergesetz, Versicherungsste'lle~ge:setr.z.:, 
Wechselsteuerge'setz und Urkundenst·eue·rge
setz ersetzt. 

Es ist ein Beweis österreichischer Aufge
schlossenheit und Anpassungsfähigkeit, wenn 
wir die Rückkehr zu alten österreichischen 
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Steuereinrichtungen mit klug.er Bedacht
na'hme auf ,die Notwendigkeiten der Gegen
wart 'lmd ohne Voreingenommenheit .gegen
über Einr,ichtung,en niehtösterreichischer Her
kunft vollziehen. 

Das zur Beschlußfass!ung vorliegende neue 
Gebührengesetz ist zwar auf den bewährten 
Grllndsät:nen des alten GebÜhrenges.etze1s auf
gebaut, berücksichtigt aber aus dem deut
schen Steuer,system die.jenigen Einrichtungen, 
welche die jeweHs ergiebi.gsten sind. Weiters 
j'st die Vorlage bemüht, die von den ver:schie
denen J3.erufskörpersehaften gemachten An
regungen zu ,berücks,ichtigen. Es war nicht 
!reicht, zw:ischen ·d,en verschiedenen Interessen 
e.inen al1seits befriedigenden Aus.gleich zu 
finden, denn die Beratungen des Finan~aus
schuSisHs durften das Hauptziel dies,es Ge
s,etzes, di,e Staatseinnahmen weitHstaehellld o 
zu verbeslsern, nicht aus dem Ang·e verl,ieren. 
Unter dem Zwang, für den Wiederaufbau die 
notwendigen Mittel ~u 'schaffen konnte der 
Ausschuß diaher nur ,irenen For'derungen der 
wirtsCJhaftLichen Kreise Rechnung tragen, 
welche ohne Gefähr.dung des Hauptzweckes 
dieses Q.esetzes realisierbar sind. 

Immerlün darf ich mit Befriedigung f,est
st.ellen, daß der gute Wille der Ausschußmit
glieder zur Berücksicht.igung der vorgetrage
nen Wünsche der Berufiskörperschaften in 
den vorg,enommenen Abänderungen der Re
gierungsvorlage d.eutlich erkennbar ist. Wo 
immer es möglich gewes,en ist, wurde den 
FOI1derungen nach Vere:inflaClh.lI!na und Ver
meidung von' Härten Rechnun~ getrag,en. 
Nach diesen einheHig gebilligten Gr.undsätzen 
hat der Finanzau's'schuß 20 Abänderungen 
der Regierungsvorlage, Ergänzungen und 
Einschaltungen heschlossen. 

Namens des FinaIlizaus-schu8ses stelle ich 
den An t ra g (liest): 

"Der Nationalrat wolle dem alweschlos
senen Entwurf eines Bunde8Jgeset~Bs über 
die Stempel- und RechtrSgebühr,en (Gebüh
r·eugesetz 1946) die verfassungsmäßige Zu
stünmung erteilen. 

* 
Bei der A bs tim mu ng wird der Gesetz

entwurf in z w e i te rund d r i t t e I' Lesung 
zum B es chI u ß e rho b e TI. 

Als nächster gelangt der 13. Punkt der 
Tag'e'sordnung zur Verhandhmg, das ist der 
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die .Regierungsvorlage (149 d. B.): Bun
desgesetz über die Aufnahmp von Anleihen 
in frem(ler Währung (190 d. B. und Zu 190 
d. B.). 

Kapital ist weitgehend 'zerstört. Die Wieder
ingangsetzungder österreichischen WirtschaH, 
insbesondere der Exportindustrie, ist für den 
Staat von lebensw.ichtiger Bedeutung, weil 
,im ZeHpunkt der Einstellung der Lebens
mittelhilfen dieösterreichische Exportindu
strie in die Lage versetzt 's,ein muß, die De
visenerlöse zu erbr,ingen, mit denen die 
Lehensmittelversor,gung der österreichischen 
Be1völkerung 'sichergestellt wer·denkann. Der 
Bedarf der österreichischen . Industrie an zu 
verarbeitenden Rohstoffen und neu zu be
schaffenden Produktionsmitteln kann nur 
durch Inanspruchnahme der Kredithilfe de,s 
Auslandes gedeckt werden. SClhon seit einiger 
Zeit sind Vorerhehungen im Gang,e, welche 
das Ergebnis gezeitigt haben, daß die Expor,t
Import-Bank in Washington Kredite an 
östeneich gewähren ,kann. Daneben besteht 
die Aus'sicht, auch von England einen Kredit 
in ·englischen Pfunden zur Beschaffung von 
Waren zu erlangen. Der vorHegende Entwurf 
eines Bundesgesetzes Ison für die IZU führen
den KredHvefihandlungen die erforderlicben 
gesetzlichen Grundlagen schaffen. Über die 
Höhe der zu erlangenden Kredite werden 
el~st ~i.e Kreditverhandlungen Klarheit ge~:n. 
Dle IHn Gelsetz,entwud genannten Betrage 
sind dadurch begründet, daß der Kreditbe
darf der österreichischen Wirtschaft -iimer
hal,b der nächsten 12 Monate, selbst bei vor
sichtiger Schätzung, das Ausmaß von 100 Mil
lionen Dollar und 15 Millionen englische 
Pfund übersteigen wird. Ich brauche nicht zu 
betonen, daß die Kreditermächtigung Il1latür
lieh nur im Rahmen des unbedingt Notwen
digen ausgenützt werden soll. Es ,j'st beab
sichtigt, die Kreditverhandlungen möglichst 
zu beschleunigen, weil ein besonderes In
teresse des Bundes daran besteht, die anlzu
schaffenden ProdukUousmittel wegen der lan
gen Lieferfristen möglichst frühzeitig in Be
stellung zu geben. 

Der F,inanzr- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in tS'einer Sitzung vom 
18. Juli 1946 der Vorberat'llng unterzogen 
und unverändert angenommen. Es wird 80-

nach der An t rag gestellt (liest): 

"Der Nationalrat wolle dem von der BUll

desregierung vorgelegt'en Gesetzentwurf 
die ver:l'a.SJsungsmäßige Zustimmung er
teilen." 

Präsi(lent: Der Herr Abgeordnete Fr Ü 11-
wir t h ist ZJum Wort gemeldet. Ich erteile 
es. ihm. (Nach einer Pause:) Abgeordneter 
Frühwirth ist nicht anwesend und verliert 
daher das Wort. 

Beriehters,taUer Frisch: Hohes Haus! Das in Abg. Honner: Hohes Raus! Zum Bericht 
der österreiehis,chen Wirtschaft arbeitende des F,inanzaus'schustSes, betreffend die iRegie-
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rungsvorlage über die Aufnahme von Anlei
hen in fremder Wäh rung, habe ich einen Min
derheitsantr.ag des Finanz- und Budgetaus
'Schusses IZU vertreten, der eine Abänderung 
d,es § 1, Abs. (2), des zitierten Gesetzes vor
schlägt. Nach § 1, Abs. (1), des zitierten Ge
set'zes soll die Bunde'sregierung ermächtigt 
werden, Anleihen in ausländ,ischer Währung 
bis zum Höchstall'smaß vom 100 Millionen 
USA-Dollar und 15 Millionen englische Pfund 
aufzunehmen oder für solche Kredite an 
österreichische Geldanstalten Ibis zu diesem 
Höchstalusmaß die Ausf.aUs:haftiUng zu über
nehmen. Nach § 1, Ahs. (2), ist die Bundes
regierung bloß verpflichtet, dem Hauptaus
schuß des Nationalrates über die ,auf Grund 
die·ses Bundesg,esetzes aufgenolllmenen An
leihen und übernommenen Garantien zu be
r,ichten. Bei diesen finanzieUen Ermächtigun
gen, beziehungsweise Kreditoperationen, han
delt es sich um eine sehr beträchtliche 
Summe. Auf den heutigen Schillingkurs um
gerechnet würden die Anleihen für den FlaH, 
da13 Isie voll aUlsgenützt werden, ungefähr den 
Betrag von 1'6 Milliarden Schillingerreiohen, 
das ist also mehr ,als die Hälfte des ganze.n 
Jahresbudgets unseres Staatshaushaltes. 

Wir halten es für ausgeschlossen; daß dals 
Parl.ament d~r Regierung ISO weitgehende Voll
machten einräumt und auf Isein Recht -
mehr noch, auf 'S,eine Pflic.ht - verzichtet, vor 
Aihschluß einer so weitgehenden Kreditope
ration seine Meirmng zu sagen un,"Ci die ent
sprechenden Beschlüsse IZU fas,sen. Es ist mit 
S.icherheit damit zn rechnen, daß ,die auslän
di'schen 1Ü1äubiger für ihre Kredite Igrößt
mögliche Sicherheiten verlangen werden. 
Aber gerade mit diesen Sicherheiten, mit den 
Pfändern, haben wir in österreich sohleclüe 
Erfahrungen gemacht. Die \Terpfändung der 
Einnahmen des Salz- und Tabakmonopols, die 
Bes,tellung ,eines Beraters und eines General
kOllllnisSiars, die Einflußnahme auf die Er1stel
lunu unseres Budgets: sie sirld uns aus der 
Zeit ,der GenIer ~S.anierung und Lausanlller 
Anleihen noch in sehr guter Erinnerung. Das 
sind Bedingungen, di,e möglicherweise mit 
der Gewährung ,solcher Anleihen auch jetzt 
gestellt werden könnten. Es scheint mir' aus
geschloslse:n, daß der Nationalrat aur die Mög
lichkeit verlzichtet, über Annahme oder Ab
lelmung solcher od'er ähnlicher Bedingungen 
zu beschließen. 

A usländisclhe Anleihen haben in der Ge
schichte der Parlamente und auch in der Ge
schichte dieses Hauses immer di'e heftigsten 
ü,iskussionen hervorgerufen, und dies ist ver
ständlich, weil doch so weitgehende Ver
pflichtungen des Staates einen ent'scheidenden 
Einfluß auf :seine ;innerpolitiscihen Verhält
nisse und seine außenpolitischen Beziehun-

gen ,ausüben werden. In den Parlamenten 
Englands und Frankreichs, unl nur Beispiele 
anzuführen, hat es gerade in der letzten Zeit 
große Diskussionen und große parlamen
tar;ische Auseinandersetlzungell über die Auf
nahmesolcher Ausllaill.dsanleihen gegeben. Es 
ist nicht einzusehen, warum gerade das öster
reichisCihe Parlament auf das Recht, in sol
chenFäUen Stellung zu nehmen, verzichten 
und der Re,gjerung 'so weitg,ehende V oUmach
ten einräumen soll. Damit soll keines,weg:s 
irgendein Mißtr,aueu gegen die Regierung 
ausgesprochen werden. Es ,ist aber nicht ,ein
zusehen, war.um sieh das Parlament der Mög
lichkeit berauben soll, noch vor Abschluß der 
VIerträge auf deren Gestaltung Einfluß z.u 
nehmen. 

Besonders ins Gewicht fällt ,dabei noch, daß 
d,er Staat nach die,sem Ges,etz Haftungen für 
Kr,edite übernimmt, die zum Beispiel von 
den ö,sterreichischen Banken ,aufgenommen 
werden und über deren V,erwendung diese 
Banken, ohne den Staat zu fragen, frei ver
füg,eu könnten und frei vIerfügen dürfem, denn 
über eine Beschränkung ihres Verfügungs
rechtes ist in diesem Gesete; kein Wort g l8sagt. 
Ferner können wir nach den Mitteüungen, 
die der Herr Finanzministier im Finanz- und 
Budgetausschuß -gemacht hat, über die ,er
langten Kredite nicht selber frei verfügen. 
Wir können sie nur zu Einkäufen in den Kre
,dit gewährenden Ländern ,verwenden, wobei 
wir wahrscheinlich manches mit in den Kauf 
werden nehmen müssen, auf das wir, wenn 
wir frei verfügen könnten, wahrscheinlich 
sehr gerne verizichten würden, denn unser 
Bedarf an demobilisierten Heeresgütern wird 
eines Tages, ich gl'aube, ,schon in absehbarer 
Z·eH, voll befriedigt sein. 

Aus allen diesen Gründen ersuche ich das 
Hohe Haus, dem A n t l' ag der Minderheit 
im Finan;z- und BudgetauSlschuß zui1JU'stim
men. Der § 1, Absatz (2), der lautet (1,L8'St): 
"Die Bundesregierung hat dem Hauptaus
schuß des Nationalrats über die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes amfgenommenen An
leihen 'Ulnd übernommenen Garantien:z.u he
richten" Isoll nach dem Antrag der Minder
heit wie folgt rubgeändert wel~den (Hest): 

"Die Bundesregierung kann Verträge .im 
Sinne des § 1, Abs. (1), nur mit Zustimmung 
des Hauptaussdlusses des Nationalrates 
a bschHeßen." 

Has heißt, der Hauptausschuß des National
rates wird nicht vor vollzogene Tatsachen ge
stellt, sondern er muß von dien Projekten vor
her Kenntnis erlangen und diesen Proje:kten 
entweder die Zustimmung erteilen oder sie 
ablehnen. 
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Wie richtig und wie Is,ehr dieser Minder
heitsantrag am Pi-atze ist, geht daraus her
v,or dai~ selbst der Vorsite.ende d-er Fraktiün 
der' stärksten Partei dieses Hohen Hauses bei 
der Diskussion des Gesetz'entwurfes im 
.Finanzaus,schuß der Meinung war, daß es 
nicht zu umgehen wäre, den HauptauS<schuß 
vürher zu betragen, weil man sonst dem Par
lament eines seiner wichtigsten Rechte he
schne1den würde. Darüber hinaus bin ich der 
AuHas:sung, daß man solche' für die Z u.k<uuIt 
österreichs wichtig-e Entscheidungen auch 
nicht einem Ausschuß 'alle:in Ülbedassen kann. 
Mag iür die Zeit, in der ctasParlament au! 
Ferien ist der Hauptausschuß das Haus ver-, . . 
treten, nach der Beendigung der Femen, 
w,enn das Haus wied-er Izusammentritt, muß 
aber .das Recht des Parlaments wieder vüll 
g,ewährle1stet sein. , 

Ich b e a n t I' a g e daher namens der Kom
munistischen Fraktiün (liest): 

"Der Nationalrat wülle beschließen: 
Im Bundesgesetz über die Aufnahme von 

Alüeihen in triemder Währung süll der § 3 
lauten: 

,(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit ,30. Sep
tember 1946 außler Kraft. 

(2) Mit der Vollz1ehung dies-es Bundes
aesetzes ist die ,Bundesregierung betraut: " t:> 

Ich 'stelle diesen Antrag deshalb, weil der 
Herr Finanzminister -erklärt hat, daß die Re
uierml'g gerade während der Parlaments-, 
ferien die notwendige Bewegungsfreiheit für 
Verhandlunuen haben müss,e - solche Ver-

::. . 
handlungen sind also. üffensichtLich bere,tbs 
im Gange, und uns über den Stand ,der Ver
handlungen aUIz_ukläreu, wäre gewiß auch 
nicht uninteressant -, damit eine genügend 
lange Frist gegeben sei und damit das Gesetz 
daher, wenn die V,erhandlungen :s,chün b1s 
30. September d~eses Jahres zu einem ge
wi'slsen Ergebnis üder zu keinem Ergebnis ge
führt haben,auch seine Wirkosamkeit ver
lieften Isüll. 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Unter
stütz.ungsfrage zu di'esem meinen Antrag zu 
stellen. 

* 
Der Prä s, i den tstellt die U II tel' s t i.i t

zu n g s fra g,e. - Der Antrag wird ni c h t 
g ,e n ü gen d unterstüt'zt und steht daher 
nic:ht in V,erhandlung. 

Sei Ider A b -s tim m u n g wird ISüdann der 
Gesetzentwurf in der Fassung des Ausschus
ses in z w e i te I' und d'r i t tel' Lesung zum 
Bes chI u ß er h 0. ben; ,der Minderheits
antrag Hünner ab gel e h n t. 

Es kümmt der 14. Punkt der Tagesürdnung 
zur Verhandlung: IBericht des Finanz- und 

Budgetaus'schusses über die Regierungsvür
lage (157 d. B.): Bundesgesetz über die 
Wiedereinführung der Weinsteuer (194 d. B.). 

Berichterstatter ~eidl: Hohes Haus! Der 
.Fillanz- 'und budgetaasschuß !lat in ~seiner 
::SItzung vom lB. Juli lt)4ö die Vürlage 157 der 
Hellag,en in VerhandLung ge,zogen. D ies,e 
VOl'lage bezweckt ,die Wiedere.initi.llr.ung {fes 
österreichischen Weinsteuerges'etzes vüm 
Jahre Hll IJ, :das d:llI'ch lelle ueutsclle Reiclls
rinanzverwaltung mit' Wirksamkeit vo.m 
1. April 1t)i)\:} aufgehoben würden war. Die 
WieaeDeinlührung hat s,ich aus staats.fitllan
zieHen GrüllJdenals nütwendig erwiesen. D.Le 
Weinrsteuer hatte sich 'seinerzeH r,asch ,ein
o'elebt und die Handh-abung des Weinst,euer-
::.. . 
glesetzes vüm Jahre 1t)1t) haUe zu kemen 
nennenswerten administrativen Schwr1erig
keilen getührt. 

Es ist daher zu erwarten, daß die Wieder
eimühnmg d-er Weinst,euer ebenso. J'leibungs-
10..;3 vor SIcn gehen wird. nie Bel.astU'llg, di,e 
sich lür laie weinst811erpfLichtig-en War-en er
uibt erscheint den heutigen Verhältnissen 
:Ilrg~ll1els,sen. Aulier der 8teaer ist eine Kon
trüllgebiihr 'zu entrichten, und ZJw,ar 'soll diese 
tür jeden zur Versteuerung gelangenden 
Hektüliter 50 Groschen, .bei steuerfreien Ab
fertigungen 30 Groschen je Hektülit'er be
tragen. 

nas alte Vün'echt der Weinhauer, daß der 
gebräuchUche Haustrunk Steuerfreiheit ge
niel~t bleibt auch nach ,der Wiedereinführung 
der ~Veinsteuer rbestellen. In diesem Zusam
menhange habe ich ,als Berichterstatter den 
Herrn Bundesminister für F,inanzen ,gebeten, 
in der Durchführungsverür.dnung alles zu ver
meiden, was bei der Zubilligung der Haus
trunkmenge zu unnötigen EftschweI1ungen 
führen könnte. Der Herr Miruster hat dies 
auch ,zugesagt. 

Im Verlauf der VIerhandlungen haben die 
Abgeordneten R u p p und Genüssen zum § 2 
des wiedereinzuführenden Weinsteuergeseuzes 
beantragt, daß di,e Steuer nach Pun:ld a) 
1·10 S pLus 0.90 SAufbauzuschlag und im 
Punkt b) 12 S plus 8 S Au~bauzuschlag be
tragen süll, wübei der Aufbauzuschl.ag bis 
31. Dezember 1948 hefds,tet ist. Damit wird 
einem Wlill'sche der Weinhauerschaft entspro
chen. Al,s Be.gründung wird 'angeführt, daß 
der vürgeslehene Steuersatz mit dem Aufbau
z,uschlag zwar mümentan tragbar erscheint, 
die Verhältnisse 'sich aber im Laufe der Zei,t 
so ändern könnten, daß der Aufbauzuschlag 
nicht mehr tragbar i'St. Der ,Herr Finanz
minister hat -auch dieser Abänderung zuge
stimmt. 

Der Finanz- und Budgetaus'schuß hat die 
Reg,ierungsvürlage mit der beantragten Än-
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derung angenommen. Ich stelle demnach den ßericLltersltatter Rupp: Hohes Haus! Der 
An t r ,a g (liest): \'orliegende Hegierungsentwurf bezweckt, die 

"Der Nationalrat wolle dem angeschlos- ßillheoung der Grunderwerbsteuer wieder 
'senen Gesetzentwurf die verfassungslffiä- d·em österreiol1ischen Recht :zu unterwerfen. 
f3ige Zustimmung erteilen." Früher wurde nach Schenkungen lmd bei 

* 
Bei der AboS tim m u n g wird der Gesetz-

81ÜlWUrf in z w e i t e I' und d r i t t oe r Lesung 
z.um Be s c h lu ß er hob e n. 

PUlll{t 15 der Tag,esordnung lautet: 'Bericht 
des Finanz- und Budg,etausschusses über die 
Regierung:,worlage (151 d. B.): Bundesgesetz 
über die Wiledereinführung der Punzierungs
pflicht Jn öste'rreich (Pullzierullgspfiicht
gesetz) (195 d. B.). 

Berichterstatter Obrutschka: Hohes Haus! 
Der vorliegende Gesetz,entwurf, der im Fi
nanz- und lBudgetausschuß in seiner Sitz.ung 
v,om 18. Juli 1946 beraten wurde, betrifft die 
Wiedereinführung der Punzierungspflicht in 
österreich. 

Das tGesetz lautet (liest): 
,,§ 1. (1) Die Anordnung über die Befreiung 

\'011 der PU-llizierungspflicht vom 27. Septem
ber 1944, Minister,ial-blatt des Reichswirt
schaftsministerimus, Seite 328, wird aufge
hoben. 

(2) Die tbis zum Inkrafttreten dieser A'llord
lIlmg in Geltung gest.andenen Reehlsvorschrif
tt'l1 treten wied.er in Kraft. 

§ 2. Mitt ,der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist das Bundesministerium für Fi
nanzen betraut." 

Durch diese,s Gesetz soll der gute H.uf der 
österr,eiehischen Edelmetallwaren im In- und 
AusL.ande gewahrt und aLm eine Schädigung 
y,erhindert werden. 

Der Finanz- und Budgetaussclluß hat die 
Regi~erungs,vorlage angenommen. In Namen 
dieses Ausschusses stelle iClh den A nt rag 
(l,iest) : 

"Der Nationalrat woUe dem Entwurf de,s 
PUllizierullgspflichtgesetzes (151 d. B.) die 

emgeltllchell und unentgeltlichen Übertra-
gungen \'on Liegenschaften eine Immoblliar
g-eötLtu e~ngehÜlben, und !zwar war diese in 
jeaem Lanue verschieden. ,Di,e:3e Verschieden
heitsoll jeizt behoben werden, indem eine 
einheitliche Grunderwerbsteuer eingeführt 
werden soll. Nach dem deutschen Hecht 
waren früher vieLe Gruppen befreit. Die ge
steigerten finanziellen hrIordernisse unseres 
Staates bringen es· aber mit sich, daß diese 
Befl"eilUugen ·eingeengt werde'l1 mÜSisen. Die 
Grenze der Steuerfreiheit liegt hei ~ 6000 S. 
Zur Vermeidung von Häl'ten bei Ausge
bombten und Kriegsbeschäd-igten ist ein be
sonderer Paragraph in das <Gesetz 'eingefügt 
worden, so datS man ,bis zur Schaffung einer 
neu,eu Ex,istenz steuerfrei b1eibensoll, wenn 
man zu schwerem Schaden gekommen i'st oder 
seine Exi,stenz verlor·en hat. Auoh die Sied
lungsgenossenschaften sollen berücksichtigt 
werden. Weu11 sie ihre Siedlungen der 
Kri'egsereigni<Slse wegen nichtausbailleu konn
ten, soll ülllen nun ,eine Steuerbegüllistigung 
·zuteil werden können. Auch hinsichtlich der 
Landwirttschaft soll es zu einer Änderung 
kOmmel1. Früher galt hier ein :Richtpreis und 
nUll wird ein erhöhter Einheittswert vorg-e
sehen und e,~n g·ewi·s,ser Betrag vander anfal
lenden Höhe abgezogen. Bei Grunderwerben 
im Wert von 30.000 S aufwärts werden 4 Pro
zent ein,g,ehohen. Einige andere :kleine Ände
rungen sind durch das österreichitSche Recht 
bedingt. Es wird ersucht, auoh diese zu g,e
nehIQ,igen. 

Icl:~ :stle11e also im Namen des F,inanzaus
schusses den A 'll> t I' a g (Hest): 

"ner Nationalrat wolle dem angeschlos
senen Gesetz.entwurf die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen." 

* 
verf.~ss'ungsmäßig.e Zustimmung erteilen:' Hei ·der A b ,s tim m tU n g wird der vorlie-

* gende Gesetzentwurf ,in .z w e i te rund 

Bei der Albstimmung wird die GesetlZe's
vorl.age in z we ,i t e rund d r i t tel' Lesung 
b e s chI 0 s ,se n. 

16. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht 
des Finanz- und Budtgetaus<schusses über die 
R,egierungsvorlage (100 d. B.): Bundesgesetz, 
betreffend Änderungen des Gmmderwerb
steuergesetzes vom 29. März 1940, D.eutsches 
R G. BI. I S. 585, und der Steuerverein
fachungs- Verordtnuntg vom 14. Sept,ember, 
1944, D,eutsches R. G. BI. I S. 2G2 (Grulld
erwerbsteuernovelle 1946) (196 d. B.) 

d r i t t ,e I' L,esung zum B ,e s chI II ß e r-
hob e n. 

Der 17. Punkt der Tagesordnung ist der Be
richt des Finanz- und Budgetausschusses Ülher 
die Regierungsovorlage (158 d. B.): Bundes
gesetz über Änderungen auf dem Gebiete der 
direkten Steuern und der Unl'satz.steuer 
(Steuerämlerullgsgesctz 1946) (203 d. B.). 

Berichterstatter lUayrbofer: Hohes Haus! 
Die Regierungsvorlage 158 ·d. B. hat den 
Zweck, Änderungellauf dem Gebiete der di
rekten Steuern und -der Umsatzsteuer durch-
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zufUhr,eu. D 1e Abs~cht be~teht darin, Be~tilll- I h~ute kein U~he~lll1lis lll~hr, d~ß die ~reise ~ür 
lllungell d~r, noch III .~I'aH ~.tehenden rewhs-Id~e le?en:3WlchtIg'st~n Dlllge !a;:;t wochentllch 
deutschen Ge'se~ze uber Emkomme:nst,euer, ellle ,SteIgerung erfahren, lungegen müssen 
Körperscb:aftssteuer, Verlllögensteuer und Wll' festhalten, daß die Löhne nicht gleichen 
Umsatzsteuer -durch solche zuerls,etzen, die ScnrItt ,aamit h.alten. Die Löhne sind mit den 
dem ö'steneichischen R,echtsempfinden und Preisen nicht mehr in Einklang zu bringen. 
den österreichischen Rechtsverhältni's,sen bes- Bis heute 1st es nicht gelungen, jene Linie zu 
Iser entsprechen, ferner Gesetzesbestim- finden, wonach die Lölme ,einerseits die Exi
mungen ,auszumerzen, die typilsch national- ,stenz des ArbeHenden .sichern, anderseits 
sozialisüschem Gedankengut entstammen, aber eine wirkliche Stabilität der Preise ge
und schliefJlich vielfach geäu13erten Wünschen währleilstet wird. Da diese LiI1ie uicht g,efun
nach Bese.itigung von drückenden Härten und oOen werden konnte, war die Lohnsteuer mit 
nicht mehr trago,aren Begünstigungen Rech- :ctem AufbaUizuscMag für einen großen Teil, 
nung IZU tragen. In di,es,er Richtung bewegt ich glaube, man kann es ruhig sagen, für den 
sich auch der im AllSlschuf~ zmr Beratllllg ge- gröbten Teil der Arbeiter und Ange,steUten, 
,stellteAntrag d,er Abgeordneten Doktor eine wll'klichschwer'e Bellllstung. W,ir wollen 
p ,i t t e r man n, NI ü 11 n e r, H 0 n n e r und aber auch anderseits die Schwierigkeiten un
Genossen, daß bei unbeschränkt Steuerpflich- seres Staatshaushaltes nicht über,s,ehen und 
tigen ,bis zu einem Jalmeseinkonuuen von nicht verkennen, daß alle .diese ungeheuren 
i3b~9 Schilling - wie es in d'er Formulierung Mängel und Schäden, .die wir in den Dörfern 
dels nun vorhegenden Gesetzestextes heißt - und Städten, ja ,in jeder Straße und ;in jedem 
die Einhebung des Aufbauzuschlages ZlU ent- Betriebe, aberllluch in den kl,einsten Haus
fallen. habe und daß bei Einkommeil von halten wahrnehmen kÖ'nnen, behoben werden 
3600 S bis 4799 S der Aufbauzuschlag im sollen und Idaß ,auch .darauf alle Menschen 
Durchschnitt der HäUte d'er Progression ein- warten. Wir wollen ferner feisthalten, daß 
gehoben werden soll. Abg,eOlidneter R u p P viele dieser Mängel wwhrscheinlich ohne 
hat Befreiung,en, beziehungsweise VeDgünsti- oÖüentliche Beihilte nicht zu behehen sind, 
gungen bei der EinkommeIl'steuerveranlaglUng so daß wir schon sorgsam darauf achten 
für .E:inkünfte aus ,der Lmd- und For,stwirt- müssen, daß soweit ,als möglich ,auch in dieser 
schaft beantragt. Sämtliche diese Anträge Notzeit das Ibudgetär.e Gleichgewicht aufrecht 
wurden vom Ausschuß ,angenommen und sind ,erhalten werde. Wenn wir den Aufbau
in dem nunmehrigen Text der Gesetz.elsvor- zuschlag gielten ··lasoSen wollen, wollen wir 
lage, die dem Bericht ,des FinaIllz- und Bud- aber hinzufügen, daß er in erster Linie von 
getausschusses ,angeschlossen .ist, berücksich- den zahlungskräftigen Per,sonen geleistet 
tigt und ,eingebwut. Belzüglich weiterer, im werde. Wir ,begrüßen daher den einstimmigen 
Laufe der Dehatte vorgebrachter Anregungen Beschluß, wonach auf Grund dieses neuen 
und geäußerter Wünsche hat der Bundes- Stell.1leränderungsge'setzes ,ein Jahre.sbezug VO!l1 

minister für Finanzen in Aussicht ,gestellt, 1400 S st,euerfrei sein wird. Das entspricht 
sie geleg,entlich ,später beabsichtigter Novel- einer monatlichen Entlohnung von 116 Sund 
Herungen d,er gegenständl,ichen Gesetze be- einem Wochenlohn von 28 S. Wir begrüßen 
rücksichtigen zu wollen. aber auch den Entfall des Aufbauzuschlages 

:Der Finanz- und Budget,ausschuß 'stellt 'SO- be.i einem J,ahre:s·einkommen bi,s IZU 3600 S. 
mit den An t rag (liest): Aber gleichzeitig oder zunündest geIlJau so 

"Der Nationalrat wolle dem angeschlos- lebhaft wollen wir bedauern, daß ein von uns 
senen Gesetzentwurf die verf'assullgs- vorber,eiteter Antrag zurückgestellt werden 
mäßige Zustimmung erteilen." mußte und daß wir ihn ,erst bei einer ge

leg,eneren Zeit, also dann, wenn er auch vom 
lClh mache noch aufmerksam, daß auf Finanzministeriumaus als durchführbar be-

Seite 5 des vorliegenden Ber:ichtes im Ab- zeichnet wird, abermals einbringen können. 
schnitt F des Gesetzestextes, Artik,el VII, bei Frauen vom 40. und Männer vom 60. Le
der A.uflzählung einer Reihe von Paragraphen 
die Zahl 10 z:u entfallen hat. Das ist die b,e-nsjahr, an sollten in die Steuergruppe II 
Konsequenz eines ,der gestellten Anträg,e und 
ist bei der D rucklegmng des Berichteis über
sehen worden. 

Abg. FeI'dinanda .Flossmauu: Hohes. Haus! 
Dieses Steueränderungsgesetz müssen wir 
unter Jene Gesetze e'inreihen, die für die ar
beitstätige IBevölkerung von ganz besonderer 
Bedeutung sind und daher auch mit einer ge
wissen Spannung erwartet werden. Es ist 

nach Idem Deuen geänderten Gelsetz einge-
reiht werden, was der Steuergruppe III von 
früher entspräche und womit sie von ,der 
Ledigenste'ller befreit wären. Ich möchte hier 
ansdrü~'klich hetonen, daß dieser Antrag von 
den süzialisHschen Albgeordneten vorber,eitet 
und auch vorgebracht wurde. Ich betone dies 
mit allem Nachdruck mit Rücksicht auf den 
Berichterstatter des "K'leinen Volk!sblattes", 
damit diesem Herrn nicht 'abermals ein 
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kle,'iner bescheidener Irrtum unterlaufe. Wir 
werden im geeigneten Zeitpnnkl 'aHf ,dipsen 
Antr,ag' Izurüe,kkommen. 

Zu di,etRem Steuf'rändenmg::;ge~etz. mü,~:-;eJl 
~vir daher mit Be.dauern fpststellen, daß €I::"; 

~mmer noch Merkmale aus j8'll:er Zeit enthält, 
m welcher den Arbeit's1ätigen durch Gewalt 
und niciht mit Recht d:ie ·schWienst.en Opfer auf
erlegt werden konnten, 'Und daß ,sich letzten 
Endes diese Opfer nicht zum Wohle, 'sondern 
zum Verd~rhen unseres Volkes 'ausg,ewil'kt 
habei!. ills Ist g.anz 'eigeiliarlig ~ ,al1(~h ·das soll 
hi.er ,heute ausgesprochen wel'dell - ,d'aß ill 
dieser Zrit, wo es gelungen i:ü, e:in.e Unl,ahl 
von FralIen in die Kl'iegsnmscl1illerie hinein-
7Juzwällgen, man in dieser männermordenden 
Z~itdies,e arheit'stät,igen Frauen gleichzeitig 
Illlt der Loll'fls.leuer der Ledig0ugruppe bela
stet hat. Wir wissen .g!allZ genau, daf~ dif':-ie 
z~ei großen ~nänneJ'mordenden Kriege Ül 

pmer Gener"ahon den ungehem'en Frauen
iibersehuß hervorgebracht 'hahen; das wird 
auch riickhaltslos von allen SeHen anerkannt. 

. Es wiI~d ~lber mlch die Froauenleistung hier 
1111 Hause 1mmer mehr gewül'digt, \li<~ht nur 
von den Fr<liuen, 'sondern ,auch VOll den Män
n·em. ES! wird auch festgehalten, daß fast in 
keinem !Betrieb der Industrie di,e Frauen
arbeit mehl' wegzudenken wäre. Aber trotz 
allem wird man in ,den kommellden .JahrPll 
dip A u,:;,wSrkung dieses Frau.enüherschuss,es 
nicht wettmachen können. Di,e Statistiken 
aBer dazu berufenen Ämter werden immer 
wieder eine a.nsteigende Zahl VOll heruf's
täUgen Frauen ausweisen. Vor ganz we
rügen Tlägen haben wir einer Tageszeitung 
entnethmen können, daß man sieh .ernstlich 
damit beschäftige, in österreich eine FraJuen
akademie 'ZlU gründen und zu schaffen. Man 
will die :Frauenberufe durch besoJ1dere A us
-biLdung festigen und den Fr,auen neue Berufe 
eröffnen. Man wendet sich in dies,em Artikel 
an die Fr.auen, die über Spnachkenntni!sse 
verfügen, und ,sichert ihnen eine besondere 
Aushildung 'zu, damit sie befähigt we\'1den, als 
Dolmetscher oder Fremdenführer Verwen
,dung zu fißlden. Wir sehen also, daß fLlr eine 
geramne Zeit das Lied rwird v,erJStUll1l1len 
müssen, darS man 'so gerne ertönen li.eß, wo
~ach für die Frau der einzige würdi'ge Beruf 
1st: Hausfrau und Mutter zu sein. Die Frau 
wird mit bestem Wlillen die,sen !Beruf nicht 
erfüllen können. Ich möchte diese Tatsache 
mit wenigen Zahlen unterntreichen. ZlUm Bei
spiel filuden wir hei der W:ien,er Ge,biets
krankenkass,e im Bereich der Arheiter mit 
dem Stand vom 31. Dezember 1945 bei einem 
Alter von 19 Jahren rund 15.000 Mä'llner und 
etwas über 10.000 Frauen, bei der AHe11s
gruppe von 20 his 24 Jahren etwas über 

7000 Mänue!" llnd über 8000 FrmlPll. In den 
\\,piterpil AltprsgruppelJ Vef\8Chiebt ~ich rl,c}S 
pill ganz kle-ill1 wenig zugullsten der Mäuuer, 
\l1ll aber' ISChOIl Ibei der Gruppe nach 35 Jahreil 
wieder an'l'Justeigen zum Nacl1tel1 'Oder ZU~ 
gUll'sten - wie Sie wolten - der Frallt~ll. 
Die End~umllle aber ~~rgjlbt, >daß wir bei der 
Wjener Gebietskrankenkasrse im Bel'e,ich der 
Arbeiter ,allei.n über li)6.000 Männer und rast 
75.000 Frauen, -also :35 PrOllent Fram'lI V()~I 

der GelsamtsUI111ne habtm .. 
Noeh kraSISer ist da.s Verhältnit-i im Here;!'!1 

d(~r AngestelUen. AUDh hier sehen wi,. hpj 

der Alter:-gruppe Hl 3000 Männer und fa,:-;t 
7000 Frauen, bei det' AIlen;~ruPJJe 20 bj~ :.H 
knapp 3000 Männe/' und 11.000 Frauen rund 
,so geht da1s weiter, an·d der Durchschnitt PI"

gibt hei der Gesumtt->lllHme-- ich will hip!, 
nieht alles vortragen - die ZahJ VOll 5;~ Pro
zent Frauen im Bereich der Ang.estelltNI. 

Dazu muß ich aber betonen, dafJ dals nur 
für die Gebietskra'lllkellkas'se Wien gilt, d,if~ 

wohl ,die gröf3te Kr.ankenkasse ist. Aber mdwlI 
ihr gibt es .immerhin nooh ,andere Krankell
kaissen, und neben diesen bei den Kranken
kassen 'geführten Frauen gibt es 110(',11 das 
große Heer der öffentlichen Ang.estellten, wo 
ja schon ,immer ein ziemlich gl'Oß,er Teil an:~ 

Frauen hesbanden .hat. . 
Nmt wird wohl tdJUrcl1 di!e he.iden ersler

wähnten V811h8lssenmgen des Gesetzeo~ für 
die jüngeren Gruppen eine gewi::;s,e Linde
rung eintreten, d,a ja die MinderbesoMeten, 
also die jünger,en Alters'stufen, aus der Lohn
steuer herausfallen. Bei den Frauen aber, 
die nieht mehr ,in ,einem Familienverba.nil, 
allso bei den Eltern leben, sondern wirklich 
einen ,s.elbständigen Haushalt als alleinste
hen-de Frauen ~zu führen hahen, sehen wir, 
daß zum Hei8Jpiel 24.000 beschäftigten Män~ 
nern in der Lohnkiasise I 4200 Frauen 
ge'genüberstehen. wa's einem Prozentsat,z von 
17'5 BIÜSpdcht. Noch deutlicher wi~d di,e Be
lastung der Frau dnrch die Aufr.echterhaltullg 
der Lohnsteuergrupp.e lohne Rücksicht auf 
das Alter. Wenn wir diese Zlahl ansehen, fin
den wir von 9300 Frauen 37 Prozent in del' 
Lohnklasse 1. 

Diese wenigen Zahlen sollen einen vor
läufig-ern ß,8IWeis für die Berechtigung unseres 
Antrages erbringen, d,en wir eben iSO bald 
allS möglich wieder vorbr,ingen und gleich
zeitig die Fr.ageaufrol1en werden, daß die 
StellerbemeSisung der berufstätig.eu allein
stehenden Frauen einer Korrektur unter
zogen werden muß. 

Aber schon heute wollen wir das Finanz
ministerium um die Ausarbeitung einer Ver
ordnullig ersuchen, wodurch eine landere 
\schw~r getroffene Frauengrupp,e Berück.sich-
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tigung findet. Kriegerwitwen ohne Kinder, 
also alleinstehende KriegerwitwBn, kommen 
in die Steuergrnppe II des Steueränderungs
gesetz.es. Frauen aber, deren Männer nicht 
eingerückt waren, welche raber auch durch 
Kriegseinwirklmg, zum Beispi,el durch Bom
benabwurf, getötet worden sind, genießen 
diese Begünstigung nicht. Diese Frauen wer
den ganz einfach, wenn sie k:inderlos ,sind, in 
die Steuergruppe I, also so wi,e die ledigen 
Frauen, übernülut und ,es bedarf einer be,son
deren Eingabe,einelS besonderen AnlSuchens, 
des Beschreitens eines langwier~ge!llJ Amts
weges, damit es e1ner IsolClhen Frau gelingt, 
so behandelt zu werden, wie di,e Krieger
witwen, deren Männer durch Kriegsein
wirkung ums Leben gekommen sind, a1so den 
Kriegerwitwen gle,ichgestellt zu wer.den. Wir 
,ersuchen daher das Finanzministeri'llmum 
Ausarbeitung einer di,esbezüglichen Veroi'd
mmg, wonach eine Regelung getroffen wird, 
daß die erstgenannten Frauen im Belange 
ihr,er Steuerleistung den Krieger'witwen 
gleichgestellt werden. 

Zum Schluß me:iner Ausflührungen möchte 
ich betonen, daß alle Regierung'sstellen, Mini
'sterien und lande re Stellen bei allen Ges,et,zelS
vorlagen sich ernsthaft vor Augen halten 
mögen, ,daß sch,ueßlich und ,endlich die Mehr
heit der östene,ichi,schen Hevöllkerung nun 
einmal die Fraue.n bilden und auch der 
Wiederaufbau unserer schwer gepriHten Hei
mat nUf unter der Mitarbeit d,e,r verstä'ndigen 
Fmu, die wieder neue Opfer lauf sich nehmen 
muß, durchgeführt werden kann, ja daß \vir 
unser kostba"es Gut, das i,st unsere .Jugend, 
der F,ührung unserer Frauenarrv,el"traue,n, 
mUssen. 

W-ir können die Frauen l.lll~erel' Heilllat 
llic1lt allein mit Worten würdigen, sondel'll 
wir müssen dias mit T,aten tun. Mit Taten 
müSlsen die LeilstU!n.gen der Frauen Ig,ewlirdigt 
werden, und in 'UnsererOesetzgebung süll bei 
allem, und wenn es noch so kleinlich ,ist und 
110ch so ull'seheinbar erse,beinen mag, immer 
und überallzullI Ausdruck kOlllmen, d.af~ die 
Regierung bei der Vorbereitung von Gesetzes
vorlagen wüklich VOll dem Ged,ank,en der 
Gle,ichbereC'htilgung der Ge,sehlechter, 'so wie 
PS in unserer VerfaSSl1l1g verankert ist, sieh 
leHen läßt. Dann werden wir dem Ziele zu
streben, daß Ös.terreich ein Staat für die Frau 
und die Frau für dies·eu Staat sein wird. (Bei
raH bei den S07.iali,sten.) 

* 

Es folgt Punkt 18 der Tage,sordnung: Be
richt des Finanz- und BudgetJa'llsschusses über 
die Regieflul1lg,svorlage (150 d. B.): Hundes
gesetz über eine Änderung des Garantie
gesetzes (Garanticgcset'z-Novelle) (197 d. B.). 

Bericht.erstatter Rupp: Hohes Haus! Es liegt 
um'l ein'e Regierungslvorlage vür, wonach der 
im Garantiege'Seltz vorgesehene Betrag VOll 
50 Millionen SchilUng auf 100 Millionen 
SClhilling erhöht werden süll. Laut ,d'em Ge
setz vom 7. August 1945 war ein Betrag von 
50 Millionen 'Zur Verfügung gestellt. 8 Mil
lionen Schilling hat das Finanzministerium 
bereits verallisgabt. W'eitere 30 Millionen 
Sehilling' sind al's zu befürwortende Dar
lehen vorgesehen, sodaß nUr mehr 12 Mil
lionen 8chilling für diesen Zweck zur Ver
fügung stehen würden, Bedenken wir nun, 
daf3 bei der a'11lsteig,?nden Kurve der Bes,se
fung der Wirtschaft nüt meihr Ansuchen zu 
rechnen ist, südaß dieser Betrag sehr bald 
ersr:höpIt Isein wird. Es, ikann auch darauf ,hin,.. 
gewiesen ,werden, daß durch diese Unter
stützung sehr viele lebens'wichtige Betriebe 
in österreich in Gang .ge:'ietzt worden g,ind. 
Daher jJ:;'it eine weitere Handhabung dieser 
Untel'Sitützung empfehlenswert. 

Aus diesem Grunde hat der Finanz- und 
Budg·c:dausschuß einstimmig den Beschltd3 
gefatH, diese Vürlage gutzuheißen, und 'ste,llt 
sümi't den A n t rag (1 ie'st): 

"Der Natiollalrat wolle ;dem von der 
Bundesreo'ierll'ng vorgelegten Gesetzent
Wli rr (1 50t:> d. B.) ~ die vedas;llugsmäßige Z,u-
sti mmullg erteileIl." 

* 
Bei der A b~' t i III mUll g ,wird die Vorlag8 

ill Z W p i t e r 'und d I' it t e r Lesung zum 
B ',8 'S e h I lt ße I' bob e ll. 

Punkt Hl der Tagesol'dnung lautet: BericJhl 
des AUSS:0!llusses für Unterricht über die 
Regierungsvorlage (tOD d. B.): Bundesver
fa'sSiungsgesetz, betreffend' diE' Vern.ich'tung 
Vüll o ruck- und! \Bildwerken nationalisÜ'zia
listisch'211 GE'haltes oder eilles den alliierte)l 
Mächten I'eindli(~hen Charaktersl (Literatur
I"('illigUllgSg(,!Sl'tz) (18ß d. H.). 

Berichterstatt8l' Fl'isdl: Hohes Haus! Der 
Nationalrat hat bereits im Frühjahr das Lit,~
rat'llrreinigungsgesetz besehloss8n. Es wurde 
dann dem Alliierten Hat vor.g~legt. 1)er Alli
ierte Rat hat zugestimmt, wenll wir pirrige 
Abänderungen vornähmen. 

Der UnterriclÜ'saussclhuß hat sich HUll da
Bei der A bs tim III u n g wird der Gesebz- mit beschäftigt und. hat zwei Abän,d,el'ungell 

entwurf in der vom BerichterstaUei' vorge-\ im Sinne d?s AnHerten Rat,~s vorgenommen. 
schlagenen Fassung in z w e i te r lLnd cl r i t- Bei der dritten aber hat der Ausschuß ein,el1 
te r Lesung zum B es chI u ß e I' h o.b e n. I Bellarrungsbesehluß ge faßt. Es handelt sich 
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im § 4 um folgende Stelle (liest): "Desgleichen 
kann das Bundes'lllinisterinm für Unterrieht 
im Einvernehmen mit demBundesministerium 
für Inneres natürlichen oder ,iUl'istisclH~n 
Personen im Interesse ihrer öffenUichen 
Tätig'keit die Zurüdkbehalhmg abliefernngs
pflichtiger Erzeugni~l.3'e gl2st,atten und ihnen 
die Bedingungen der Verwahrung und Be
nützung vorschreiben." Die Alliier'ten ver
langten die Streic1llilmg dies-es Abschnitteis. 

Der Unterrichtsausschuß hat den Behar
rungsibeslchluß gefaßt rund stellt somit dren 
An t I' a g (liest): 

"Der Nationalrat wolle dem rangeschlos,
senen Ges'etzentwurf die vedas'sungs
mäßige Zustimmung erteilen." ' 

Ahg. Fis('her: Hohes Haus! Es ist im all
gemeinen nicht 'Sehr sympatisClh, erwachsenen 
Menslchen überhaupt irgendeine Lektüre zu 
verbieten. Wenn es nur mündige und ver
nünftige Menschen auf der Welt gähE', würde 
man wahrs'Clleilllich viele andere Geset'ze 
nicht bra'uche'll, und eiS< wäre dann absÜ'lnt zu 
Ampfe1hlen, daß man überhaupt nichts ver· 
bietet. Andlerseits 'S'e'hen wir, daß auch dem 
Apotheker ve-rboten ist, gewisse Hifte an 
jed'ell zu 'verkaufen, >cllaß dafür zum minde
sten R8Izepte notwendig sind, die von einem 
Arzt all'sgestel'lt 'sind. Die Wil~kullg der 
nationalsozialistischen Literatlll' war zum 
Teil viel ärger als die der Gifte, die in den 
Apotlwk:>n verkauft werden. Allerding"s muß 
man raucll die Vorkehrrllllg trf'ffen, ,d'aßmall 
solch'e Bücher gegen Rezept l:ese'n kann, in
dem mall Personen, die mau mit Recht für 
immun gegen natioualso'zialilsHsCihf:' Literatur 
hält, die Möglichkeit gibt, solehe ,Literatur ht'i 
sich zu haben und' zu lesen, weil sie sie ra ueh 
7.lI St,udienzwecken brauchen, ·zur Agitatioll 
gegen faschistische Hedan1kengällge usw. Ich 
hallte es also absolut für berechtigt, dai~ diesrt' 
ii'bertriebene Forderung' der Alliierten abg'e
lehnt lind d1aß die Möglichkeit gegeben wird, 
daß als immun betrachtete Personellr Isolche 
Literatur bei sic.h behalten dürfen und sie 
studieren 'können'. 

Ich möchte aber gleichzeitig erwählH'Il, daß 
in der Sitliung vom 20. März 1946 ein EnbclILie
ßungsantr,ag eingebracht wurde, dreI' ·einstim
mig vom ganzen Haus angenommen wurde. 
Dieser Entschließungsantr,ag laut.et (liest): 

"Die Bundesregiefiung wird aUIgefol~del't, 
in einer der nächsten Sitzung,en des Natiollal
mtes eine Regierungsvorlage eillZlubringen, 
die in ähnlicher Weise wie beim Liter,atur
reinigungsgesetrz auch gegen sämtliche anti
semitische und Isoll'stige dem Rals,sen- oder 
Nationalhaß dienende Schriftwerke einschrei
tet. " 

Nun scheint es mir absolut zweckmäßig, 
daß dies,e gmusliche antirsemiti'sche Literatur, 
die der Ideologie deisNationalsozialismus so 
viel Vorschub geleistet hat, endlich ,einmal 
,aas österreich hinausgesäubert wird. Ers war 
dies die e!instimmige Meinung d'es ganzen 
Hauses und di,e Entsehließung wurde auch 
einstimmig rangenommen. Aber nach den 
näohsten Sitzungen ,sind weitere vergangen 
uudes ist kein solcher Gesetzentwurf vorge
legt worden. Ich möchte ,also schon ersuchr~n, 
daß wir unsere Demokratie, unser Parlament 
ernst nehmen und daß rdaher ,in absehbarer 
Zeit ein solcher einstimmig empfohlener Ge
'setze'ntwurf vorgelegt wird. Denn wir sollen 
nicht auf ,einen W,eg schlittern, daß man Be
schlüsse und alles mögliche 'annimmt,dann 
aber verschwindet das in einer Schreibtisch
lade und damit ist allerserledigt. Ich möchte 
also allen Ernstes die,sen rGesetzentwurf ur
gieren. 

* 
Bei der A bs t ,i 111 mUll g wird der Gesetz

entwurf nach Feststellung der Anwes,::,nlleil 
von mehr als der Hälfte der Mitglieder mi t 
der erforderlichen Z w eid r i t tel m eh r
h ei t in z w ei te rund d l' i t t e r Lesung
zum B eiS c 11 l,u ß e rho ben. 

Es kommt der 20. Punkt der Tage'sordnullJ~ 
zur Verhandlung: Bericht ders Verfassllllgs
ausschusse's über die RegieNmgsvorlage (161 
d. B.): Bundesgesetz, womit das Gesetz VOIll 
29. Aug-ust 1945, St. G.Rl. NI'. 147, über die Lell
klung des P1apierverbr.auches für Druckvwe'ckf' 
(Papicrverbrau(~hs-Lellkullgsgm;('tz) abgeän
dert wird (201 d. B.). ' 

Berl('hterstatterill Krollt>s: . Hohe~ HaL1~! 

Die Provi'Sorische Staatsregierung h:tl inl 
Augrllst 1945 ein Gesetz über die Lenkung 
des Papierverbrauches H.lr Druckzwecke be
selüosiSen und zunächst die Geltungr::KLauer 
dieses Ges,etzes bis ;)0 . • Juni 1946 ,beschränkt. 
Die Tats1ac.he, daß auch heute noch, speziell 
in der ZOlle Wien und Niederösterre:ich, ein 
fiihlbarer Mangel an Rotationspapier herrscht, 
deI' es geboten erscheinen läßt, die greif
haren Vorräte so zu lenken, daß sie nur Zei
tungen, ZeitsduUtelJ und Druckwerken zu
gängig gemacht wefiden, deren Wichtigkeit 
anerkannt ist, hat die Bundesl'egierulli! V'2r
anlaßt, uns eine Novelle vorzulegen, 'deren 
Zweck es ist, die Geltungsdauer bis ~1. D ,p

z e III be r 1946 zu verlängem. 
Der VerfalssllLug'sall'Slschuß hat sielt mit dip

seI" Regiel'llIlgsvorlage in den Sitzul1'gen vom 
12, und 19. Juli befaßt und hat die Meinung 
zum Ausdruck g,ebracht, daß die prakUsClhen 
Erf.ahrungen gezeigt haben, daß die bisherige 
Form der Lenkung nicht aUIS~ereicht hat, den 
anges~rebten Zweck zu erfüllen. 
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HOIhes Haus! Da,s Wort Pap.ier hat oft einen 
verächtlichen Klang, a'her Papier ist nicht 
hlof3 Papier, es ist Träger von Meinungen und 
( ledanken, Träger des Willens, lund wenn wir 
t'illmaI so weit sind, daß unsere Produktion 
iiher die Hedürfn:i's:be.friedigung selbst hinaus
g'eht, k,alln ,es wertvollstes Austausch mittel 
.für lIns sein. Der Ausschuß legt daher Wert 
darauf, daß wir über die .zeitweilige Lenkung 
hinaus zlleinN str·aft'en Papierbewütschaf
lung gelangen. Der AluSischuf3 bat beschloSiSen, 
deI; Regiemmgs'Vorlage zuzustimmen und der 
/{üe:kw.irkllng des Gesetzes ab 1. .Juli ebenf,alls 
die Zustimmung zu geben, um zu vermeiden, 
daß Iz.wischen dem Außerkl'afttreten des alten 
Ges-etze,g und dem heut.ilg.en Entwurf eine 
Lücke eintritt. D:er Auss0huß hat ferner in 
einer E In> t s e h li e ß u n g di,e Reg,ierung 
aulfgel'ordert, bis längstens ;~1. Oktober 1H46 
ein Gesetz über die Bewirtschaftung von 
Papier vorzulegen. I,n diesem Rahmen ::-;011 

phebaLdiogst eülie zentrale iLenkung der 
Papierproduktlion, der Bewirt.sch,aUung und 
der Pr.eissetz'U'ng eingeführt werden. 

fm AuUr',age des Verfassunglsaus:SClhus>ses 
slelle ich daher den An t rag (Uest): 

"Der Nationalrat woHe beschließen: 
1. Dem angesehlossenen Gesetzentwurf 

wird die ZUlsHmmullg erteilt. 
2. Die beigedruckte E n t s chI i e ß u n g 

wird ang.enommen." 

* 
Hei der Ab·s t i III m fU 11 g wird der Gesetz

entwurf in zw·e i t er und d l' i t te r Lesung 
y;um B e s c h 1 u ße rho ben u.nd die E n t
sc h I ~i e ß n n g des Ausischuss·es an gen Q m
men. 

Der 21. Punkt d'er T.agesordnung i-st der 
Bericht des Verfassungsaus,schus8'es über die 
Regiemlifig'svorlage (148 d. 8.): Bundesg,esetz, 
womit das oGes.ebz vom 10. Juli 1945, St. G. 
BI. NI'. 59, über die Überleitung in die öster
reichi,sche 8taatlsbürgersC'hait (Staatsbürger
schafts-Überleitungs,ge'setz) ,in der Falssung 
der 2. St.aatsbürgeJ'ischaft.s-Überleitungsgesetz
novelle abgeändert wird (3. Staatsbürger
schafts-tJberleitungsgE'setznovelle) (166 d. 8.). 

Ber,ichterlstatter Horn: Hohes Haus! Die Re
gierung,svodage, übel' die ich zu berichte.n 
habe, beinhaltet eine teilweise Abänderung 
des Staatsibürgerschafts-Überleitungsgesetzes 
in der Fassung der2.Staatsbürgerschafts-Über
leitungsges·etznovell~. Diese bes-agt im § 2 
und 2 a, daß die österreichische Staatshür.ger
schaft ·durch Abgabe einer Erklärung erlangt 
werden k,ann. Diese Erklämmg war mit 
14. Juli 1946 befristet. Der § 4 dieser Nov-elle 
besagt, daß die Staatsbürgerschait, die auf 
Grund politilscher Delikte entzogen wurde, 

wiedererlangt werden kann, wenn ·ein. diE's
be'züglicher Antrag gestellt war. Auch dies~ 
Antrag.stellung ist mit 14. Juli 1946 befristet. 
Um nun Personen, die sich derzeit noch in 
Gef.angenschaft befinden, die Möglic.hkeit zu 
geben, die österreiölüsche Stlaats'biirgerschaH 
wieder zu erlangen, besagt die neue Re.gie
l'llllgsvorlage, daß diese F6st im ersten Falle 
bis ;H. Dez·ember 1946, im zweiten .Falle bis 
30. Ju.ni 1947 erstreekt WiNi. i)er Veda,s
iwngsaJuS'schuß hat die Regiel'Ungsvodag(~ 

olme Debatte angenommen. 
Ich stelle !lUIl namens des Vedassllllgsaus

schusses den An t rag (liest): 
"Das Hohe Haus möge dem vodiegendpll 

Regierung,sentwurf die verfa8'sungsmäf3ige 
Zustimmung erteilen." 

* 
Bei der A ob ,s ti tu III II II g w.ird der vorlie

g.ende Gesetzentwurf in z w e i te rund 
d r i t t e r Le.s.ung zum B es eh tlu ß. erhoben. 

AllS 22. Punkt .cl·er Tlagesordmmg folgt der 
Beric.ht >des V,erfassungsausscllU'sses iiber die 
Hegierungsvorlage (129 d. B.): Bundesgesetz. 
i'tber die Besorgung der Ge8(~häih~ .ler ob(~r
stCIl BUlldesverwaltullg (169 d. B.). 

BericlüeI~statter Dr. Perllter: Wenn sich der 
Nationalrat heute noch e-inmal mit dem Ge
setz übel' die Besorgung der Geschäfte der 
o'bensten Bundesoverwaltung befaßt, 'So geht 
das lauf da.s Verlangen des Alliierten Rates 
zurück, wonach hei der Auf1zählung der KOlll
petenzen des Verlkehrsministeriums die Worte 
"der LUlftfahrt" gestrichen werden solleI1-
Die Regierungsvorlage in der neLLen Fas·sung 
trägt dies·em Vedangen Reohllung. Bs muß 
daher noch einmal ein Be-schluß des National
rates eingeholt werden. Wenn das Gesetz in 
der neuen Form langenommeni'st, bJ"iaucht es 
nicht mehr dem Alliierten Rat vorgelegt zu 
werden. 

Der VerfasSlungsausschuß hat dieser Vor
lage zugestimmt 'und 'stellt somit den A n
tr a g (lie·st): 

"Der Nationalrat wolle d,em in 129 d. B. 
enth1altenen Entwurf des Bundelsges·et1zes 
über die Besorgung der Ge'Schäfte der 
Üibersten BundesiverWlaltung die verfas·
s,ungsmäßig,e Genehmigung erteüen." 

Alhg. Fischer: Hohes Haius! Das vorliegende 
Ge·setz ordnet die Kompetenzen der verschie
denen Ministerien und leitenden Stellen. Es 
wäre für einen Humor,i'sten einer Ispäteren 
Zeit einmal sehr interessant, im einzelnen 
zu studieren, wie hier Kompetenzen zum 'Teil 

. nicht nach sachlichen Erwägungen, sondern 
sethr sorgfältig ·abgewogen nach prarteipoli
tischen Erwägungen .aufgeteilt worden ,sind, 
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Ich möchte darauf aufmerklsam machen,daf3' Gründen eine Minderheit. Ha::;, wäre weit über 
der Alliierte Rat ersucht hat, daß aus den alles Formale hinaus ein Präzedenz.fall des 
Kompetenzen des Verkehrsministeriums die Verzichtes auf den demokl"iatischen Weg. 
"Luftfahrt" .gestrichen wird. Ich meine, für 
uns muß das Parlament eine noch höher,e In
stitution ,sein ,al,s der Alliierte Rat. Ich mache 
darauf raufmerksam, daß das Parlament in 
seiner Sitzung vom 29. Mai 1946 eine Ände
rung der Kompetenzen gerarde betreffend das 
Verkehrsministerium beschlossen hat. Wenn 
man also dem Wunsch des Alliierten Rates_ 
willfahrt und ,qemg6mäß dem Ministerium 
eine Kompetenz entzieht, dann kann man wohl 
nicht umhin, einen Beschluß des Parlamentes, 
unseren eigenen Besühluß, ebenfalls ernst zn 
nehmen und nicht darüher einfiach hinweg
sehreiten. 

Das Parlament hat am 29. Mai auf Antrag 
des Abgeordneten EIs er beschlossen (liest): 
"Zum Zwecke der einheitlichen Lenkung d83 

Verkehrswes'ens wird die Bundesregierung 
aufgefordert, Maßnahmen 'zu ,ergreifen, um 
den Kraftwagenfernverkehr dem Bundesllli
nisterium für Verkehrswesen zu unterstellen, 
und zu diesem Zweck ein Straßenverkehrs
amt ,im Bundesministerium für Verkehr zu 
errichten, dem .die Zusammenfassung und 
Leitung des Personen- und Güt.erverkehrs mit 
Kraftwagen zu übertragen ist." 

Ich kann es mir errsparen, die sachliche 
Argument'ation für diesen damals angenom
menen Antrag zu bringen, denn diese Argu
mentation wurde Ischon damals ausführlich 
gebrracht. Man erwidert uns, daß es sich, bei 
der damaligen Ahstimmung um ,eine Zufalls
mehrheit gehandelt bat, und leitet darwus das 
Reeht ab, 'sic,h über diese ZufaUsmehrheit ein
fach :hinwegztllsetzen und 'So ,~u tun, als hätte 
dras Parllament diesen Beschluß nicht gefaßt. 
Da.si'3! meiner Meinung nach absolut unzu
lässig, und das wär,e ein ,außerordentlich ge
l'älwlicher Schritt auf dem Wege mm Ab
weichen von der Demokratie. 

Man kann eine Zufallsmeillrheit korrigieren, 
aber mir dadurch, draß das Parlament selbst 
jn der betreffenden Sache einen landeren Be
Iseh l'uß faßt. Eine andere Korrektur ist un-' 
möglich. Es kann nicht ein Aus'schuß,es kann 
nicht d:ie Regierung, ,es kann nicht irg,endeine 
Partei sich einfach fIber Beschlüs5e des Par
l,amentes, hinwegsetzen. 

Ich halte das für eine laußerordentlich 
el'lls.tc FI\age. Das 1st nicht ,einfach eine For
malität. Denn wenn man ge-statten würde, 
einfach zu erklären: das war eine Zufalls
mehrheit, dJal'über setzen wir uns hinweg! 
dann kann man morgen ,erklären, daß Ihinter 
der Mehrheit nicht mehr der Wille des 
Volkes stehe; das ,sei aus dipsen und jenen 

Ich mö;hte daher mit allem Nachdruck die 
Mitgliedlr dieses Hauses, die Mitglieder der 
iVlehrheitsparteiel'suchen, folgendes zur 
Kenntnis zu nehmen: Wenn Sie der Meinung 
sind, da Sie eben Melmheitsparte.isind, das 
sei eine zufällige Abstimmung gewesen, dann 
gibt es nur einen W,eg: die,se Abstimmung im 
P,arlament zu korrigieren. Wir halten es aber 
- ich wiederhole das - für unmöglich, daß 
das BI,att der österreichischen Volkspartei 
schon am nächsten T,ag .geschrieben hat: diese 
Abstimmung werden wir nicht zur Kenntnis 
nehmen. Abstimmungen des Parlaments sind 
von lallen ,zur Kenntnis zu nehmen, ,sie sind 
für alle verpflichtend. 

Ich f,ordere im Namen des Parlament,s und 
der Demokratie, daß, wenn man Beschlüsse 
korrigieren will, dies nur im Parlament, nicht 
aber an irgend einer anderen Stelle geschieht. 

* 
Bei der A ,b s tim m u n.g wird die Ge

setzesvorlage in z w ei t e rund d I' i t t e r 
Lesung zU!m Be s c 11 1 u ß e I' hob e n. 

Der 23. Punkt der Tagesordnung ilst der 
Bericht des VerfassungrsauS'schuSls,es über die 
Regierungsvorlage (154 d. B.): Bundesverfas
sungsgeset'z, womit auf dem Gebiete der all
gemeinen Verwaltung Bestimmungen getl'of
fen wenlell (173 d. B.). 

Berichterstatter Ing. Strohl: Hohes Hans! 
Mit diesem BundesverfasrSungsgesetz ,sollen 
allif dem Gebiet der allgemeinen Verwaltung 
Bestimmungen und hinsichtlich der ISicher
heitsdirektoren in den Ländern VorkehrungeIl 
getroffen werden. Dieses Vedassungsgeset,z;' 
beizieht sich auf d.as Gebiet der allgemeinen 
Sicherheit. Es ist uns klar, daß Ruhe, OI~d

nung und Sicherheit d.ie unerläßlichslen Vor
aussetzungen für eine gedeihliche Ent'wick
lung in jedem Staatswesen ,sind. Man darf 
aber von dem Gesetz allein -sich noch n ich t 
den Erfolg -erhoffen, sondern erst durch die 
Arbeit, durch den Ge1st der D.ienstorgani
sation werden die Fflüchte gezeitigt, die mall 
dem Gesetz zubilligt und die man von ihm er
wartet. Dieser Geist darf aber nic,ht von Will
kür getragen sein, sondern von dem gesunden 
Rechtsempfinden und dem unbedingten Ord
nungswillen des österreiclüschen Volkes. 
Viele Schwierigkeiten, die uns heute beim 
Aufbau entgegenstehen, wär,en leichter zu 
überwinden und vielleicht schon überwundelI, 
wenn sich lauf dem Gebiet der öff.entliehen 
Sicherheit ausschließlich und unlJl"einllußt der 
österreichis,ehe Wllle !hätte auswirken könlleu. 
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Wir müssen daher auc,h in dielsem Zusam-I wis,sen tnteresses entbehrt, daß in dem 
menhang den Wunsch äußern, .daß die uns kl'iegswirtsohaftlichen Ermächtigung,sgesetz 
zuges,icherte staaUiche Souveränität auch ehe- die parlamentarische Mitwirkung vorgesehen 
stens de f,actozuerkannt ,werde. Durch dieses wurde. Zu dieser parlamentarirschen Mitwir
VerfUissungsgesetlz soll eine Div,ergenz zwi- kung ist e,g nicht 'gekommen, .da ja bereüs 
schen dem Behörd,en-Üherleitung'Sigesetz dels 1918 durch den Zusammenbruch der Monaf
Vorjahres und dem Artikel 102 ,des Bundes- clüe die damaligen Verfas'Sungsverhältnisse 
Verfassungsgesetz8Is beseitigt und bereinigt ihr Ende gefunden habeu. Das kriegswirt
werden. Nach dem Behörden-Überleitung's- schartliche Ermäohtigung,sgesetz .ist :aber 
gesetz wurde die Kompetenz der Reichsstatt- durch dias VerfaISlSungs-Übergangsges'etz vom 
h,alter ,auf Sicherheüsdirektor,en in den Läu- 1. Oktober 1920 in der Fassung des Bundes
Jern übertragen. Die,se ~icherheitsdirek- gesetzblattes N r. 368 vom Jahre 1925 über
tionen sind nun wieder der beim Bundes- nommen worden, ,das heif.1t, e'8 ilst zweifellos 
ministerium des Innern erric.lüeten General- in Krruft geblie'ben. 
direktion für die öffentliche Sicherheit unter-
stellt. Nach dem Bunde,s-Verflassungsg8ls,etz, Es i,st nun hoch an der Zeit, mit diesem 
Arti1<el 102,,- f,allen aber die,se Agenden als Re.siduum ein Ende zu maChell. HaiS läßt sich 
unmittelbare Agenden der Bund8isverwaltung um so leichter ,dlwchführen, weil die Bundes
in die veniassunglsmäßige Kompetenz der verfalSlsung vom Jlu:hl'e lB2B ~lle Vorsorge ge
Lalldeshlauptleute.' troffen hat, mn ,der Regierung im Falle eines 

Das geg(~llständliche Gesetz bedeutet daher 
(~inc Einschränkung der verfassungsmäßigen 
Hecllte der Landeshauptleute. Die Länder
konf.erenz des Vorjahres hat aber dem Geist 
dieser Vorlage ,zugestimmt und anerkannt, 
daf3 die Verhältnisse di,es,e Regelung el'
lleischen. Wir wollen ,a'ber damit ausdrücklich 
l'eststeHen,' daß durch dieses Ges,etz di.e ver
rl1J~sung:Sllläß.igell Rechte der Landeshaupt
leute nioht länger hf'schränkt bleibe/l sollen, 
:üs .. e,s die VerhäLtnbse erfordern. 

[n d.i.es.em Sinne hat der Verfasisllllgsaas
sc·huß ,am 12. Juli 19.:!<) die Ue'setzesvorlage 
a ngenom men und b e a n t rag t (lie,gt): 

"Der Nationah'at wolle dem Gesetzent
Wllt'f (154 d. B.) die verfass'l1ug,smäßig,e Zu
stimmung erteilen." 

* 
Bei det' Abstimmung steHt der Präsidellt die 

Anwesenheit der Hälfte· der Abgeordneten 
fest. Die Vorlage' wird sooann mit der ·erfor
derlichen Z w eid r i t tel m ehr he i t in 
z. w e i t e rund d r i t t e r Lesung zum B e
s e ,11 1 U ß e rho ben. 

Der 24. Punl{t der Ta.gesordnung lautet: 
Bericht des Vel'fIUlslsung)saus'schusses üher die 
Regierungsvorlage (153 d. B.): BUlldesverfas
sungsgesetz, womit das Hesetz vom 24 .. Juli 
1917, R. G. BI. NI'. 307, aufgehobe:1l wird 
(181 d. R). 

Berichterlstatter l .. mlwig: Hohes Haus! Übel' 
das krieg'swirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 
besteht bereits eine reiche juristische Litera
tur. Das kriegswirtschaftliche Ermächtigungs-
0'8setz wurde im Jahre 1917 erlassen. Ich habe 
in den Bericht den Text dieses Gesetzes nur 
deshalb aufgenommen, weil·es nicht eines ge-

staatlichen Notstandes Aktionsmöglichkeiten 
zu geben. In dem Berichte sind ,auch die be
treffend,en BestimmungeIl der' Blmdesver
fassung angeg'eben. 

Der VerfasSlung,s'a.:uSlSchuf3 hat die Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung vom 12 .• Juli 
194G angenommell LInd 'Rtpllt ,-somit den 
A In t [' ag (lie,st): 

"Der Nationalrat wolle dem in 153 der 
Beilagen enthaltenen Gesetzentwurf die 
vel'fassung,smäßige Zustimmung erteilen," 

A'bg. Wt'ikhart: Hohes IHau~! Kaum jemals 
zuvor ist ein Gesetz so entg,egen seinem 
eigentlichen Sinn und seinem eigentlichen 
Zweck ausgelegt worden, wie das s-ogenannte 
kriegswirtsohaftliche Ermächtigungsgesetz 
vom 24. Juli 1917. Obwohl ,der Text ausdrück
lich lautet (liest): "Die Regierung wird er
Illächtigt, während der Dauer der durch den 
Kr.i~g hervorgerufenen auß·eror,dentlichen 
Vel'hältnisse durch Verordnung die notwen
digen Vel,füg1ungen zur Förderung und Wie
der.aufrichtung des wirt,sch'aftlichen Lebens, 
zur Abwehr wi rt,scha Hlicher Schädigungen 
lmd zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrung,smitteln und :ander,en Bedarf.sg,egen
ständ,en 'zu treffen", hat man den Sinn des 
Gelsetzes mit bewußter Albsicht mißbr,aucht, 
denn formal hätte die,ses Gesetz niemaLs die 
Möglichkeit g.eboten, di·e Verf3.'ssung lAl än
dern, nie die Möglichkeit geg,eben, verfas
sungswidr,ige Notverürdnrungen ,am Laufenden 
Band zu ~a\brizieren. 

Dieses Gesetz 'Wurde auftrag'sgemäß von 
·einem r,eakHonären Juristengehirn aufge
,stöhert, nur 'zu dem Zweck, der Arbeiter,s'chaft 
in -diesem Lande den demokratisch-par1amen
tarischen und verf1as>sung!smäßigen Boden zu 
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ent1ziehen. Dll). diesen RechtsbJ1uch zu lega
Hsieren, ,säitzte man Isich im tiefsten Frieden 
auf e.ine Ermächtigung, ,die nur für den 
K riegs~ustand Berechtigung hatte. 

Das kriegswirtschaftliche Ermäc.htigungs
gesetz vom 24. Juli 1917 wurde von noto
rischen F.einden der Demokratie hervorge
holt, um ausschließlich gegen die Demokratie 
in Anwendul1ggebnacht zu weflden. Der Herr 
Abg,eordnete F r i IS C h hat ,sich Üll Laufe der 
gestrigen Debatte ein für allemal, wie er 
sagte, diagegen verwahrt, d1aß wir es noch 
immer wagen, von den Jahren 1934 bis 1m18 
zu l',eden 'und dl3lnit die österreichische 
Volkspartei in Verbindung 'ZIU bringen. Er hat 
sich auch gegen den bereits weltbekannten 
Ausdruck A'lI'strofa'schismus verwahrt und auf 
die Rede llllseres P,arteifreundes Ur. Kor e f 
in einer Art Antwort gegehen, d1e von uns 
nicht Ischweigend hingenommen werden 
kann. Dr. Korelf hat ausdrücklich erklärt, 
dlaß erhoffen wolle, d.aß s,ich lilier im Senat 
der Demokratie niemand betroffen fühle. Er 
hat In seiner ihm eig,enen und vornehmen 
Art mit keinem WOl·t die österreichi'Sche 
Volkspartei, .ia nichteilllualdie . ChrLstlich
soziale Partei -- obwohl d.afür Oründe genug 
vor,banden wär,en - in,ügendeiner Form er
wähnt. Trotzdem wurde auffällig bemerkt, 
d.aß von 8eiten der Mehrheit des Hauseis eine 
große Aufregung, eine eigenartige Nervosität 
zu vprzeiehnen wal'. (Widerspruch bei der 
ö;.;tplTof',iclüsehen Volk,sparteti.) Ich habe vor 
lllir eillen Samllleiband liegen, (Zwischen
rufe) Hilderausziige aus der Zeitschrift 
ues Heimatschutzes, genannt "Wehrfront". 
I tl der Folge 48 vom 1. Dezember 1934 
finden wir auf der Titelseite die Überschril't 
"Die Wegbereiter des österreichisehen 
Faschislllus' (Rufe: Hört! Hört!) und sehen 
darunter und auf elen anderen Seiten pro
minentePolitiker und Wortführer des' 
gegenwärtigen politisch2n .Lebens abge
bildet. (Neuerliche Hört! Hört!~Rufe.) Bei 
der Betr,achtung die'ser Bilder und der 
dai'lmter stehenden Namen .ist mir die Ner
vosität ,einiger Herren wohl begreiflich. Aber 
es ändert nichtls an der T,atsache; es ist die 
hi.g,torische Wlahrhe:it, ,daß der Ausfrofaschis
mus der Wegbereiter des NationallsoziaHslllus 
in österreich war und weder ein hysteri,sch'2S 
Geschrei noch lendenlahme Beteuerungen 
können diesen Tatbesta:nd ändern. (Lebhafter 
Widerspruch hei der österreicllisch en Volks
partei. - Zwi,schenruf: Sie hätten Geschichts
profes'sor werden sollen! - Der Prä si den t 
gibt ,das Glockenzeichen.) Zutiefst ist diese 
Wahrheit im österreichischen Volk verankert. 
(Neuerliche Zwischenrufe.) 

Präsident:· Harf ich den Redner bitten, 
zum Gegenstand zu sprechen. 

Abg. 'Veilihart (fortset1zend): Bei der Be
handlung, beziehungsw.eise Aufhebung des 
EI1lnächtigungsgesetze,s müssen wir es klar 
und deutlich -sagen: das krieglswJirtschaftliche 
EfIlnächtigungsges,etz hat dem Faschismus in 
österreicJh Tür und Tor geöffnet, und viele 
Herren, die es damals mit Freude gutge
heWen haben (starke Unruhe und Zwi-schell
mte von seiten der österreidüschen Volks
partei) oder aber auch zu feige waren, ,da
ge,gen laufzutreten, stehen heute wieder im 
ofrentlichen Leben und tun ISO, al,s ob sie 'stets 
die Demokratie mit ,dem großen LöUel ge
gessen hätten, und 'Sie sind sehr verschnupft, 
wenn man :ihrell 'beteuerung,svollen demokra
tischen Versicherungen nur welliig GI.aubell 
schenken will. Wir glauben wohl, daß e:-; 
manchen Herren heute unangenehm ist, tdarall 
erinnert zu werden, und wir verstehen des
halb mICh die zur Schau getragene Nervo~itüL 
(Zwischenmfe von g.~itell der Österreichi
schell Volkspartei.) Wenn gestern erklärl 
wurde, daß sich die Mehrheit de~ Hallses eill 
für allemal verbeten haben will, davon zu 
reden, so nehmen Sie von uns 'schlicht und 
einfach l1ur Kenntnis, daf3 wir .im Kamp\' 
gegen den F,asc!üsmus für das demokrrahilsche 
österreich schon seit F'elbruar 1934 die 
größten Opfer gebmcht habeIl. (LebhaftAl' 
Beif,all bei den Parteigenossen.) Wir werden 
Ullsere Kämpfer und Märtyrer, wir werden 
einen Koloman Walli,sch, einenG,eorg Weise I, 
einen Karl MÜllJichreiter und lalle ,die vielen 
anderen nie vergessen! Nioht nur wir, son
dern die g,anze Welt weiß, daß der Faschis
mus in österreich .im ,Jalwe 1934 die Demo
kratie blutig zensohlagenhat. nie ganze W E'lt 
spnicht mit Ehrfurcht und Bewunderuu,g VOll 

dem ungleichen Kampf, den d,ie österre.ichi
sehe Aflbeiterschaft gegen den Austrofaschis
mus geführt hat. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang zu!' 
KI,arstellung und auch zur Ehre unsere~ ges
tern vom Herrn Abgeordneten F r 1 '5 C h ge
nannten Genossen Dr. Otto Bauer einige 
'Sätze aus einer Rede in Erinnerung rufelI, 
d,iehier be.i der Behandlung dies,es Ge,setze.s 
wohl passend und '·zutreffend 'Sind (Zwischen
ruf: Das ist Mißbmuch! - Unruhe.) und die 
am Parteitag der Sozialdemokratischen P.artei 
im Nov'emher 1932 und vor emer W,iener 
Vertrauensmännerversammlung ,3IIn 10. März 
1933 zitiert wurden (liest): "In dies,er 
Lage rings um uns, wo wir gleichsam 
umzirigelt sind vom Faschismus, wird es 
die große, schwere, aber desto ruhmvoUel'e 
Aufg,abe der österre.ichischen Al1beitel'schaft 
sein, österreich als eine Insel der Demokratie 
'zu erhaUen,als ,eine Insel der Freiheit mitten 
in diesem faschist1schen Meere. In dem 
Augenblick, in dem sich Europa wieder in 
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zwei feindliclle Lager ZiU .spalten droht - auI 
der einen Seite aie f,ascl1istischen St,aaten 
Deutschland, Italien iund Ungarn, auf der an
deren Seite das demokrati,sche Frankreich 
mit seinen östlichen Bundesgenossen -, in 
,cLies'em Augenblick :steht österreich vor einer 
~chicksalsschweren Entsoheidung. Der Fa
soiüsmus im Innern - dalsbedeutet die Ein
beziehung österreichs in d.as faschLstische 
StaatenbÜlldnis und das würde dann in ,einer 
nahen oder fernen Zukunft bedeuten, dai~ 
wlir, '&0 wie wir ;im Jahre 1914 auf die 
Schlachtbank geschickt worden sind für den 
R'llhmund die Größe des Hauses Hahsburg, 
dann einmal auf die Schlachtbank g,esohickt 
würden für ,den Ruhm und die Größe der 
Herren Ritler, Mussolini und Horthy." (An
haltender 'starker Beifall bei den Sozi,aHsten.) 
Heute sehen und wi,s.sen wir, wie wahrhaft 
prophetisch diese Worte gesproohen wurden, 
und nach :solohen Worten, getragen und ge
leitet von einem Verantwortungsgefühlson
dergle,ichen, wollen Sie luns RoUaschisten 
nennen? (Leibhafte Protestrufe bei der V olks
partei: Nicht desw,egen! - Der Prä s:i den t 
gibt d,als Glockenzeichen.) Empfinden Sie 
nicht, daß dies ,eine arge Herausforderung ist, 
die VOll uns nicht 'schweigend hingenommen 
werden kann? (Lebhafte ZwisClhenrufe und 
Lärm.) 

Präsident (das ,Glockenzeichen gebend): Ich 
bitte um Ruhe, und den Herrn Rednel' er
sllche ich zum zweiten Male, 'zur Sache zu 
sprechen! 

Ahg. Weil\:hart (fortsetzend): Der Herr Ab
geor.dnete F r i s c h meinte, man ,soll ,mehr 
vom Frieden reden und im Frieden handeln. 
Ihre gestr!ige .Rede w,ar dazu wahrlich nicht 
angetan. Die ganZie Welt weiß, daß die 
Besten der österreichischen Arbeiterschaft im 
Kampf gegen den Faschismus, im K,amp! für 
die Demokratie und .die Verf.assung lin diesem 
Land ihr Leben lassen 'Und Tausende, ja 
Zehntausende sohon im Jahre 1934 in die 
Kerker und AnhaHel,ager wandern mußteTl. 
(Stal'ker Betlfall bei den Parteigenossen. -
Wider'spruch bei der österreichi,schen Volks
partei. - Der Prä s ,j den t gibt das Glok
ken ze,i Cihen.) Das kriegswirtschaftliche Er
mächtigungsgesetz hat das Seine dazu'beige
tragen, daß wir in den Jahren 1934 als die 
E:ntl'echteten, al,s die Ausgestoßenen einer 
(J esellsch a Uso rdlllUng degr:ad j,e ['t wu rden. . . . 
(Starker Lärm - Zwischenrufe bei der öster
l'eiohiSIChen Volkspal'tei.) 

Präsident' . (das. Glocke.l1lzeichen gebend): 
feh bitte iUm Ruhe! 

Abg. Weikhal't (fortsetzend) ... war al'so 
mit ~nlaß Idazu, uus, die Verfechter e,iner 

demo.kratischen V,erfassung, in die Illegalität 
zu drängen. Wir fühlen uns deshalb absolut 
nicht als Hochverräter, denn Hochverrat 
halben die andern geübt, indem sie uns des 
Freiheitsrechtes beraubt haben. (Stürmischer 
Beifall bei den Sozi'aUsten.) Es muß ausge
spr.oohen werden, daß das k~ieg,swirtschaft
liehe Ermächtigungsgesetz mit ein Anl.aß dazu 
war, daf~ Hitler im März 1938 ein nicht mehr 
demokr,ati:sches und darum doppelt wehrloses 
österre.ich widerstandslos bes,etzen konnte. 
(St'arker Beifall bei den Sozialisten.) W,enn 
heute dieses verhängni'svolle ,Ermächtigungs
gesetz ,aufgehOlben wird, so geht ,eline Forde
rung breitester BevölkenmgssClhichten in Er
füllung. W,ir wollen bei dieser -Gelegenheit 
der Hoffnung Ausdruck geben, daß wir in 
Zukunft nie mehr in die Lag,e kommen, Ge
setzesmißbräuche jener Art dulden zu 
müssen! (Stürmischer, l.anglanhaltender Bei
fall Ibei den Sozialisten.) 

Abg. Koplenig: Die Aufhebung des kriegs
wirtschafHichen Ermächttgungs,gesetzes, die 
jetzt zur Behandlung steht, ,ermöglicht uns, 
einen Blick auf die Schwächen ,der ersten 
öste.rrelichischen Republik ,zu werfen. Man 
,sollte es nicht für möglich halten, daß es 
einen Staat gibt, in dem ein Gesetz in Kraft 
ist, das vor beinahe 30 Jahreu - also noch 
vor der Gründung der Republik - auf nicht
padamentarisohem, undemokraUschem Weg 
edassen wurde. Dielsels Gelsetz wu~de dn der 
ersten Repu'blik niemals aufgehOlben und -
mehr als das :-- es lilst ,zum Hebel gewo~den, 
mit des'sen Hilfe d;ie· demokr,atischenEindch
tungen .in österreich liquidiert wur,den. Der 
Ausschußbericht erinnert UlliS d.aran, daß die
ses Ermächtigungsgesetz ,in den Jahren t93B 
und 1934 wiederholt zur Anwendung kam, 
al'so ge1'<ade zu j.ener Zeit, aLs d,en demokra
tischen Einrichtungen der RepubLik Isohwere, 
selbst tödliche Schläge vel"setzt wurden. 
Diese,s Gesetz hat allS Werkzeug dazu gedient, 
Idie demokr,atiosche Republik durch einen auto
ritären sogenanllten Ständestaat Hnte!' ,der' 
Patronanz des Heünwe·llI'f,aschismus !Zu er
setzen. 

Es war eine gr'oße Schwächedel' ,ersten 
Republ:ik, d.aß 'sie nicht nur auf dem Gebiet, 
der Verfassung, der Gesetzgebung, sondern 
auch ·auf vielen 'anderen Gebieten desöffent
lichen Lebens die überreste der Vergangen
heit nioht -beseitigt hat. Und d·as wurde ihr 
zum VerhängJüs. Gefährliche Überre,ste der 
alten Zeit wurden nicht nur in die neue Ver
fa.ssung aufgenommen, sondern das ganze 
Staatsleben der ,ersten Republik w,ar durch
setzt von solchen Resten eines alten, undemo
kratischen Regimes. Wenn man heute immer 
wieder hört; man müsse zum Alten zurück.;. 
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kehren, so gibt -es wohl kein besseres Bei- Wir fassen die Teilung der Gewalten zwi
spiel, um die SClhwächen lenes Alten aufzu- schen Geset:lJg~bung und Vollzieihung nicht so 
zetigen, als gerade das Bestehen jenes Er- auf, daß die gesetzgebende Körperschaft 
mächtigung'sgesetzes, das stets noch eine keinerlei Möglichkeit baben soll, die Durch
Waffe war, die gegen den Fortschritt und führung ihrer eigenen Besohlüsse zu kontrol
gegen die DemokraUe angewendet wurde. lieren, 'aber der gegenwärtig'e Zustand gibt 

uns keine Handhabe zu einer wirksamen 
Die Aufhe,bung des Ermächtigungsgesetzes Kontrolle der Durchführung der angenom-

ist zweifellos ein Schritt zur Demokr,atisie- meIlen Gesetze, weil die Verw.altung nicht 
rung. Aber g,enügt ein solcher Schritt, um die demokratisiert und ,eine demokratische Kon
neue österreichische Demokratie zu begrün- trolle der Verw1altung nicht gesichert ist. 
den und zu sichern? Warum g8lhen wir nicht Wenn das Parlament der Regierung Auf
dar an, österreich - wie es heute in anderen träge erteilt und die Regierung keine Miene 
Ländern, wie in Frankreich und Italien, ge- macht, d:iesen zu entsprecben, ist das ein 
schieht - eine neue Verf'assung zu geben, Zeichen der Schwäche unserer Demokratie. 
ge,stützt auf die Erfahrungen der letzten So war es mit den Entschließungen des 
schweren Jahre, 'auf die Lehren des 'schweren Nationalfiates über die Unterstellung der 
Ringens der Demokratie gegen den Faschis- Wütschaftsver,bände unter das Ernährungs
mus? Gesetze wie das vorliegende ,sind gut, ministerium 'und die Eingliederung des Stra
aber 'sie müssen Flickwerk bleiben, wenn ßenfernverkehr,s in das Ministerium für Ver
kein großer und einheitlicher Plan demokra- kehrswesen. Aber wie ,hätte das Parlament 
tischer Neuge,staltung, kein Pran der wirk- auch die Respektierungder angenommenen 
lichen Demokratisierung des gesamten Staa- Beschlüsse erreichen können, wenn ein Organ 
tes, ~einer Ges.etzgebung un~ Verwalhmg, der des Padaments selbst, der HauptausschufS, 
GenchtSibarkelt vorhanden rst, der durch den durch Mehrheif-sbeschluß unter VerletzuuO" 
Anteil des Volkes an allen Zweigen d~s der Verfassung einen Parl:amentsbesc,hluß 
Sraatslebens die Grundlagen der DemokratIe I umstößt und das Gegent,eil dessen verfügt, 
sichert. . was das Parlament beschlossen hat? Wenn 

In der letzten Zeit wurde der Versuch ge- die Organe des Nationalrates selbst nicht auf 
macht, zu beweisen, daß d.as Wesen einer die Einhaltung und Durchführung seiner Be
wirklichen Demokratie im Vorhandensein schlüsse achten, geben sie anderen ein ge
eines Beamtenapparates, einer Bürokratie be- fährliches Beispiel. 
steht, die in jeder Be:ziehung von den SchW'an- Wir Kommunisten haben wiederholt er
kungen des politischen Lebens unabhängig klärt, daß eine DemokratiSlierung des Staat.s
ist. Von diesem nach der Auff.assung mancher apparate,s eine unbedingte Notwend.igkeit ist. 
Politiker idealen Zustand sind wir in öster- Gestern ,hat der Abgeordnete Fr i s c h uns 
reich offenbar nicht weit entfernt. Das Par- das Jammerbild eines Staatsangestellten ge
lament ,bat bei uns wenig, 'so gut wie gar zeichnet, der immer nur "ged[ent" :hat, ohne 
nichts dreinzureden, wenn es wm die Durch- darauf zu sehen, wer seine Vorgesetzten 
führung der angenommenen Gesetze, ihre waren. Er wollte damit ein Bild des "unpoli
Vollziehung und um die Verwaltung geht. tischen" Beamte,n geben. Wir kennen dieses 
Zum Unterschied vom englischen Parlament, Wort "unpolitisch". Wir wissen, daß [mmer 
wo jeder Minister 'jedem Abgeordneten .ieder- das in österreich "unpolitisch" genannt 
zeit persönlich Rede' und Antwort stehen wurde, was rechts von der äußer,sten Rech
muß und Auskünfte über die Tätigkeit der teu der Demokratie stand. Alles, w,as demo
Verwaltung und :ihre Unt.erl'assungen gehen kr,atisch war, galt 'als politisch, die äußerste 
muß, haben wir im österr-eic.hrschen Parla- Relaktion und ,sellbst der Paschismus bezeich
ment keine derartige Möglichkeit. Ein Staats- neten sich gem als unpolitisch. Wir stehen 
funktionär kann ungestraft den W,illen des durchaus nicht auf dem Standpunkt, daß die 
Gesetzgehern niCiht erfüllen, sobald die Ge- Be3Jmten parteimäßig gebunden sein sollen. 
setze v,era'bschiedet 'sind. Wir 'sind gegen ,ein parteipol<itisches Beamten

Erinnern Sie sich, meine namen und Her
ren, an die Tatsachen, die im Laufe der De
batte üher das National,soziaUstengesetz über 
die Nichtdurchfü.hrung des Beamten-üherlei
tungsgesetzes und des Opferfürsorgegesetzes 
angeführt wuroen. Wie kann das Volk und 
seine V,ertr,eter Staatsorlgane, die .seinem Wil
lenentg,egen handeln, die Gesetze nicht durch
führen, 'zur Verantwortung ziehen? 

turn. Aber wir verlangen demokratische Be
amte, aufrechte Demokraten, die bewußt ,dem 
Volke dienen und bereit sind, für die De
mokratie einzustehen. Nichts liegt uns ferner, 
aloS der St'andpunkt, d,aß die Beamten nach 
dem Proporz oder Ihrer Parteizugehörigkeit 
bestellt werden ,sollen. Aber ein durch 
~astengeist vom Volk ,abgeschlossenes 13e
amtenturn lmnn ein,em demokratisc,hen Staat 
in W.irklichkeit niemals dienen. 
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Die Beteiligung des Volkes am Leben des 
Staates darf sich unserer Meinung nach nicht 
auf diesen Saal beschränken. Wir !Sind der 
Meinung, daß eine wahre Demokratie nicht 
leben und sioh nicht entwickeln kann, olme 
daß das Volk hei den wichtigsten Frage.n, die 
zur Behandlung stehen, zü Worte kommt und 
zour Mitw.irkung an der Lösung dieser Fragen 
herangezogen wird. Aber bei uns Ischeint nur 
wenig Wille vorhanden zu sein, das Volk zu 
Worte kommen zu lassen. Um nur ein Bei
spiel zu nennen: Ül anderen Ländern war die 
Verstaatlichung Gegenstand lehhaftester De
batten weitester Volksschichten; selbst Volks
abstimmungen wurden darüberabgeh1alten, 
und mit Recht, denn es handelt sich um eine 
entsoheidende Frage des Best'andes und der 
Sicherung der Demokrati,e. Bei uns wurde 
diese Frage im !stillen Kämmerlein vorbe
reitet und Idie interessierten Kreise, wie die 
Organisationen der Arbeiter und Angestell
ten, hatten keine Möglichkeit, .sich eingehend 
mit den Entwiirfen zu, beschäftigen. 

Die gegenwärtige Verfaslstmg der Republik 
kennt nicht die Fr,age der Wirtschaftsdemo
kr,aUe, kennt nicht die Fr,age der Verstaat
lichung' ,deren entsche:1dende Rolle für die Si
ehenmg der Demokratie zur Zeit ihrer Ab
fassung noch nicht erkannt war, Sie ist in 
allen ,diesen wichtige.n Fragen veraltet und 
ent.spricht nicht den Aufgaben der neuen 
Zeit. 

Hohes Haus! nas kriegswirtschaftliche Er
mächtigungsgesetz war ein "Werkzeug zur 
V ernichtuug- der Demokratie in den lfänden 
der Reaktion. Eskollllte bestehen und ange
wendet werden, weil die Republik den Kräf
ten dE'l" Reaktion gegenüber wehrlos war, 
weil sie grundsätzlich die Freunde und die 
Feinde der Demokratie vor dem Gesetze 
gleichstellte und dariüt den Feinden der De
mokratie und ihren mächtigen Stützen, dem 
inländischen und ,ausländischen Monopolk,a
pital und ,seinen Söldlingen alle Möglichkei
ten bot, die Demokratie auszuhöhlen und sie 
schließlich zu vernichten. 

österreich braucht ,ein e Verfassung, die die 
Demokratie schützt, die nemokratisiernng 
des Staatsapplar.ates und den Einfluß des 
Volkes auf die Verwaltung gewährleistet. 
Wir können es daher nur bedauern, daß der 
Nationalrat sich in Verfassung'sfmgoen nach 
wie vor nur mit Flickwerk beschäftigt. 

sind, durch eine Parteiellherrschaft ZlU erset
zen, die keinen Raum für die Mitarbeit .der 
großen Masse jener demokratischen öster
reicher bietet, die sich lücht entschlossen 
haben, dieser oder jener Partei beizutreten. 
Wir wollen einmal klar aussprechen, daß es 
nur ein kleiner Teil des Volkes ist, der poli
tischen Parteien angehört, und daß es nicht 
im Interesse der Entwicklung unserer Demo
kratie liegen kann, ehrliche und aufrechte 
Demokraten, die in der Zusammenfassung 
und nicht in .der A,ur,spaltung des Volkes die 
Grundlage der weiteren demokratischen Ent
wicklung sehen, von der Mitarbeit am Auf
bau all'szuschließen. 

Die Presse hat .in der letzten Zeit wieder
holt dara1uf hingewiesen, daß Versuche ge
macht werden, nur solche Organisationen in 
österreich leben zu lassen, die ,sich. feist an 
die eine Order andere Partei binden. Eine de
mokratische Studentenorganisatiol1, die 
keine solche partelipoliüsche Bindung be
sitzt, wurde verboteü, weil ,angeblich nur 
parteimäßig gebundene Or@alüsationen 'sich 
in östereich betätigen dürfen. Ich .sage "an
geblich", weil dieses Prinzip undemokr,atisch 
ist und auch nach den bestehenden Gesetzen 
nicht gilt. Es \vird allerdings auch nUr in 
Sonderfällen einseitig angewendet. Eine Par
tei mag sich diesen Standpunkt zu eigen 
machen und in ihren Reihen vertreten und 
versuchen, alle Leute parte:imäßig zu klassi
fizieren. Das ist ihre Angelegenheit. AI,s 
Staatspr:inzip eines .c1emokrlaHschen Staates 
kann diese A>ufspaltung des Volke,s ll'ach Par
teizugehöl'igkeit nicht langenommen werden. 

Wir glauben, daß es s'ich österreich nicht 
leisten kann, demokr,atische Kräfte von der 
Teilnahme am Aufbau auszuschalten, weil sie 
sich nieht einer P.artei angesohlossen haben. 

Demokratie bedeutet nicht allein das :Be
stehen von Parlament und Parlamentarismus. 
Demokratie ist wirkliche Mitarbeit des Vol
kes an der Entscheidung und an der Durch
führung der wichtigsten Angelegenheiten, 
die das Volk betreffen. Aber dafürLst der 
Rahmen der ,bestehenden V erflas.sung ~u eng, 
weil sie eine Verf.assung ist, die an alte Tra
ditionen anknüpft und nicht dem Neuen, aus 
dem Kampf der Demokrat:ie in der ganzen 
Welt Geborenen Rechnung trägt. 

Der vorliege.nde Gesetzentwurf hebt ein 
Stück des verhängnisvollen Erbes der Ver
gangenheit mlf. Diarum wird meine Fraktion 

Ich möchte :hier noch d.arauf hinweisen, . für ihn stimmen. Aber wir haben eine grö
daß sich in immer stärkerem Maße ,eine Ten- ßere Aufgaben vor uns: wir müs,sen die De
dem; :z;eiogt, die Zusammenf,assung der antifa- mokratie 'zu etw,as Lebendigem, vom 'ganzen 
sClhistischell' demokmtiscben Kräfte, die an Volk Geliebten gestalten. Es gilt, über die 
der Wiege des neuen österreich gestanden 'erstarrten Formen der Vergangenheit hinau&-
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zukommen und zu lernen, das Volk selbst I war der Deckmantel, der formale Vorwand 
kühn zur Bel~atung über seine wichtigsten für gesetzloses Wüten. Man übte Tlerror und 
Schick,salsfragen, zur wirklichen Mitarbeit sprach yon Antiterror. (Zustimmung bei der 
heranzuz.iehen. Die Erfünung dieser Auf- Sozia'listischen Partei österreichs.) Man 
galbe steht noch vor ·uns. Darum ist unser nannte sich so schön Heimwehr, und in Wirk
Standpunkt: es girbt kein Zurück zur Vergan- li('hkeit richtete man die Heimat zugrunde. 
genheit unser Wecr kann mu vorwärts füh- (Neuerlir:he Zustimmüng und Beifall bei den 
~~ell zn 'einer watll';n Volkidemokratie. (Leb- (Parteigenossen.) Man proyozierte die Ar-
harter Beifall bei den Parteigenossen.) I beiterschaft in frivolster Weise und man 

, spr,ach VOll Freiheit. Alles normale Denken 
Abg. Paula Walliseh: Hohes Haus! Das war in ~arrentUlll und in Bösartigkeit verdreht 

kr,iegswirlschaftliehe Ermächtigungsgesetz und dieser Kampf wurde immer mehr und 
·wird 11un endlich heute zu Gra~e getr,agen. mehr in der persönlichsten lll1d perfidesten 
~s hat Unheil über Unheil 'an?erichtet. .Es I ~Weise geführt. Vor 'aUem w.arer darauf an
Ist das Werkzeug gewesen, nut dem eme gelegt, die FiH1l'er der ArheIterschaft zu ver
verblendete, haf~erfi.il1te Minderheit des öster- unglimpten und sie verüchHich zu machen. 
reichischell Bürgertums den Kampf gegen Tch könnte das an sehr vielen Beispielen :wi
die Demokratie geführt hat. nie Folgen gen. i('h will aber nur ein einziges erzählen, 
waren 'entsetzhch. Jetzt, nach vielen .J,ahren, das mi r sehr lebhaft in Erinnerung geblie
erscheinen die Ereignisse von damals deshalb ben ist. 
verschwommen und venvischt, weil auf diei",e Es \'."ar im Jahre 1930, lrier in diesem 
Diktatur mit allen ihren Schreckn.issen, mit Haus<:', hier in diesem Saale. Mein Mann war 
all ihren Martern eine zwe:ite noch viel hier und ich war da oben auf der Galerie als 
schrecklichere D iktatnr gefolgt ist. Bei Be- Zuhörerin. Im Saale fand ,die Angelobul1g der 
ratung des vorliegenden Gesetzes müssen Abcreordneten statt lInd als mein Manll 
wir UIlS ,aber mit der Diktatur ~r. 1 ein wenig KO~ll1a.n Wa llis'c h aufgerufen wurde, 
beschäftigen. ging ein Tumult los. Der damals hoch in 

Dieses Gesetz war ursprünglich als Wirt- E,hren stehende Fürst, St1arhemberg, diese 
schaftsgesetz geschaffen, sollte einem harm- Leuchte einer kommenden schöner·en Zeit 
losen Zweck dieueIl. Es sollte eine Wirt- und di,ese Hoffn'Ung de,s Bürgertums, schrie 
schaftshilfe d,arstellen. Was ist aber daral1s in hysterischer Art meinem Manne 7;U: "Pfui, 
geworden? Meine sehr verehrten Damen und pfuil Es ist ein-e Schande, daß man mit einem 
Herren! Gestatten Sie mir den Vergleich mit solchen Verbrecher unter einem Dach sein 
eine:r Haeke od'er mit einem Beil. Die Hacke muß!" (Entrüstung bei den Sozi'aUsten.) -
ist ein wertvolles und notwendiges Werkz,eug Starhemberg war aber nicht allein mit seiner 
in der Wirtschaft. Man bmucht sie an allen Haßorgie. I~h we:iß es genau und es ist mir 
Ecken und Enden. Mit ihr kann man aber wie gestern in Erinnerung: ein Herr, der 
auch einem harmlosen Menschen, einem Mit- auch Lheute noch hier in diesem Saale sitzt, 
mens0hell den Kopf zerspalten; .sie kann auch hat es für notwendig g,efunden, diesem Herrn 
zum Mordinstf!ument we:r.den. So war es mit Fürsten zu1)ustimmen und ihm Beifall zu ge
diesem krieg'swirtschaftliehen Ermächtigungs- ben. Und warum das, me:ine Damen und 
gesetz. Alber nicht die Hacke war schuld, son- Herren? Mein Mann war Aflbeiterführer, er 
dern schuld war der Täter. hat für das Recht, für die Besserstellung, 

In den .Jahren seit 19~7 hat ein Teil des für den Auf'stioeg der Arbeiterklasse Tag und 
Bürgertums in immer steigendem Maße sein Nacht gearbeitet. 
Unverständnis, seine Gegnerschaft, ja 'später \Vir beseitigen heute dieses kriegswir.t
schließlich seinen Haß gegen die Arbeiter- schaftliehe Ermächtigungsgesetz. Es ist Wle 
schaft bekundet. Im gleichen Ausmaß als .die in einer Gerichtssitzung: die Schuldigen hat 
Arbeiterschaft von Wahl zu W,ahl 'an Stärke die Geschichte schuldig g,esprochen - das 
zugenommen hat, hat sich der Haß vertieft. Mordinstftument wird hoffentlich für alle Z.~i
Je kräftiger ,die Wirtschafts- und Kulturorga- ten weggeräumt! (Lebhafter, lang anhalten
nisationen der Arbeiterschaft wurden, je der Beifall bei den Sozialisten.) 
höher sie auf der gesellschaftlichen Rang-
leiter gekommen ist, desto verbis'sener wurde 
dieser Kampf. Das Unternehmertum und mit 
ihm ein Teil .d-e-s Biirgertums ist rabiat ge
worden. Die Demokratie war für sie nicht 
genügend Schutz, deshalb ·stieß man sie zur 
Seite und warf sich d,em Faschismus in die 
Arme. Ein Mittel in diesem Kamp'f w.ar dieses 
kriegswirtsehaftliche Ermächtigungsgesetz. Es 

• 
~ach Konstatierung der Anwesenheit von 

mehr als der Hälfte der Mitglieder durch 
den Präsidenten beschließt das Haus den 
Gesetzentwurf ein s tim m i g.in z w e i t e r 
unddritter Lesung. (Lebhafter Beifall.) 

Damit ist die Tagesordnung e r I e d i g t. 

• 
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692 29. Sit1JlliIlg des Nationalrates der Republik österreich. - V. G. P. 25. Juli 1946. 

Ein gel 'a n g t ist eine Regierungsvorlage: 
Bundesgesetz über Beihi1f.en zum Wiederauf
bau kriegsbeschädigter land- und forstwirt
schaftlicher Betriebe (Landwirtschaftliches 
Wiederaufbaugesetz) (214 d. B.). 

Sie wird dem A'llss"huß für 
Forstwirtschaft zug e wie sen. 

Land- und 

Der Ausschuß für Laud- und Forstwirt
schaft hält tarn 26. Juli, 8 Uhr früh, im 
Lokal BI eine Sitzung ab. 

Die n ä eh s te Sitzung wird für Freitag, 
26. Juli 1946, 9 Uhr vormiUag, einberufen. 

Die Sitzung wird g es chI 0 S '5 e n . 

Schluß der Sitzung: 19 Uhr. 

Druck der österreichischenStaatsdruckerei. 562946 
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